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Die Schweizerischen Fachhochschulen: eine Biografie 
Geschichte und Geschichten über die Bildung eines neuen Hochschultypus

Die schweizerischen Fachhochschulen nahmen
1997 ihre Tätigkeit auf. Die vorliegende Arbeit do-
kumentiert ihre verschlungene Entstehungsge-
schichte. Im Zentrum stehen jene bildungspoliti-
schen Institutionen, die den Prozess angestossen,
gefördert, unterstützt und teilweise auch behindert
haben. Zur Sprache kommen auch das politische
und wirtschaftliche Umfeld und sein Einfluss auf die
Konzeption der Fachhochschulen sowie die Rolle
einzelner Personen, die sich dabei hervorgetan
haben. Dank den 34 Interviews mit Hauptakteuren,
die ergänzend zur Auswertung der schriftlichen
Quellen geführt wurden, wird ein neues Licht auf
diese wichtige Phase der Bildungspolitik geworfen.
Die Geschichten hinter der Geschichte bringen
manches Detail ans Licht und zeigen anschaulich
die unterschiedlichen Kulturen, Interessen und
Agenden der daran beteiligten Institutionen und
Personen.
Die Arbeit beeindruckt durch eine Fülle von Hinter-
grundwissen und zeigt die Komplexität des Bil-
dungsraumes und die Entwicklung zu mehr Syste-
matik mit all ihren Irr- und Umwegen. Durch die
Chronologie und Quellensammlung ist sie ein will-
kommenes Arbeits instrument für Interessierte,
zeichnet sie doch ein detailreiches, differenziertes
Bild des Entstehungsprozesses der Fachhochschu-
len, das in dieser umfassenden Form gefehlt hat.
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Rupert Pichler geben in einem Werkstattbericht einen
umfassenden Einblick in das Innen- und Zusammenle-
ben von Ministerium und Agentur auf dem Weg zur ers -
ten Finanzierungsvereinbarung zwischen Klimaschutz-
ministerium und der Österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG). Dabei zeigt sich, dass derartige
Veränderungen nur mit einem professionellen Projekt -
management umsetzbar sind, um die vielfältigen Inte -
ressenlagen bearbeiten und Unwägbarkeiten bewältigen
zu können. Die Auflösung früherer, kleinteiliger und
kurzfristiger Beauftragungen zugunsten einer mehrjähri-
gen, globalen Vereinbarung bewirkte massive Verände-
rungen für die Rollen der Mitarbeiter:innen in Minis -
terium und FFG. Der damit ausgelöste Kulturwandel ge-
schieht nicht über Nacht, sondern stellt einen längerfris -
tigen Change-Prozess dar. Ein solcher Prozess ist mit
Chancen und Risiken verbunden. Als Chance wurde vor
allem gesehen, die strategische Position des Ministeri-
ums dadurch zu stärken, dass die gesamthafte, mehr-
jährige Übertragung seiner Finanzierung an die FFG
klare, wirkungsmächtige Zielvorgaben ermöglichen wür -
de, wogegen man sich bisher in den einzelnen Pro-
grammbeauftragungen verzettelt hatte und das Ministe-
rium daher mit vielen Stimmen sprach. Das Risiko be-
steht darin, dass die dafür erforderliche interne Zusam-
menarbeit von Organisationseinheiten und Personen (im
Ministerium wie in der FFG), die bisher recht unbehel-
ligt ihre Programme und Ausschreibungen verfolgten,
nicht funktionieren würde. Ein Schlüsselfaktor für die
Veränderung der Rollenverständnisse ist die genaue
Ausgestaltung der Aufgabenteilung zwischen Ministeri-
um und FFG in der Praxis. Die Reduktion wechselseitiger
Verflechtungen mag als Kontrollverlust und Verlust von
Sicherheiten empfunden werden. Klarheit von Rollen
und Verantwortung ist aber die Voraussetzung für einen
wirksamen und effizienten Einsatz institutioneller und fi-
nanzieller Ressourcen.

Im Beitrag von Peter Kaufmann und Mario Steyer geht es
um eine Evaluierung, die in den Diskussionen, die zum
FoFinaG und einem neuen Governancemodell führten,
eine nicht unwesentliche Rolle spielte. Die Austria Wirt-
schaftsservice GmbH (AWS) und die FFG sind zwei zen-
trale Forschungsförderungseinrichtungen des Bundes im
Sinne des FoFinaG. Sie wurden 2002 bzw. 2004 durch
die Verschmelzung von jeweils vier Vorgängereinrichtun-
gen geschaffen. Durch diese institutionellen Bereinigun-
gen sollten die organisatorische Effizienz erhöht und kri-

Die Forschungspolitik verfügt in Form von Geld über ein
einfaches und effektives Instrument. Die Finanzierung
von Forschungspersonal, -einrichtungen und -infrastruk-
tur ist zugleich die bedeutendste staatliche Interventi-
onsmöglichkeit, da sich Forschung einem anordnenden
Zugang weitgehend entzieht. Die konkrete Ausgestal-
tung öffentlicher Forschungsfinanzierungssysteme kann
deren Effizienz, aber auch Effektivität bestimmen. Weil
die ausreichende Finanzierung von Forschung so wichtig
ist, fokussiert sich die politische Debatte häufig nur auf
die Höhe finanzieller Mittel und den Zweck, für den
diese eingesetzt werden sollen. Die Art und Weise, in
der die Finanzierung den jeweiligen Empfängern zur
Verfügung gestellt wird, tritt dagegen selten in den Vor-
dergrund, sofern sie nicht vermeintlich die Ursache
bürokratischer Hürden ist. Die Rechtsförmigkeit der öf-
fentlichen Verwaltung bewirkt aber mitunter eine starke
Regelgebundenheit dieser Rahmenbedingungen.
Im Jahr 2020 wurde in Österreich das sogenannte For-
schungsfinanzierungsgesetz (FoFinaG) beschlossen. Vor-
angegangen waren jahrelange Diskussionen über die
Zweckmäßigkeit und Zuverlässigkeit der Methoden, mit
denen die Forschungsfinanzierung auf Bundesebene er-
folgt. Aus Anlass dieses Beschlusses wirft das vorliegen-
de Heft einen vergleichenden Blick auf die öffentliche
Forschungsfinanzierung in Österreich, Deutschland und
der Schweiz, und die damit verbundenen Governanceef-
fekte auf die wissenschaftlichen Einrichtungen.
Der erste Beitrag von Rupert Pichler stellt Ziele, Aufbau
und intendierte Wirkungen des FoFinaG vor. Dieses Ge-
setz ist im Wesentlichen ein besonderes Haushaltsrecht
für die Forschung und führt damit für das zentrale Ele-
ment der Forschungspolitik – die Finanzierung – spezifi-
sche Rechtsgrundlagen ein, die die Finanzierungs- und
Planungssicherheit bedeutend erhöhen. Dies geschieht
durch gesetzlich garantierte Dreijahresbudgets der für
Forschung zuständigen Bundesministerien, die Definiti-
on sogenannter zentraler Forschungs- und Forschungs-
förderungseinrichtungen des Bundes, denen ein gesetz-
licher Finanzierungsanspruch eingeräumt wird, sowie
die Einführung von Leistungs- und Finanzierungsverein-
barungen mit diesen Einrichtungen als zentralem Finan-
zierungs- und Steuerungsinstrument. All das verringert
oder beseitigt die vormalige zeitliche und inhaltliche
Fragmentierung der Forschungsfinanzierung. Das FoFi-
naG leistet überdies eine wünschenswerte Verbindung
von Politik und Verwaltung. Zwar ist das FoFinaG über
weite Strecken ein Verwaltungsvereinfachungsgesetz.
Der gesetzlich verankerte dreijährige Entscheidungszy-
klus über Geld und Inhalte führt aber dazu, dass diese
Entscheidungen getroffen werden müssen, und zwar
von der Bunderegierung. Nichthandeln als Option schei-
det damit aus, womit die politische Sichtbarkeit und
Verbindlichkeit von Forschungsangelegenheiten ganz
wesentlich erhöht wird.

Die Einführung von Leistungs- und Finanzierungsverein-
barungen stellte sowohl für die zentralen Einrichtungen
als auch die zuständigen Ministerien, deren Verhältnis
zueinander durch die neuen Finanzierungsmodalitäten
stark verändert wurde, eine große Herausforderung dar.
Veronika Hopfgartner, Leonhard Jörg, Sabine Mayer und
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tische Massen erreicht werden. Mehr als zehn Jahre nach
ihrer Gründung wurden AWS und FFG als Gesamtinstitu-
tionen erstmals umfassend evaluiert. Unter anderem
wurde untersucht, ob die mit diesen beiden Einrichtun-
gen bezweckte strukturelle Vereinfachung erreicht
wurde. Die strategische Unter- und operative Übersteue-
rung von AWS und FFG als einer der zentralen Befunde
ließ sich unter anderem auf die weiterhin fragmentierte
Finanzierungsstruktur zurückführen. Die Empfehlungen
wiesen daher stark in Richtung dessen, was mit dem Fo-
FinaG umgesetzt wurde. Kaufmann und Steyer beschrei-
ben in ihrem Artikel den Kontext, die Umsetzung und die
Schlüsse aus dieser Evaluierung. Es wird deutlich, dass
Organisationsstruktur, Unternehmenskultur, Positionie-
rung im Innovationssystem und das Steuerungsverständ-
nis der Ministerien eine komplexe Wechselwirkung ent-
falten. Für seine Empfehlungen arbeitete das Evaluie -
rungsteam mit Szenarien, die in die forschungspolitische
Entscheidungsfindung hineinwirkten.

In Deutschland und der Schweiz bestehen Systeme
mehrjähriger Forschungsfinanzierung schon seit Länge-
rem. Rainer Frietsch und Susanne Bührer geben in ihrem
Beitrag einen Überblick über das System der außeruni-
versitären Forschungsorganisationen und seine Finanzie-
rungsstrukturen, um dann Funktion und Wirkungsweise
des Pakts für Forschung und Innovation auf dieses Sys -
tem darzustellen. Interessanterweise bestand eine derar-
tige, zusammenfassende Analyse bisher nicht. Der Bei-
trag konzentriert sich auf die vier großen außeruniver-
sitären Forschungsgesellschaften bzw. -gemeinschaften
und bettet die Analyse der institutionellen Finanzierung
in den Kontext des internationalen Trends zu Projekt-
bzw. wettbewerbsorientierten Finanzierungen ein. Nach
einem Überblick über die Aufgaben von Max-Planck-
Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Ge-
meinschaft und Leibniz-Gemeinschaft wird gezeigt, dass
der Pakt für Forschung und Innovation durch die alle Or-
ganisationen übergreifenden Zielsetzungen und die
damit verbundenen Monitoringerfordernisse eine er-
hebliche strukturierende Wirkung hat, die durch die in-
dividuellen Zielvereinbarungen nochmals verstärkt wird.
Die Verbindung institutioneller Finanzierung mit allge-
meinen forschungspolitischen Zielen ist im deutschen
Kontext ein Alleinstellungsmerkmal des Pakts, der als
„soft law“ mit positiven Anreizsetzungen diesen Prinzi-
pien gleichwohl zu hoher Akzeptanz verhilft. 

Im Detail zeigen Jan Biesenbender und Bettina Böhm
diese Governanceeffekte des Paktes für Forschung und
Innovation exemplarisch an der Leibniz-Gemeinschaft.

Hier wird besonders deutlich, dass langfristige, übergrei-
fende Finanzierungssysteme eine institutionelle Wirkung
entfalten. Der Pakt hat dazu beigetragen, aus einem ur-
sprünglich eher losen Verbund von fast 100 selbständi-
gen Forschungseinrichtungen eine Forschungsorganisa-
tion mit gemeinsamer Strategieentwicklung, Profilbil-
dung und Sichtbarkeit zu entwickeln. Dazu tragen insbe-
sondere die sogenannten Sondertatbestände (Leibniz-
Wettbewerb und strategische Erweiterungen) bei, in -
dem diese die Erreichung der Paktziele auf Gemein-
schaftsebene unterstützen.

Klara Sekanina und Christoph Grolimund beleuchten
schließlich das System der Finanzierung von Bildung,
Forschung und Innovation (BFI) in der Schweiz. Auch
hier ist der föderale Kontext ein prägendes Element,
gleichzeitig hat der Bund im Lauf der Entwicklung seine
Rolle als Geldgeber und Koordinator ausgebaut. Die
Schweiz verfügt über verfassungsrechtlich und bundes-
gesetzlich verankerte Finanzierungsmodalitäten, die ei-
nerseits zentralistisch angelegt sind, andererseits aber
in der Umsetzung den Prinzipien des Föderalismus und
der Subsidiarität folgen. Daher finanziert der Bund nur
ausnahmsweise direkt Forschungsträger (ETH-Bereich)
und gestaltet im Übrigen seine Forschungsfinanzierung
kompetitiv bottom-up. Dies geschieht im Wesentlichen
über nur zwei Förderungsorganisationen, den Schwei-
zerischen Nationalfonds und Innosuisse. Die strate-
gisch-inhaltliche und finanzielle Grundlage dafür bilden
die vierjährigen BFI-Botschaften, die wiederum auf
dem Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz ba-
sieren. Die Klarheit und die Verbindlichkeit dieses Ge-
setzes in Bezug auf Handlungsebenen, Akteure und
Maßnahmen ließ es bis zu einem gewissen Grad zum
Vorbild für Österreich werden, wo die rechtlichen und
politischen Rahmenbedingungen ebenfalls eher ein
„hard law“ erforderten.

Insgesamt machen die Beiträge deutlich, dass die öffent-
liche Finanzierung von Forschung ein komplexes und
sehr kontextabhängiges Unterfangen ist. Die Art und
Weise, wie dies geschieht, hat einen erheblichen Ein-
fluss auf das Verhalten von Akteuren der Forschung und
Forschungsförderung. Die Beiträge zeigen verschiedene
Ansätze der Forschungspolitik, diesen Einfluss konstruk-
tiv und produktiv zu gestalten. Dabei bleibt stets ein la-
tentes Spannungsverhältnis zwischen Steuerungsan-
spruch der Politik und Autonomie der Wissenschaft, das
laufend neu ausbalanciert werden muss.

Rupert Pichler
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1. Einleitung

Die öffentliche Forschungsfinanzierung neigt mitunter zu
einer gewissen Volatilität, weil sie nicht zwingend zu den
staatlichen Kernaufgaben gehört und vor allem dort, wo
die öffentliche Hand nicht eigene Einrichtungen betreibt,
dauerhafte Finanzierungverpflichtungen kaum bestehen.
Dennoch ist in der Regel eine langfristig stabile For-
schungsfinanzierung politisch erwünscht, was aber nicht
unbedingt seinen Niederschlag in den rechtlichen und
institutionellen Rahmenbedingungen findet. Die Debatte
über diese Diskrepanz führte in Österreich 2020 zum so-
genannten Forschungsfinanzierungsgesetz (FoFinaG), das
der österreichische Nationalrat am 7. Juli 2020 als Kern
eines größeren Gesetzespakets (Forschungsfinanzie-
rungsnovelle 2020) beschlossen hat. Das FoFinaG trat
am 25. Juli 2020, die Änderungen in den davon betroffe-
nen spezifischen Gesetzen (Materiengesetze) traten am
1. Jänner 2021 in Kraft.1 Die Forschungsfinanzierungsno-
velle 2020 kann als das größte legislative Vorhaben im
Bereich der Forschungspolitik seit der Forschungsförde-
rungs-Strukturreform 2004 bezeichnet werden.2 Das Fo-
FinaG schafft erstmals besondere haushaltsrechtliche
Vorschriften für die Forschungsfinanzierung durch den
Bund und ist damit ein neuer, entscheidender Baustein
des österreichischen Forschungsrechts.
Auch wenn die neuen gesetzlichen Regelungen nur für
den Bund gelten, umfassen sie nicht nur den weitaus
größten Teil der direkten Forschungs- und Entwicklungs-
ausgaben des Bundes (ohne Universitäten und steuerli-
che Maßnahmen), sondern auch den Großteil der direk-
ten Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf Bundes-
und Landesebene insgesamt. Von diesen werden 2022
rund 86% auf den Bund (einschließlich Forschung der
Universitäten) entfallen.3
Die Art und Weise, wie Forschung, Technologie und In-
novation (FTI) öffentlich finanziert werden, zieht

zwangsläufig bestimmte Governanceeffekte nach sich.
Im Folgenden werden Entstehung, Inhalt und Bedeu-
tung des FoFinaG als Grundlage dafür dargestellt.

2. Vorgeschichte
Die Idee und der Begriff eines Forschungsfinanzierungs-
gesetzes wurden erstmals vom damaligen Wissen-
schaftsminister Johannes Hahn bei den Alpbacher Tech-
nologiegesprächen 2009 vorgestellt. Mit dem Gesetz
sollten u.a. ein „verbindlicher Budgetpfad bis 2020“ so -
wie „Leistungsvereinbarungen mit den Förderagenturen
auf Basis mehrjähriger Globalbudgets“ verankert wer-
den.4 Letzteres hatte bereits 2004 der Rechnungshof für
den Vorgänger der Österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG), den Forschungsförderungsfonds
gefordert5, ebenso die Systemevaluierung 2009 für die
FFG.6 Der Plan eines Forschungsfinanzierungsgesetzes
wurde schließlich in die 2011 beschlossene FTI-Strategie
2020 der Bundesregierung aufgenommen.7
Das Gesetzesvorhaben wurde auch in die Regierungs-
programme der folgenden Jahre aufgenommen. 2013
wurde das „Forschungsfinanzierungsgesetz zur langfristi-
gen Planungssicherheit für Forschungseinrichtungen
und Unternehmen“8 genannt. Das Regierungsprogramm
2017 äußerte sich dazu detaillierter und beschrieb be-
reits das Prinzip des FTI-Pakts, machte aber keine Anga-
ben zum Instrument der Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarungen. Hervorgehoben wurde die bessere Ar-
beitsteilung zwischen „der strategischen Verantwortung
der Ministerien und der operativen Verantwortung der
Agenturen“.9 Das Regierungsprogramm 2020 hielt am
FoFinaG fest, war aber dazu deutlich knapper.10

Die Programme 2017 und 2020 sprachen deutlich ein
notwendiges Budgetwachstum an, dessen (vermeintli-
ches) Ausbleiben stets ein wesentlicher Treiber der De-
batte gewesen war. Die Einführung der Haushaltsrechts-
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The Austrian Research Financing Act establishes a specific legal framework for the allocation of federal funds to
research, technology, and innovation (RTI) aimed at increasing long-term planning reliability and reducing
budget ary fragmentation. The new law introduces three key elements: (i) a three years’ revolving budget cycle for
RTI; (ii) the statutory definition of public “central institutions” performing or funding research that are entitled to 
federal financing under the terms of the act; the latter install (iii) three years’ performance and financing agree-
ments with the central institutions as a comprehensive governance tool. This approach is intended to result in less
ministerial micromanagement, better strategic steering and higher impact of RTI.
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reform des Bundes mit dem Bundeshaushaltsgesetz
201311 (BHG 2013) mit einer vierjährigen Budgetarchi-
tektur hatte zwischenzeitlich Hoffnungen geweckt,
damit die budgetären Anliegen eines Forschungsfinan-
zierungsgesetzes erfüllen zu können. Bald sollte sich al-
lerdings herausstellen, dass die rollierende (und nicht
konsekutive) Konstruktion des vierjährigen Finanzrah-
mens dazu führte, dass dieser häufig von Jahr zu Jahr
geändert wurde und die Erwartungen einer tatsächli-
chen Planungssicherheit nicht erfüllen konnte.
Das Ziel, die Steuerungsfähigkeit des Bundes durch Leis -
tungs- bzw. Finanzierungsvereinbarungen zu erhöhen,
wurde als Ergebnis der Evaluierung der FFG und der
Austria Wirtschaftsservice (AWS) 2017 wieder in den
Vordergrund gerückt. Die Evaluierung kam zum Befund
„einer unklaren Aufgabenteilung zwischen Agenturen
und Ressorts, die zu einer Untersteuerung auf strategi-
scher Ebene und einer teilweisen Übersteuerung auf
operativer Ebene führt.“ Daher wurde eine Globalsteue-
rung mit verbindlichen Mehrjahresbudgets, jedenfalls
eine Reduktion der Komplexität der Finanzierungssitua-
tion vorgeschlagen.12 Auch die OECD teilte diesen Be-
fund und empfahl eine höhere finanzielle Autonomie
der Agenturen.13

3. Rahmenbedingungen und 
Problemstellungen in der 
Forschungsfinanzierung des Bundes

Der für die direkte Forschungsfinanzierung durch den
Bund relevante Rechtsrahmen gliedert sich in drei Be -
reiche14:
(1) Organisationsrecht der Forschungs- und Forschungs-

förderungseinrichtungen: Das Organisationsrecht
um fasst sowohl spezifisch für Forschungs- und For-
schungsförderungseinrichtungen gesetzte Rechtsvor-
schriften, wie z.B. Errichtungsgesetze, als auch die
Anwendung allgemeiner Grundlagen des Gesell-
schafts- und Vereinsrechts.

(2) Förderungs- und Beihilferecht: Das Förderungs- und
das europäische Beihilferecht regeln die Beziehungen
des öffentlichen Geldgebers zu den Geförderten bzw.
zu von den Effekten einer öffentlichen Finanzierung
betroffenen Dritten, ebenfalls durch teils forschungs-
spezifische, teils allgemeine Vorschriften.

(3) Haushaltsrecht: Dieses regelt hingegen die Beziehun-
gen des öffentlichen Geldgebers auf Bundesebene im
Innenverhältnis, d.h. die Bedingungen, unter denen
die Organe des Bundes Bundesmittel verwenden
dürfen. Dafür gab es bis zur Einführung des FoFinaG
keine besonderen forschungsspezifischen Vorschrif-
ten, wie sie etwa für die staatlichen Universitäten
durch das Universitätsgesetz 2002 (UG)15 bestehen.
Daher kam das BHG 2013 als allgemeine Rechts-
grundlage uneingeschränkt zur Anwendung.

Bis zum FoFinaG war die Finanzierung von Forschung,
Technologie und Innovation durch Kurzfristigkeit und
Fragmentierung geprägt. Entsprechende Bundesmittel
konnten nur jährlich auf Grundlage des jeweiligen Bun-
desbudgets (Bundesfinanzgesetz – BFG) zur Verfügung

gestellt werden. Das rollierende, vierjährige Bundesfi-
nanzrahmengesetz (BFRG) enthält nämlich nur Planwer-
te, macht aber diese Mittel noch nicht verfügbar. Für die
Verwendung der Mittel galten grundsätzlich weitere
Vorschriften des BHG 2013, die verschiedene Beschrän-
kungen der Höhe nach und Zustimmungserfordernisse
des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) vorsehen.16

Jedenfalls blieben die FTI-Ausgaben grundsätzlich Er-
messensausgaben.
Als Folge dieser Notwendigkeiten entstand eine stark
ausdifferenzierte Finanzierungsstruktur für Forschungs-
und Forschungsförderungseinrichtungen, was zu kom-
plexen Steuerungsmechanismen des Bundes gegenüber
diesen Einrichtungen führte. Daraus folgte eine Vielzahl
jährlicher, zueinander undurchlässiger Finanzierungs-
ströme und/oder Genehmigungsschritte, die bewirkte,
dass eine gesamthafte Steuerung der betreffenden Ein-
richtungen nur eingeschränkt möglich war. Mehrjährige,
umfassende Finanzierungen waren daher nur in Ansät-
zen möglich. 
Diese Situation traf gleichermaßen auf die großen Ein-
richtungen, die dem Bund unterstehen, und sonstige
dritte Einrichtungen, die Bundesmittel erhalten, zu. Der
Bund unterschied somit bei der Finanzierung nicht zwi-
schen seinen eigenen Forschungs- und Forschungsförde-
rungseinrichtungen und von ihm unabhängigen Einrich-
tungen. Damit wurden bei der Finanzierung von FTI aus
Bundesmitteln ungleiche Einrichtungen dennoch gleich-
behandelt.
Die daraus resultierenden Problemfelder, die das FoFi-
naG anspricht, waren daher:
• die gesetzliche Unverbindlichkeit sowie Kurzfristigkeit

und Kleinteiligkeit der FTI-Finanzierungen durch den
Bund;

• als Folge davon eine unzureichende Steuerungsfähig-
keit des Bundes gegenüber seinen eigenen, von ihm
kontrollierten Einrichtungen, womit auch deren Errich-
tungszwecke (wie z.B. institutionelle Konsolidierung)
potenziell beeinträchtigt wurden. Die starke Fragmen-
tierung der Finanzierung bewirkte eine Untersteuerung
im Gesamten durch eine Übersteuerung im Detail. Zu-
sätzlich geriet der Bund noch in einen Rollenkonflikt
durch seine Doppelfunktion als Auftraggeber sowie
Träger seiner Einrichtungen und sandte dadurch wo -
möglich widersprüchliche Steuerungsimpulse.17

4. Die Lösungsansätze des 
Forschungsfinanzierungsgesetzes

Die Forschungsfinanzierungsnovelle 2020 mit dem FoFi-
naG als Kernstück (Art. 1) schafft für die Bundesfinanzie-
rung eine forschungsspezifische Rechtsgrundlage. Einlei-
tend legt das Gesetz zunächst Zielsetzungen, Gegen-
stand und Geltungsbereich fest.
§  1 FoFinaG stellt die Planungs- und Finanzierungssi-
cherheit – verbunden mit dem Begriff „wachstumsorien-
tiert“, der die Notwendigkeit von Mittelsteigerungen in-
dizieren soll, die strategische Steuerungsfähigkeit sowie
die dadurch zu erzielende Effizienz- und Qualitätssteige-
rung aufgrund von Verwaltungsvereinfachungen in den
Mittelpunkt (Abs. 1). Abs. 2 bestimmt als Gegenstand
„die Finanzierung und Steuerung der zentralen Einrich-
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tungen […] sowie die sonstige Forschungsfinanzierung“
aus den für Forschung vorgesehenen Budgetunterglie-
derungen der drei hauptsächlich für FTI zuständigen Mi-
nisterien BMBWF, BMK und BMAW (zum Zeitpunkt des
Gesetzesbeschlusses das BMDW).18 Damit ist der Gel-
tungsbereich des FoFinaG nicht nur auf die sogenannten
zentralen Einrichtungen (siehe Punkt 4.2) beschränkt,
ist allerdings nur für die drei genannten Ministerien an-
wendbar. Damit werden rund 80% der Bundesausgaben
für Forschung erfasst.19

Die Erläuterungen20 gehen zudem auf die Begrifflichkei-
ten ein, da im Gesetz „Forschung“ ebenso wie „FTI“ ver-
wendet werden. Demnach ist bei den zentralen Einrich-
tungen und den Budgetuntergliederungen nach dem
Überwiegensprinzip von Forschung die Rede, beim FTI-
Pakt (siehe Punkt 4.1) wegen dessen übergreifenden
Charakters von FTI.21

Die zuvor genannten Problemfelder spricht das FoFinaG
mit drei zentralen Maßnahmenbündeln an: verbindli-
che, wiederkehrende Dreijahresbudgets für die For-
schung; gesetzlich verankerte Finanzierungssicherheit
für die vom Bund kontrollierten Einrichtungen; wieder-
kehrende, globale dreijährige Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarungen mit diesen Einrichtungen.

4.1 Verbindlicher dreijähriger Budgetzyklus
Das Budget in den forschungsrelevanten Untergliede-
rungen der drei Forschungsministerien wird nunmehr
für jeweils drei Jahre zur Verfügung gestellt und darf im
Vollzug nicht mehr gekürzt werden. Früher waren sol-
che Kürzungen möglich, da es sich bei den FTI-Budgets
um Ermessensausgaben handelte. Das neue Budgetie-
rungsprinzip folgt einem wiederkehrenden, dreijährigen
Zyklus, was langfristige Planungs- und Finanzierungssi-
cherheit schafft und auch keine regelmäßige politische
Erneuerung erfordert.
Den politischen Ausdruck findet diese Abfolge im soge-
nannten FTI-Pakt, den die Bundesregierung alle drei
Jahre beschließt und der die (im FoFinaG selbst nicht
grundgelegte) FTI-Strategie der Bundesregierung für
diesen Zeitraum operationalisiert sowie die Verbindung
mit der dafür erforderlichen Finanzierung herstellt (§ 2
FoFinaG). Hier ist auch das Prinzip der wiederkehrenden
Dreijährigkeit verankert: Im jeweils zweiten Jahr der
Laufzeit des jeweils dreijährigen Pakts, die als Leistungs-
und Finanzierungsperiode bezeichnet wird, hat die Bun-
desregierung bereits den darauffolgenden dreijährigen
Pakt zu beschließen. Die finanzielle Grundlage dafür er-
rechnet sich aus dem jeweils zuvor beschlossenen BFRG,
dessen letzte drei Jahre nun durch den FTI-Pakt zum
nächsten, verbindlichen Dreijahresbudget werden. Die-
ser Mechanismus gewährleistet, dass keine Planungs-
und Finanzierungslücken entstehen können. Die FTI-
Pakte sind von den drei Forschungsministerien im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium und dem Bun-
deskanzleramt (BKA) vorzulegen und von der Bundesre-
gierung zu beschließen.
Die FTI-Pakte sind nicht nur für die vom Bund kontrol-
lierten Forschungs- und Forschungsförderungseinrich-
tungen relevant, sondern auch für andere (z.T. interna-
tionale) Einrichtungen, die vom Bund finanziert werden.
Für letztere sind im Gesetz sonst keine Regelungen ge-

troffen, sie profitieren aber ebenso von der erhöhten
Planungs- und Finanzierungssicherheit. Deren haus-
haltsrechtlicher Kern ist das oben beschriebene Dreijah-
resbudget, die Verpflichtung zur periodischen Wieder-
holung des Vorgangs sowie das Verbot der Kürzung im
Budgetvollzug (§ 4 FoFinaG) zusammen mit den Bestim-
mungen für die Leistungs- und Finanzierungsvereinba-
rungen in § 5 (siehe Punkt 4.3). Das Kürzungsverbot gilt
sowohl für letztere als auch die „sonstige Forschungsfi-
nanzierung“ und umfasst somit die gesamten For-
schungsbudgets der drei Forschungsressorts.22

Die durch das Gesetz etablierten spezifischen Haus-
haltsregeln für die Forschungsfinanzierung durch den
Bund betreffen den Vollzug des Bundesbudgets, nicht
aber dessen Zustandekommen. Der Beschluss des Bun-
desbudgets (BFG und BFRG) obliegt allein dem Natio-
nalrat. Somit kann das FoFinaG nur Festlegungen über
die spezifische Umsetzung des beschlossenen Budgets
treffen (z.B. Dreijährigkeit). Das Kürzungsverbot des
Dreijahresbudgets schränkt nur den Budgetvollzug ein,
nicht aber die prinzipielle Möglichkeit des Gesetzge-
bers, über BFRG-Änderungen in laufende Dreijahrespe-
rioden einzugreifen.
Die Hoffnung, über ein solches Gesetz Forschungsfinan-
zierungsbudgets auch der Höhe nach – womöglich dau-
erhaft ansteigend – bestimmen zu können, konnte da-
gegen nicht erfüllt werden. Die österreichische Bundes-
verfassung (Art. 51 Abs. 9 B-VG) behält die Regelungen
zum Bundesbudget zur Gänze bestimmten Gesetzen
vor, nämlich BHG, BFG und BFRG. Separate Budgets für
bestimmte Materien sind daher verfassungsrechtlich
nicht möglich. Die Festlegung von Budgetwerten der
Höhe nach ist nur möglich, wenn bestimmten Einrich-
tungen ein Rechtsanspruch auf Finanzierung in gesetz-
lich bestimmter Höhe eingeräumt wird. Dies wider-
spricht der umfassenden Logik des FoFinaG und birgt
außerdem das Risiko in sich, dass sich die einmal festge-
legten Werte verfestigen.

4.2 Zentrale Einrichtungen
Die Umsetzung der FTI-Pakte soll in erster Linie durch
die Forschungs- und Forschungsförderungseinrichtun-
gen im Einflussbereich des Bundes erfolgen. Diese we-
sentlichen, dem Bund, vertreten durch BMBWF, BMK
oder BMAW, öffentlich-rechtlich oder als (mehrheitli-
chem) Eigentümer oder durch sonstigen bestimmenden
Einfluss unterstehenden Einrichtungen werden als „zen-
trale Einrichtungen“ im Sinne des Gesetzes normiert
(§ 3 FoFinaG). Das hat zur Folge, dass dem Bund bei der
Finanzierung dieser Einrichtungen ein besonderes In-
strumentarium zur Verfügung steht (Punkt 4.3), das an
seine Rolle der Trägerschaft gekoppelt ist. Gleichzeitig
können diese Einrichtungen auch Finanzierungen von
dritter Seite (z.B. andere Ministerien, Länder, Private)
erhalten. Die zentralen Einrichtungen werden in For-
schungs- und Forschungsförderungseinrichtungen ge-
gliedert.
Die zentralen Forschungseinrichtungen (§ 3 Abs. 1) sind:
• Austrian Institute of Technology (AIT); größte außer -

universitäre Einrichtung für angewandte Forschung
(ähnliches Profil wie die Fraunhofer-Gesellschaft), zu-
ständig: BMK

R. Pichler n Das österreichische Forschungsfinanzierungsgesetz: die rechtliche ...Fo
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• GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Meteorologie,

Geophysik und Geologie (GSA)23; meteorologischer und
geologischer Dienst Österreichs, zuständig: BMBWF

• Institute of Science and Technology – Austria (IST); In-
stitut für multidisziplinäre Grundlagenforschung (Vor-
bild: Weizmann-Institut), zuständig: BMBWF

• Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG); Forschungsträ-
ger für Institute v.a. im Bereich der Medizin; zuständig:
BMBWF

• Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW);
Gelehrtengesellschaft und größter außeruniversitärer
Forschungsträger; zuständig: BMBWF

• Silicon Austria Labs (SAL); Zentrum für elektronikba-
sierte Systeme, zuständig: BMK

Die zentralen Forschungsförderungseinrichtungen (§ 3
Abs. 2) sind: 
• Austria Wirtschaftsservice (AWS); Förderbank Öster-

reichs (ähnlich der KfW), die auch sehr marktnahe FTI
fördert; zuständig: BMAW und BMK

• Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG); von
Unternehmen kofinanzierte Einrichtung für Institute
der technischen Wissenschaften; zuständig: BMAW

• Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
(FWF); zentrale Bundeseinrichtung für Projekte der
Grundlagenforschung (ähnlich DFG), zuständig: BMBWF

• Österreichischer Austauschdienst (OeAD); Bundes-
agentur für Internationalisierung, zuständig: BMBWF

• Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG):
zentrale Bundesagentur für Projekte der angewandten
Forschung, zuständig: BMK und BMAW

Auf die zentralen Einrichtungen entfallen rund 80% der
vom FoFinaG umfassten Budgetmittel. 2021 verteilten
sich diese Mittel wie folgt24:

Die Erläuterungen zum Gesetzesvorschlag der Bundesre-
gierung legen die Kriterien dar, nach denen die zentralen
Einrichtungen normiert wurden: Haupttätigkeit ist die
Durchführung von Forschung bzw. die Durchführung
oder Abwicklung25 von Forschungsförderungen; die
Übertragung forschungswirksamer Mittel bzw. eines for-
schungswirksamen Förderungsvolumens aus den For-
schungsbudgets im Geltungsbereich des FoFinaG von
mindestens 10  Millionen Euro jährlich; die dauerhafte
Errichtung als Kapitalgesellschaft mit zumindest mehr-
heitlicher Bundesbeteiligung (AIT, SAL, AWS, OeAD,
FFG), als Körperschaft öffentlichen Rechts (GSA, IST,
ÖAW, FWF) oder als Verein mit statutengemäß klar be-
stimmendem Einfluss des Bundes (LBG, CDG).26 Damit
werden unterschiedliche Rechtsformen nach einheitli-
chen Grundsätzen im Sinn der Ziele des Gesetzes erfasst.
Im Sinn der Rechtssicherheit wurde eine taxative Auf-
zählung der Einrichtungen im Gesetz selbst verankert
anstelle der dafür maßgeblichen Tatbestände.

Die organisations- und förderungsrechtlichen Grundla-
gen der Forschung bleiben vom FoFinaG grundsätzlich
unberührt. Allerdings sind die notwendigen Schnittstel-
len vorgesehen, um das Ineinandergreifen dieser Rechts-
vorschriften zu gewährleisten und die bestmögliche Wir-
kung des neuen Gesetzes zu erzielen. Aus diesem Grund
enthält das Gesetzespaket auch eine Reihe von Abände-
rungen betroffener Materiengesetze (Forschungsfinan-
zierungsnovelle 2020 Art.  2 bis 8). Diese Änderungen
betreffen in der Regel Vorkehrungen zur Einbettung der
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen (siehe
Punkt 4.3) in die Abläufe und Organfunktionen der zen-
tralen Einrichtungen. Wo deren Errichtung nicht auf
einer gesetzlichen Grundlage beruht, waren diese Vor-
kehrungen in den sonst maßgeblichen Dokumenten wie
z.B. Statuten zu schaffen. Hinsichtlich der Forschungs-
förderungseinrichtungen wurden auch einige förde-
rungsrechtliche Anpassungen vorgenommen. Da mit
werden – soweit sinnvoll – die Governanceprinzipien für
die zentralen Einrichtungen einheitlich gestaltet, aber
dennoch Unterschiede zwischen den Einrichtungen, die
sich aus deren jeweiligen Aufgabenstellungen ergeben,
berücksichtigt.
In den Organisationsgesetzen waren bisher die Moda-
litäten der Finanzierung in der Regel nicht spezifiziert.
Bei den zentralen Forschungseinrichtungen wurde daher
die Notwendigkeit, Leistungsvereinbarungen abzu -
schlie ßen, abgebildet27:
• GSA-Gesetz (GSAG): Die GSA wurde erst nach Inkraft-

treten des FoFinaG errichtet und nachträglich in dieses
aufgenommen. Das GSAG wurde daher von vornherein
nach den Anforderungen für Leistungsvereinbarungen
gestaltet.28

• IST-Austria-Gesetz (ISTAG): Da die Leistungsvereinba-
rung hier ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist, wird für
den Fall einer Nichteinigung darüber eine Schlich-
tungskommission eingerichtet.29

• ÖAW-Gesetz (ÖAWG): Dieses wurde analog zum
ISTAG geändert.30

Bei den zentralen Forschungsförderungseinrichtungen
werden in der Verankerung der Finanzierungsvereinba-
rung ihre unterschiedlichen Autonomiegrade sichtbar: 
• Austria Wirtschaftsservice-Gesetz (AWSG): Die Auf-

nahme der Finanzierungsvereinbarung ist wie bei der
FFG geregelt (siehe unten). Die AWS erhält auch die
Möglichkeit, im Sinn höherer operativer Autonomie
wie die FFG Förderungen im eigenen Namen durchzu-
führen und nicht nur im Namen des Bundes abzu-
wickeln.31

• Forschungs- und Technologieförderungsgesetz (FTFG):
Das FTFG ist zunächst die Rechtsgrundlage für den
FWF, und gibt nun Organen des FWF (Präsidium, Auf-
sichtsrat) bei der Finanzierungsvereinbarung Vor-
schlags-, Mitwirkungs- und Beschlussrechte. Darin
kommt die wissenschaftliche Selbstverwaltung in der
Grundlagenforschung zum Ausdruck. Das FTFG ent-
hält auch Bestimmungen über die Richtlinien, die von
der CDG anzuwenden sind. Auch die CDG erhält die
Möglichkeit, Förderungen im eigenen Namen durch-
zuführen, was auch ihrem korporatistischen Charakter
besser entspricht.32
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• OeAD-Gesetz (OeADG): Auch hier haben Organe des
OeAD Vorschlags-, Mitwirkungs- und Beschlussrechte.
Darin spiegeln sich die früheren, selbstverwaltungs-
ähnlichen Strukturen des OeAD als Verein der Univer-
sitäten wider.33

• Forschungsförderungsgesellschaftsgesetz (FFGG): Wie
bei der AWS ist bei der Finanzierungsvereinbarung
keine besondere Befassung von Organen der FFG vor-
gesehen, so wie das bei den früheren Beauftragungen
auch der Fall war. Hier kommt zum Tragen, dass in der
angewandten Forschung die Politik eher in der Lage
und daran interessiert ist, inhaltliche Vorgaben zu ma-
chen.34 Eine förderrechtliche Änderung betrifft die
Präzisierung der Rolle von Beiräten als Jurys zur Pro-
jektauswahl.35

Schließlich wurde auch das Forschungsorganisationsge-
setz (FOG)36 geändert, da gemäß § 8 FoFinaG auf der
Basis des Monitorings der zentralen Einrichtungen jähr-
lich dem Nationalrat im Forschungs- und Technologie-
bericht, der im FOG verankert ist, zu berichten ist.37

4.3 Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen
Für die zentralen Einrichtungen wird mit dem FoFinaG
ein besonderes Finanzierungs- und Steuerungsinstru-
mentarium eingeführt, nämlich die Leistungsvereinba-
rung für zentrale Forschungseinrichtungen und die Fi-
nanzierungsvereinbarung für zentrale Forschungsförde-
rungseinrichtungen (§ 5). Diese Instrumente stehen nur
den organisationsrechtlich für die jeweiligen Einrichtun-
gen zuständigen Ministerien zur Verfügung und sind von
diesen zwingend anzuwenden, wodurch ein Rechtsan-
spruch (dem Grunde nach) der zentralen Einrichtungen
entsteht. Diese Vereinbarungen werden im Gleichklang
mit den Dreijahresbudgets ebenfalls für jeweils drei
Jahre mit den Einrichtungen abgeschlossen und umfas-
sen alle bei den Einrichtungen in diesem Zeitraum be-
reits bestehenden und neu einzugehenden Zahlungsver-
pflichtungen. Leistungsvereinbarungen können, Finan-
zierungsvereinbarungen müssen (weil Förderungsaus-
schreibungen kurzfristiger geplant werden können) jähr-
lich in einer Umsetzungsplanung konkretisiert werden.
Jeweils eine dreijährige Leistungs- oder Finanzierungs-
vereinbarung pro Ministerium38 und Einrichtung ersetzt
für ihren Geltungszeitraum jährliche, oft mehrfache Ver-
einbarungen oder Beauftragungen. Am Beispiel FFG und
BMK bedeutet das, dass 15 bis 20 jährliche Programm-
beauftragungen – also für einen dreijährigen Zeitraum
rund 50 – durch eine einzige Finanzierungsvereinbarung
ersetzt werden. Allein diese Tatsache sollte bewirken,
dass auf beiden Seiten weniger Ressourcen durch bloß
administrative Tätigkeiten gebunden sind und stattdes-
sen auf inhaltlich-strategische Fragestellungen ausge-
richtet werden können.
Um Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen in die-
ser Form umsetzen zu können, waren in §  5 FoFinaG
Abs. 1 haushaltsrechtliche Vorkehrungen zu treffen, in -
dem unter Anwendung der entsprechenden Vorschrift
im BHG 2013 bestimmt wurde, dass für die Vereinba-
rungen keine eigene gesetzliche Vorbelastungsermächti-
gung erforderlich ist, weil das FoFinaG aufgrund der be-
treffenden BHG-Bestimmung als ein Bundesgesetz gilt,

in dem „die Festsetzung von Finanzierungsbeträgen für
mehrere Finanzjahre durch haushaltsleitende Organe für
Rechtsträger, deren Finanzierung durch den Bund zu er-
folgen hat, vorgesehen ist.“39 Vorbelastungen sind Aus-
zahlungen in zukünftigen Finanzjahren, die aufgrund
zuvor eingegangener Verpflichtungen fällig werden.
Übersteigen diese Auszahlungen 10 Prozent der betref-
fenden Budgetuntergliederung oder 30 Millionen Euro,
wäre sonst eine eigene gesetzliche Ermächtigung not-
wendig. Diese Wertgrenzen werden v.a. bei den For-
schungsbudgets des BMK und BMAW durch die Verein-
barungen bei weitem überschritten, weswegen derartige
Vereinbarungen bisher schon allein aus haushaltsrechtli-
chen Gründen ausgeschlossen waren. Über die abzu -
schließenden Vereinbarungen ist das Einvernehmen mit
dem BMF herzustellen, das damit in den Verhandlungs-
prozessen ein relevanter Akteur ist.
In Verbindung mit § 4 FoFinaG ist es nun möglich, dass
nicht nur die Budgetmittel der gesamten Dreijahresperi-
ode, sondern auch darüber hinaus gehend verpflichtet
werden können. Letzteres ist vor allem für die Finanzie-
rungsvereinbarungen relevant, da Förderungszusagen
meist mehrjährige Projekte betreffen, wodurch Verbind-
lichkeiten über den Dreijahreszeitraum hinaus entstehen.
Außerdem konnte nunmehr die Praxis der rückwirken-
den Vertragsabschlüsse mit den Einrichtungen beendet
werden. Aufgrund § 4 kann das BMF den Vereinbarun-
gen bereits vor Beginn einer Dreijahresperiode zustim-
men, was früher mangels eines zuvor in Kraft befindli-
chen BFG erst nach Beginn eines Jahres möglich war.
§ 5 FoFinaG behandelt ferner die Rechtsnatur der Leis -
tungs- und Finanzierungsvereinbarungen. Grundsätzlich
gilt, dass es sich dabei um Verträge handelt, da dies auf
alle gegebenen Rechtsformen der zentralen Einrichtun-
gen gleichermaßen anwendbar ist. Abs. 2 legt fest, dass
die Vereinbarungen privatrechtliche Verträge sind, wenn
nicht ein Bundesgesetz etwas anderes bestimmt. Das ist
im ISTAG und ÖAWG der Fall. Üblicherweise erfolgt die
öffentliche Forschungsfinanzierung in Österreich mit pri-
vatrechtlichen Mitteln. Die Erläuterungen führen aus,
dass „[a]ufgrund der besonderen Funktion des Bundes
als Erhalter“ der ÖAW und des IST die Leistungsverein-
barungen mit diesen gemäß den betreffenden Materien-
gesetzen öffentlich-rechtliche Verträge sind.40 Das ist
eine im österreichischen Verwaltungsrecht ungewöhnli-
che41, jedoch auch bei den Leistungsvereinbarungen der
Universitäten verwendete Konstruktion.42 Da die öster-
reichische Rechtsordnung sehr strikt zwischen öffent-
lich-rechtlichen und privatrechtlichen Handlungsformen
unterscheidet (Typenzwang), muss das Zustandekom-
men öffentlich-rechtlicher Verträge letztlich einer Ent-
scheidung durch Bescheid zugänglich sein, was durch
die Schlichtungskommissionen gemäß ISTAG und
ÖAWG gewährleistet ist.
§§ 6 und 7 FoFinaG spezifizieren die mindestens erfor-
derlichen Inhalte von Leistungs- bzw. Finanzierungsver-
einbarungen und geben damit deren Grundstruktur im
Sinn der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit vor. Hier
wird eine Verbindung von finanziellen und inhaltlichen
Tatbeständen und somit auch eine Schnittstelle zu ande-
ren Rechtsmaterien (wie z.B. Richtlinien für Förderungs-
programme) geschaffen. Im Einzelnen unterscheiden
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sich die Bestimmungen nach den jeweiligen Erfordernis-
sen von Forschungs- und Forschungsförderungseinrich-
tungen. Die Vereinbarungen stellen somit durch ihren
umfassenden Anwendungsbereich zugleich ein strategi-
sches Steuerungsinstrument dar, das die organisations-
rechtliche Stellung des Bundes mit dessen Finanzie-
rungsaufgaben und inhaltlichen Zielen verknüpft.

5. Rückblick auf die Gesetzwerdung
Der Auftrag, einen Gesetzentwurf vorzulegen, wurde
am 22.  August 2018 durch Beschluss des Ministerrats
erteilt. Darin wurden die beschriebenen, drei zentralen
Maßnahmen des Gesetzes bereits vorgezeichnet. Mit
deren Ausarbeitung bis zur Vorlage eines Gesetzent-
wurfs wurde der damalige Bundesminister für Verkehr,
Innovation und Technologie (BMVIT) im Einvernehmen
mit dem BKA, dem BMBWF, dem damaligen BMDW
und dem BMF beauftragt.43 Unter der Federführung des
BMVIT wurde daraufhin eine Verhandlungsgruppe auf
Verwaltungsebene unter Beteiligung der genannten Mi-
nisterien gebildet, die im folgenden Halbjahr mehrmals
pro Monat zusammentrat und zunächst die Grundlagen
für die Ausgestaltung der gesetzlichen Bestimmungen
und schließlich diese selbst erarbeitete.
Im April 2019 waren die Verhandlungen auf Verwal-
tungsebene weitgehend abgeschlossen. Die Folgen des
am 17. Mai 2019 ausgelösten, sogenannten Ibiza-Skan-
dals machten die weiteren Planungen jedoch obsolet.
Da der Gesetzentwurf aber praktisch fertig war, ent-
schied die aus Expert:innen bestehende „Übergangsre-
gierung“, die Begutachtung des akkordierten Entwurfs
einzuleiten. Damit sollte es der nach der Nationalrats-
wahl vom 29. September 2019 neu zu bildenden Bun-
desregierung ermöglicht werden, das Gesetzesvorhaben
rasch umzusetzen. Unter der Bezeichnung „Forschungs-
rahmennovelle 2019“ und „Forschungsrahmengesetz“
(diese Bezeichnungen wurden gewählt, um den Ein-
druck einer finanziellen Präjudizierung der zukünftigen
Regierung zu vermeiden) wurde der Ministerialentwurf,
der dem schließlich beschlossenen Gesetz bereits sehr
nahe kam, einem Begutachtungsverfahren von 19. Au-
gust bis 17. Oktober 2019 zugeführt.44

Die 41 fristgerecht eingelangten Stellungnahmen beur-
teilten das Vorhaben weit überwiegend positiv. Erwar-
tungsgemäß wurde in den meisten Stellungnahmen das
Fehlen von konkreteren Bestimmungen zur Finanzierung
als solcher bemängelt, sogar in jenen von BMBWF und
BMDW. Die nunmehrigen zentralen Einrichtungen äu -
ßerten sich diesbezüglich allesamt kritisch, die ÖAW
sogar gänzlich ablehnend. Die Forschungsförderungsein-
richtungen mit Ausnahme der CDG, ebenso wie der For-
schungsrat, monierten das Fehlen expliziter Bestimmun-
gen zur Gewährleistung einer höheren „Agenturautono-
mie“. Damit bezogen sie sich auf Aussagen u.a. aus dem
Regierungsprogramm 2017-2022, wonach mit dem Fo-
FinaG eine bessere Trennung zwischen strategischen und
operativen Aufgaben ermöglicht werden solle. Hier
wurde jedoch verkannt, dass der Beitrag des FoFinaG
dazu die Beendigung fragmentierter und kurzfristiger Fi-
nanzierungsverhältnisse ist, und nicht die organisations-
und förderungsrechtliche Ausgestaltung. Die fehlende

Verankerung eines budgetären Wachstums, vermeintlich
unklare Rollenverteilungen sowie zu komplexe Prozess-
schritte prägten auch die Kritik der Sozialpartner.45

Die Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens wurden in
der weiterhin bestehenden Verhandlungsgruppe analy-
siert und sich daraus ergebende Änderungen in den Ent-
wurf übernommen. Da der Beschluss des FoFinaG auch
im neuen Regierungsprogramm 2020-2024 enthalten
war, wurden die Arbeiten an der Ausarbeitung einer Re-
gierungsvorlage (Gesetzentwurf der Bundesregierung)
rasch aufgenommen, allerdings durch die COVID-19-
Pandemie in weiterer Folge verzögert. Der Gesetzent-
wurf wurde schließlich vom Ministerrat am 16.  Juni
2020 als Regierungsvorlage (nun als Forschungsfinanzie-
rungsnovelle 2020 und FoFinaG) beschlossen.46

Die Regierungsvorlage wurde im Nationalrat dem Aus-
schuss für Forschung, Innovation und Digitalisierung zu-
gewiesen, der die Vorlage am 1. Juli behandelte.47 In der
Ausschussdiskussion brachte die Opposition einige
Punkte zur Sprache, die bereits im Begutachtungsverfah-
ren in einigen Stellungnahmen eine Rolle gespielt hat-
ten. In erster Linie wurde die fehlende Verankerung
eines budgetären Steigerungspfades bemängelt. Die
Oppositionsparteien brachten daher einen entsprechen-
den Abänderungsantrag ein, der von der Regierungs-
mehrheit abgelehnt wurde. Aber auch die Frage, ob die
Vorkehrungen des FoFinaG ein höheres Maß an Selbst-
ständigkeit insbesondere für die Förderungseinrichtun-
gen bringen würden, wurde diskutiert. Dazu stellte der
Ausschuss einstimmig fest, dass das FoFinaG die „Schaf-
fung kritischer Programmgrößen im Verhältnis zum För-
derungszweck“ und die „Erhöhung der operativen Auto-
nomie“ bewirken solle.48

Auch in der Plenardebatte am 7. Juli 2020 kritisierte die
Opposition weiterhin den fehlenden budgetären Steige-
rungspfad und brachte ihren Abänderungsantrag in der
zweiten Lesung – erfolglos – erneut ein. Das Gesetz
wurde mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grü-
nen beschlossen.49 Der Bundesrat beschloss einstimmig,
gegen den Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben.50

Nach den bereits eingetretenen Verzögerungen war die
Bundesregierung daran interessiert, das FoFinaG rasch in
Kraft treten zu lassen. Das bedeutete, dass die in einem
normalen Zyklus eingeplante Vorbereitungszeit auf FTI-
Pakt und Vereinbarungen für die Periode 2021-2023
fehlen würde.51 § 10 FoFinaG enthält daher Übergangs-
bestimmungen, die außer für ÖAW, IST und FWF (bei
denen die Umstellung auf das neue System weniger auf-
wändig war) für das Jahr 2021 Zwischenlösungen vorsa-
hen, die bereits einige der haushaltsrechtlichen Vorteile
des FoFinaG nutzten. Mit SAL und GSA werden erst für
die Periode 2024-2026 Leistungsvereinbarungen abge-
schlossen.

6. Deutschland und die Schweiz im Vergleich
Auf die Debatte in Österreich übte zweifellos das Vor-
bild des 2005 erstmals abgeschlossenen deutschen
Pakts für Forschung und Innovation einen starken Ein-
fluss aus. Insbesondere die fast lapidare Festlegung einer
jährlichen Budgetsteigerung von 3 Prozent – die in der
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zweiten Phase ab 2011 sogar auf 5 Prozent erhöht, ab
2016 aber wieder mit 3 Prozent festgelegt wurde – ver-
fehlte ihre Wirkung nicht.52 Dabei wurde in Österreich
freilich häufig übersehen, dass diese Pakte nicht auf
einer gesetzlichen Grundlage beruhen, sondern eine rein
politische Willenserklärung vorbehaltlich der gesetzli-
chen Haushaltsbeschlüsse von Bund und Ländern dar-
stellen, die zudem immer wieder erneuert werden muss.
Der Pakt in Deutschland umfasst ausschließlich die fünf
großen, von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten
außeruniversitären Wissenschafts- und Forschungsorga-
nisationen.53 Damit gelten die vereinbarten budgetären
Steigerungsraten nicht für die FTI-Förderungsprogram-
me der Ministerien und auch nicht für die Ressortfor-
schung. Gewisse Funktionen des FoFinaG erfüllt in
Deutschland das 2012 beschlossene Wissenschaftsfrei-
heitsgesetz. Damit werden die vom Pakt umfassten, aber
auch einige weitere Einrichtungen (aber keine Ressort-
forschungseinrichtungen und Projektträger) von einigen
haushaltsrechtlichen Beschränkungen ausgenommen
und erhalten u.a. die Möglichkeit, zur flexibleren Geba-
rung Globalhaushalte zu führen.54

Den rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich ins-
gesamt näher liegt die mehrjährige Planung in der
Schweiz auf Bundesebene auf Basis des Bundesgesetzes
über die Förderung der Forschung und der Innovation
(Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz – FIFG).55

Gemäß Art.  35 legt der Bundesrat (die schweizerische
Bundesregierung) der Bundesversammlung periodisch
(i.d.R. alle vier Jahre) eine sogenannte Botschaft zur För-
derung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI-
Botschaft) vor.56 Mit der Bewilligung dieser Botschaft
durch die Bundesversammlung gemäß Art. 36 FIFG wer-
den aber Finanzbeschlüsse für den betreffenden Zeit-
raum in Form sogenannter Zahlungsrahmen oder Ver-
pflichtungskredite (Vorbelastungen) gefasst. Die Finanz-
beschlüsse beziehen sich jedoch nur auf die damit finan-
zierten Einrichtungen und einige andere Tatbestände.
Dieses System besteht seit 2008 und umfasst neben For-
schung und Innovation auch Berufs-, Weiter- und Hoch-
schulbildung in der Zuständigkeit des Bundes.
In der Schweiz normiert das FIFG ähnlich dem FoFinaG
als Geltungsbereich die „Forschungsorgane“ (Art.  3
und 4). Diese sind im Prinzip ähnlich definiert wie die
zentralen Einrichtungen in Österreich (Schweizerischer
Nationalfonds, Akademien, Innosuisse, ETH-Bereich),
umfassen aber auch „Forschungseinrichtungen von na-
tionaler Bedeutung“, die nicht taxativ aufgezählt, son-
dern abstrakt anhand von Kriterien definiert werden
(Art. 15). Der Bundesrat kann mit den Forschungsorga-
nen Leistungsvereinbarungen abschließen, sofern sie
außerhalb der Bundesverwaltung stehen (Art.  8). Die
Ressortforschung ist von der Finanzierung im Rahmen
der BFI-Botschaft ausgeschlossen (Art. 16). Mit den Fi-
nanzbeschlüssen der BFI-Botschaften werden rund 80
bis 90 Prozent der Bundesausgaben in diesem Bereich
abgedeckt.57 Die BFI-Botschaften sind darüber hinaus
inhaltlich ausführliche Dokumente, welche Rolle in
Österreich in etwa die FTI-Pakte erfüllen.
Sowohl der Pakt für Forschung und Innovation als auch
die BFI-Botschaft teilen somit ein Grundprinzip, das in
der ersten Idee des FoFinaG nur angedeutet worden

war, nun aber ein Kernelement darstellt, und zwar die
Kopplung der Finanzierungsperspektive an die Tätigkeit
bestimmter Einrichtungen des FTI-Systems. Dabei ver-
sucht der in Österreich gewählte Weg eine zu direkte
Verknüpfung zu vermeiden, wie sie stärker in Deutsch-
land sichtbar wird, während in der Schweiz der institu-
tionelle Bogen weiter gespannt ist.

7. Ausblick
Das FoFinaG beseitigt Defizite, die teilweise seit Jahr-
zehnten bestanden. Es erhöht zunächst vor allem die fi-
nanzielle Autonomie der drei für Forschung hauptzustän-
digen Bundesministerien beträchtlich. Das ermöglicht in
weiterer Folge auch eine Ausweitung des Handlungs-
spielraums der im Rahmen des FoFinaG finanzierten Ein-
richtungen. Dreijährigkeit, Kürzungsverbot, weitreichen-
de Vorbelastungsmöglichkeiten, der Rechtsanspruch der
zentralen Einrichtungen und die Implementierung eines
wiederkehrenden Politikzyklus garantieren dem Gesamt-
system nun ein weit höheres Maß an Planungssicherheit,
Berechenbarkeit und Stabilität als die bisherigen, biswei-
len volatilen budgetären Rahmenbedingungen. Durch
die gesetzlich dauerhafte Verankerung des neuen Finan-
zierungssystems scheidet Nichthandeln als politische Op-
tion aus, was die Aufmerksamkeit der Politik für For-
schungsangelegenheiten beträchtlich steigert.
Die Forschungsfinanzierungsnovelle  2020 reflektiert
aber auch die zunehmende Ausdifferenzierung des
österreichischen Forschungsrechts in den vergangenen
zwei Jahrzehnten. Das FoFinaG kann daher nicht alleine
alle nachteiligen Effekte einer fragmentierten For-
schungsfinanzierungsstruktur beseitigen. Sein volles Po-
tenzial kann das FoFinaG nur in Kombination mit organi-
sations- und förderungsrechtlichen Elementen ausspie-
len, deren Anpassung folgerichtig in das Gesetzgebungs-
vorhaben einbezogen wurden. Was die Anwendung des
FoFinaG durch die Umstellung auf Finanzierungsverein-
barungen in diesem Kontext bedeutet, beschreibt der
Beitrag von Hopfgartner, Jörg, Mayer und Pichler in die-
sem Heft am Beispiel der FFG.
Die seit dem Beschluss der Forschungsfinanzierungsno-
velle vergangene Zeit hat erwartungsgemäß gezeigt,
dass die notwendigen Routinen erst im Entstehen sind.
Das ist nicht zuletzt auf die kurze Vorbereitungszeit zwi-
schen Beschluss und Beginn der ersten Dreijahresperi-
ode mit den dadurch notwendigen Übergangsregelun-
gen zurückzuführen. Das traf auch auf die Budgetierung
selbst zu: Hier wurde mit dem BFRG 2022-202558 die
für die Periode 2021-2023 zur Verfügung stehende
Summe noch einmal nachgebessert (von 3,86 Mrd. € auf
4,17 Mrd. €). Das entsprach zwar nicht dem intendier-
ten „Normalbetrieb“ des FoFinaG, zeigt aber anderer-
seits auch dessen Wirkung auf die Politik, nun stärker
einer wachsenden Budgetierung verpflichtet zu sein.

Abkürzungsverzeichnis

AIT Austrian Institute of Technology
AWS Austria Wirtschaftsservice
AWSG Austria Wirtschaftsservice-Gesetz
BFG Bundesfinanzgesetz
BFI Bildung, Forschung und Innovation
BFRG Bundesfinanzrahmengesetz
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BGBl. Bundesgesetzblatt
BHG Bundeshaushaltsgesetz
BMAW Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
BMBWF Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
BMDW Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
BMF Bundesministerium für Finanzen
BMK Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität,

Innovation und Technologie
BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
CDG Christian Doppler Forschungsgesellschaft
FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
FFGG Forschungsförderungsgesellschaftsgesetz
FIFG Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz
FoFinaG Forschungsfinanzierungsgesetz
FOG Forschungsorganisationsgesetz
FTFG Forschungs- und Technologieförderungsgesetz
FTI Forschung, Technologie und Innovation
FWF Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
GP Gesetzgebungsperiode
GSA GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Meteorologie, Geophysik

und Geologie
GSAG GSA-Gesetz
IST Institute of Science and Technology – Austria
ISTAG IST-Austria-Gesetz
LBG Ludwig Boltzmann Gesellschaft
ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften
ÖAWG ÖAW-Gesetz
OeAD Österreichischer Austauschdienst
OeADG OeAD-Gesetz
SAL Silicon Austria Labs
UG Universitätsgesetz
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Wirtschaft (bis zur Regierungsumbildung im Mai 2022 zuständig das
BMDW: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort).

19 Forschungswirksame Ausgaben im Sinn des Frascati-Manuals der OECD,
exklusive des forschungswirksamen Teils des Globalbudgets der Univer-
sitäten.

20 Erläuterungen zur Regierungsvorlage (Nationalrat, 239 der Beilagen, 27.
GP), S. 4.

21 Erläuterungen zur Regierungsvorlage (Nationalrat, 239 der Beilagen, 27.
GP), S. 2f.

22 Das sind die Budgetuntergliederungen 34 (BMK), 33 (BMAW) sowie das
Globalbudget 31.03 (BMBWF).

23 Die GSA entstand aus der Ausgliederung und Zusammenlegung der Zen-
tralanstalt für Meteorologie (ZAMG) und Geodynamik sowie der Geologi-
schen Bundesanstalt (GBA), BGBl. I Nr. 60/2022, Art. 1 (GSA-Gesetz –
GSAG). Zur Aufnahme in das FoFinaG wurde dieses mit Art. 4 leg. cit.
geändert.

24 Österreichischer Forschungs- und Technologiebericht 2022, im Erschei-
nen. Der Wert für die GSA setzt sich zusammen aus den Werten für die
2021 noch bestehenden Vorgängereinrichtungen ZAMG und GBA.

25 Durchführung bedeutet die Umsetzung von Förderungen im Namen und
auf Rechnung der Einrichtung, Abwicklung im Namen und auf Rechnung
des Bundes.

26 Erläuterungen zur Regierungsvorlage (Nationalrat, 239 der Beilagen, 27.
GP), S. 5.

27 Die gesetzlichen Grundlagen von AIT (BGBl. Nr. 73/1959, BGBl. I Nr.
15/1997 idgF) und SAL (BGBl. I Nr. 30/2018 Art. 29) enthalten kaum
spezifische Organisationsregelungen und blieben daher unverändert.

28 BGBl. I Nr. 60/2022, §§ 6 und 7.
29 BGBl. I Nr. 69/2006 idgF, §§ 3 und 3a unter sinngemäßer Anwendung

von §§ 13 und 13a UG.
30 BGBl. Nr. 569/1921 idgF, §§ 2a und 2b.
31 BGBl. I Nr. 130/2002 idgF, § 2.
32 BGBl. Nr. 434/1982 idgF, §§ 3, 8, 9, 12a, 15 und 16.
33 BGBl. I Nr. 99/2008 idgF, §§ 3, 6 und 9.
34 Braun, D. (2007): Delegation in the distributive policy area – the case of

research policy. In: Braun, D./Gilardi, F. (Hg.): Delegation in Contempo -
rary Democracies. London, pp. 146-170.

35 BGBl. I Nr. 73/2004 idgF, §§ 5, 8 und 10.
36 BGBl. Nr. 341/1981 idgF, § 8.
37 Zum Monitoring: Pichler, R. (2021): The Research Financing Act. A new

framework for publicly funded research in Austria and its impact on eva-
luation. In: fteval Journal for Research and Technology Policy Evaluation,
52, pp. 5-9.

38 D.h. im Fall einer (organisationsrechtlichen) Zuständigkeit mehrerer Mi-
nisterien für zentrale Einrichtungen (was bei AWS und FFG der Fall ist)
sind pro Ministerium separate, jedoch aufeinander abgestimmte Verein-
barungen abzuschließen (Abs. 3). Zu den Aspekten von Koordination und
Steuerung. Pichler, R. (2014): Delegierte Koordination. Zur Koordinati-
onsfunktion intermediärer Organisationen in der österreichischen For-
schungsförderung. In: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft
43, S. 329-346.

39 § 60 Abs 5 zweiter Satz BHG 2013.
40 Erläuterungen zur Regierungsvorlage (Nationalrat, 239 der Beilagen, 27.

GP), S. 7f.
41 Glaser, A. (2013): Die Entwicklung des Europäischen Verwaltungsrechts

aus der Perspektive der Handlungsformenlehre. Tübingen, S. 215-219.
42 § 13 Abs. 1 UG.
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43 Vortrag an den Ministerrat 25/63 vom 16.08.2018, Beschlussprotokoll
des 25. Ministerrates vom 22.08.2018. Die Ministerratsprotokolle und 
-beschlüsse sind unter https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanz
leramt/die-bundesregierung/ministerratsprotokolle.html abrufbar.

44 Ministerialentwurf (Nationalrat, 165/ME, 26. GP). 
45 Wirtschaftskammer Österreich, Bundesarbeitskammer, Österreichischer

Gewerkschaftsbund, Industriellenvereinigung.
46 Vortrag an den Ministerrat 23/13 vom 15.06.2020, Beschlussprotokoll

des 23. Ministerrates vom 16.06.2020.
47 Regierungsvorlage (Nationalrat, 239 der Beilagen, 27. GP). 
48 Ausschussbericht (Nationalrat, 308 der Beilagen, 27. GP). 
49 43. Sitzung des Nationalrates, 27. GP.
50 911. Sitzung des Bundesrates.
51 Der FTI-Pakt 2021-2023 wurde zusammen mit der FTI-Strategie 2030 am

23.12.2020 beschlossen: Vortrag an den Ministerrat 43/10 vom
22.12.2020, Beschlussprotokoll des 43. Ministerrates vom 23.12.2020.

52 Pakt für Forschung und Innovation 2005-2010; Fortschreibungen 2011-
2015, 2016-2020, 2021-2030.

53 Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-
Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Fraunhofer-Gesellschaft. Vgl. Groß,
T./Arnold, N. (2007): Regelungsstrukturen der außeruniversitären For-
schung. Organisation und Finanzierung der Forschungseinrichtungen in
Deutschland. Baden-Baden.

54 Gesetz zur Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen
außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen, BGBl. 2012 I S. 2457.

55 SR [Systematische Rechtssammlung] 420.1. 
56 Widmer, T./Eberli, D./Rudin, R. (2018): Analyse BFI-Botschaften 2008 bis

2020: Schlussbericht. Zürich; aktuell gilt die Botschaft 20.028 vom
26.02.2020 für die Jahre 2021-2024. 

57 Widmer/Eberli/Rudin, BFI-Botschaften, S. 1.
58 BGBl. I Nr. 196/2021. Vgl. zuvor das BFRG 2021-2024: BGBl. I Nr. 123/

2020.
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Ein neues Betriebssystem für die 
österreichische Forschungsförderung

Werkstattbericht: die Einführung mehrjähriger 
Finanzierungsvereinbarungen am Beispiel der
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft

Leonhard Jörg

The introduction of multiannual financing agreements between ministries and agencies in accordance with the
Austrian Research Financing Act (RFA) of 2020 marks a substantial shift in principal-agent relations. As an 
example, the article describes the process leading to the first such agreement between the Federal Ministry for
Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation, and Technology (BMK) and the Austrian Research
Funding Agency (FFG). The FFG is Austria’s central government agency for funding applied research. Taking the
views of both BMK and FFG, the authors argue that the new system replacing a multitude of annual contracts
opens up a completely new world of possibilities to establish a better governance with less but more targeted
transactions between BMK and FFG. These options do not, however, come by themselves but need to be actively
pursued. For that, the Research Financing Act was in fact the game changer as previous experiences had shown
that efforts to disentangle principal-agent relations were in vain in the absence of a stable and reliable institutio-
nal framework that the RFA now provides. Aiming at a more strategic approach of the ministry and greater 
operational autonomy of the agency, it is crucial to clarify their respective roles and depart from established 
routines on both sides. The financing agreement provides a reference system for those executing these roles. 
Mutual trust can grow upon this basis while command-and-control should recede. At the same time, both BMK
and FFG must refocus internally to adapt to new responsibilities a clear division of labour requires.

Veronika 
Hopfgartner

Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG) ist die zentrale Agentur des Bundes zur Förde-
rung angewandter Forschung und als solche eine „zen-
trale Forschungsförderungseinrichtung“ im Sinn des
Forschungsfinanzierungsgesetzes (FoFinaG, BGBl. I Nr.
75/2020). Die Umsetzung der mit dem FoFinaG einge-
führten mehrjährigen Leistungs- bzw. Finanzierungs-
vereinbarungen stellt für die betroffenen Organisatio-
nen zunächst eine große Herausforderung dar. Bevor
das Ziel einer generellen Vereinfachung erreicht ist, die
zum Ausbau der strategischen Steuerungsfähigkeit auf
Ministeriumsebene und zur Ausweitung der operativen
Handlungsspielräume auf Agenturebene führt, müssen
Organisationsstrukturen, -kulturen und -prozesse ver-
ändert und angepasst werden. Im Folgenden beschrei-

ben wir den Weg zur ersten Finanzierungsvereinbarung
(FinV) zwischen dem Bundesministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie (BMK) und der Forschungsförderungsge-
sellschaft (FFG). Die FinV zwischen FFG und dem heu-
tigen Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
(BMAW), das aufgrund der Regierungsumbildung vom
Mai 2022 das Bundesministerium für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort (BMDW) ablöste, beruht im
Wesentlichen auf den gleichen Grundsätzen und Pro-
zessen. Konkret dargestellt werden in erster Linie die
Entwicklungen in und zwischen BMK und FFG. Die
FFG ist darüber hinaus aber auch für andere Auftragge-
ber tätig. Folgende Eckdaten zeigen das Profil der FFG
(s. Tab. 1):

Rupert PichlerSabine Mayer

Fo
Anregungen  f ü r  d i e  P rax i s /
E r f ah rungs be r i ch t e
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1. Vorgeschichte

1.1 Die Gründung der FFG
Die FFG wurde 2004 gegründet und stellt den Zusam-
menschluss von vier zuvor bestehenden Organisationen1

dar, welcher auch das Portfolio der FFG prägt (Pichler
2017; 2018). Die FFG wurde in Form einer GmbH er-
richtet, deren alleiniger Gesellschafter der Bund ist. Der
Bund wird wiederum durch zwei Ministerien vertreten,
nämlich das BMK und das BMAW. Ausgliederungen in
Form einer GmbH sind in Österreich üblich, vor allem,
wenn die betreffenden Organisationen – so wie die FFG
– privatrechtlich tätig sind. Für die Errichtung der FFG
wurde dennoch ein Bundesgesetz beschlossen (For-
schungsförderungsgesellschaftsgesetz – FFGG, BGBl. I
Nr. 73/2004), weil haushaltsrechtlich für jede mehrheit-
liche Bundesbeteiligung an einer Kapitalgesellschaft
eine gesetzliche Ermächtigung erforderlich ist. Im For-
schungsförderungsgesellschaftsgesetz (FFGG) wurden
auch nähere Bestimmungen über die Aufgaben und Or-
ganisation der FFG verankert, wie sie ansonsten übli-
cherweise im Gesellschaftsvertrag Platz finden.2
Die Governance der FFG ist technisch von den Erforder-
nissen einer GmbH geprägt. Diesbezüglich trifft das Ge-
setz Festlegungen für die Bestellung der Organe (Auf-
sichtsrat, Geschäftsführung, Beiräte), die die Erfüllung
der Ziele des Eigentümers sicherstellen sollen. Die Si-
cherstellung dieser Verbindung ist aufgrund der Judika-
tur des Verfassungsgerichtshofes zu Ausgliederungen
bedeutsam (Pichler/Strimitzer 2013), weil die FFG als
solche nicht Teil der Bundesverwaltung ist und daher
nicht direkt der parlamentarischen Kontrolle unterliegt.
Zunächst können also die zuständigen Minister:innen
die FFG als Eigentümervertreter:innen und durch die
ihnen zustehende Beschickung der Organe steuern. Was
die Governance des von der FFG abzudeckenden Teils
des forschungspolitischen Spektrums angeht, greift dies
jedoch zu kurz. Zwar wurde die FFG bewusst als ressort -
übergreifende Agentur konzipiert, eine fragmentierte,
vielfältige Forschungsförderungslandschaft blieb aber
auch im Wirkungsbereich der FFG in erheblichem Aus-
maß bestehen (Pichler 2014). Zwei zentrale Gründe
dafür waren:
• Pfadabhängigkeit: Schon allein der Aufgabenkatalog

im FFG-Gesetz (§ 3) macht deutlich, dass hier die Be-
stände der Vorgängerorganisationen weitgehend wei-
terlebten. Für die ersten Jahre war die FFG ausrei-
chend damit gefordert, die Fusion organisatorisch zu
bewältigen und die Standards der Programmabwick-

lung zu vereinheitlichen. Von den Vorgängern waren ja
nicht nur unterschiedlich ausgerichtete Programme
übernommen worden, sondern auch ganz unter-
schiedliche Steuerungsmodelle. Diese reichten von der
weitgehend autonomen Verfahrensweise des ehemali-
gen Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche
Wirtschaft (FFF) bis hin zu früheren Ressortprogram-
men, bei denen die Ministerien bis zur Vergabeent-
scheidung mitwirkten.

• Differenzierte Rechtsgrundlagen: Die FFG als solche ist
„nur“ eine hoch spezialisierte Managementorganisati-
on, deren Rechtsgrundlage (das FFGG) in erster Linie
die Organisationsstrukturen regelt. Der eigentliche
Gegenstand der Tätigkeit der FFG, nämlich die Ab-
wicklung von Förderungsprogrammen, beruht auf dem
Förderungsrecht als davon unterschiedlicher Rechts-
grundlage. Zwar enthält das FFGG diesbezüglich Be-
stimmungen zum Erlass von Förderungsrichtlinien
(§ 4), zuständig dafür ist aber nicht die FFG, sondern
das jeweilige Ministerium nach Maßgabe des europäi-
schen Beihilferechts und innerstaatlicher förderungs-
rechtlicher Vorschriften. Zudem war auch die Finanzie-
rung der FFG und ihrer Programme nicht spezifisch ge-
regelt. Die Folge davon war, dass die FFG das Budget
für diese Programme nicht in einem Gesamtblock er-
hielt, sondern in Form entsprechend vieler einzelner
Beauftragungsverträge. In diesem Zusammenhang ist
auch auf den Befund der Systemevaluierung (Mayer et
al. 2009a, S. 74) hinzuweisen, die oftmals Wider-
sprüche von Steuerungsimpulsen in der Eigentümer-
rolle gegenüber denjenigen in der Auftraggeberrolle
konstatiert hat. Zusammengenommen führte dies da -
zu, dass die Organe der FFG keine Entscheidungsbe-
fugnisse hinsichtlich der Budgetierung und nur be-
schränkte hinsichtlich der Umsetzung der ihr übertra-
genen Förderungsprogramme haben. Allerdings erar-
beitet die FFG gemäß § 8 FFG-Gesetz Mehrjahres- und
jährliche Arbeitsprogramme, die vom Aufsichtsrat der
FFG beschlossen und von den Eigentümern genehmigt
werden, in denen die FFG die aus ihrer organisationa-
len Sicht erforderlichen Planungen darlegt.

Die Errichtung einer einheitlichen Abwicklungsorganisa-
tion für den Großteil der anwendungsorientierten For-
schungsförderungsprogramme des Bundes in Form der
FFG war also nur ein erster Schritt zu einer Konsolidie-
rung der Förderungslandschaft und folglich besseren
Steuerungsfähigkeit.

1.2 Weitere Konsolidierungsschritte
Um die mit der FFG geschaffenen Möglichkeiten besser
nutzen zu können, nahmen die beiden für die FFG zu-

Tab. 1: Eckdaten der FFG

Quelle: FFG Jahresbericht 2021

1 Der Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft (FFF), eine
Körperschaft öffentlichen Rechts zur Förderung betrieblicher Forschung in
Unternehmen, zuletzt auch beauftragt mit der technischen Abwicklung
von Ressortprogrammen; die Technologie-Impulse Gesellschaft (TIG), eine
GmbH im Eigentum des Bundes zur Abwicklung von Programmen der Ko-
operation Wissenschaft-Wirtschaft; die Austrian Space Agency (ASA), eine
GmbH, zuletzt beauftragt mit der Abwicklung von Ressortprogrammen;
das Büro für internationale Forschungs- und Technologiekooperation
(BIT), ein Verein zur Beratung über die Teilnahme an den Forschungsrah-
menprogrammen der EU.

2 Da der Bund als Gesetzgeber für das Zivilrecht zuständig ist, steht ihm im Ge-
gensatz zu anderen Gebietskörperschaften diese Möglichkeit zur Verfügung.
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ständigen Ministerien eine Konsolidierung und Verein-
heitlichung der Programmstrukturen in Angriff. Das be-
traf die Finanzierungsstrukturen und die Strukturen der
Förderungsrichtlinien. Dabei muss man sich vor Augen
halten, dass die FFG nach ihrer Gründung auf einer mitt-
leren zweistelligen Anzahl von Programmen mit jeweils
eigenen Beauftragungsverträgen und Richtlinien „saß“.
Zur Vereinheitlichung der Beauftragungen wurde 2007
ein sogenannter Rahmenvertrag zwischen den Eigentü-
merministerien einerseits sowie FFG andererseits abge-
schlossen. Dieser Vertrag regelt die Art und Weise, in
der die Eigentümer ihre finanziellen Mittel der FFG zu-
führen. Das betrifft nicht nur die Förderungsmittel
selbst, sondern auch die Verwaltungskosten der FFG.
Im Gegensatz zu früher werden diese nicht mehr den
Förderungsbudgets der einzelnen Programme aufge-
schlagen, sondern unabhängig davon zentral auf Basis
der laufenden Kosten bezahlt. Das ist schon im FFGG
(§  5) so vorgesehen und ermöglicht eine stabile Pla-
nung der FFG als Organisation. Dieses Grundprinzip gilt
bis heute und wurde in die Finanzierungsvereinbarung
übernommen.
Die früheren, oftmals unterschiedlich gestalteten Beauf-
tragungsverträge wurden durch standardisierte soge-
nannte „Ausführungsverträge“ ersetzt. Das Problem der
großen Zahl dieser Verträge konnte damit aber nicht
gelöst werden. Das war eine Folge haushaltsrechtlicher
Vorschriften, die erst durch das FoFinaG überwunden
werden konnten. Zum Rahmenvertrag können auch
Dritte, insbesondere andere Bundesministerien, assozi-
iert werden. Das stärkt insgesamt die Standardisierung
der Forschungsförderung des Bundes weiter, weil da-
durch die Verfahren der FFG übernommen werden.
Ebenso wurde eine Vereinheitlichung der Förderungs-
richtlinien in Angriff genommen. Da der größere Teil der
FFG-Förderungen Beihilfen im Sinn des EU-Beihilfe-
rechts sind, ist dieses die wichtigste Rahmenbedingung.
Da es möglichst vermieden werden sollte, eine große
Zahl von Richtlinien einzeln bei der Europäischen Kom-
mission zu notifizieren (eine einschlägige Freistellungs-
verordnung gab es damals noch nicht), wurden zwei3
breit angelegte Rahmenrichtlinien erstellt. Für die ei-
gentlichen Programme wurden sogenannte Programm-
dokumente auf Basis dieser Richtlinien erlassen. Notifi-
ziert wurden aber nur die beiden Rahmenrichtlinien.4
Eine wesentliche Änderung dieser Struktur bewirkte die
Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung der EU-
Kommission (AGVO) 2014.5 Nun war zwar keine Notifi-
kation der Richtlinien mehr notwendig, die in der AGVO
eingezogenen budgetären Obergrenzen bewirkten je-
doch, dass jetzt insgesamt sechs Richtlinien – je drei für
Eigen- und Treuhandmittel – erforderlich wurden, die
grob thematisch gegliedert waren. Die organisatorische
Konsolidierung der Forschungsförderung durch die
Gründung der FFG hatte somit eine gewisse Konsolidie-
rung der Finanzierungsmodalitäten und der Förderungs-
richtlinien nach sich gezogen. Nach dem Regierungs-
wechsel 2007 bot es sich an, das in den Jahren zuvor Er-
reichte zu evaluieren. Die Gründung der FFG war in eine
Periode starker Budgetsteigerungen gefallen, deren Ef-
fekt nicht zuletzt eine weitere Steigerung der Pro-
grammvielfalt gewesen war.

1.3 Erste Versuche des Themenmanagements
Bei den Alpbacher Technologiegesprächen 2007 wurde
daher eine sogenannte „Systemevaluierung“ angekün-
digt. Diese lag 2009 vor (Aiginger et al. 2009) und zeig-
te in Bezug auf die FFG die oft unzureichende Abstim-
mung der einzelnen Programme untereinander, die auf
einen zu geringen Autonomiegrad der FFG zurückge-
führt und folglich eingemahnt wurde. Schon damals
wurden globale Vereinbarungen statt einzelner Beauf-
tragungen vorgeschlagen. 
Stattdessen wurden die einzelnen Programme von unter-
schiedlichen Organisationseinheiten in den Ministerien
betreut, die diesbezüglich ihre jeweils eigenen Kontakte
in die FFG unterhalten. Die Programmvielfalt wurde so
auf Ministeriumsebene widergespiegelt, wenn nicht von
dieser induziert. Die dahinterliegende, von beiden Seiten
– der Agentur und den Ressorts – geteilte Ausgangsprä-
misse, war folgende: Die FFG bietet ein ausdifferenzier-
tes Förderungsangebot an, das kaum Lücken aufweist
und annähernd alle über das Beihilferecht adressierbaren
Konstellationen abdeckt, in denen Forschung, Entwick-
lung und Innovation betrieben und gefördert werden
kann. Die gewachsene Programmorientierung mit einer
starken systemimmanenten Dynamik, Neues aufzusetzen
bei gleichzeitiger Hemmung, Etabliertes zu beenden, hat
ein fragmentiertes, schwer überblickbares Förderangebot
hervorgebracht, das die Effektivität des Mitteleinsatzes
insgesamt beeinträchtigt.
Im damaligen Bundesministerium für Verkehr, Innovati-
on und Technologie (BMVIT, heute BMK) setzte man
sich daher in den folgenden Jahren mit zwei zentralen,
daraus resultierenden Fragen auseinander:
• Verbesserung der Steuerungsfähigkeit des Ministeri-

ums: Die Parallelwelten „versäulter“ Programme soll-
ten zumindest zueinander durchlässiger und einer ge-
meinsamen Planung unterworfen werden. Dafür
wurde das Konzept eines Themenmanagements ent-
wickelt, wonach die Programme übergeordneten The-
men zugeordnet und aufeinander abgestimmt werden
sollten, um nicht womöglich widersprüchliche Zielset-
zungen zu verfolgen.

• Konsistentere Anreizsetzung gegenüber den Zielgrup-
pen: ein Effekt dieser „Versäulung“ und mangelnden
Abstimmung war, dass Antragstellende eine gewisse
Förderoptimierung betreiben konnten, sie sich also
nach der höchsten Förderungsquote, dem nächstgele-
gen Einreichtermin und der größten Erfolgswahrschein-
lichkeit orientierten, sofern der Antrag für das betref-
fende Programm passfähig gemacht werden konnte.

Bald zeigte sich allerdings, dass die Umsetzung eines sol-
chen Themenmanagements an budgettechnische Gren-

3 Die Gliederung in zwei Richtlinien ergab sich aus der Tatsache, dass die
FFG sowohl über Eigen- als auch Treuhandmittel für die Förderungen ver-
fügt. Auch das hat historische Gründe, gehen doch die Eigenmittel auf die
Gebarung des früheren FFF zurück. 

4 Erstmals 2006 nach dem Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förde-
rung von Forschung, Entwicklung und Innovation 2000, 2007 nach dem
Unionsrahmen von 2006.

5 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union.
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zen stieß. Solange nämlich die Mittel für die einzelnen
Programme und Ausschreibungen der FFG weiterhin in
einzelnen Verträgen übertragen werden mussten, war
keine Durchlässigkeit zwischen diesen Programmen
möglich. Das wäre aber erforderlich gewesen, um z.B.
programmübergreifende Ausschreibungen zu erleichtern
oder top-down- und bottom-up-Programme für über-
greifende Zielsetzungen zu nutzen. Daher finden sich
viele der damaligen Ansätze heute in der Umsetzung des
FoFinaG durch die Finanzierungsvereinbarung mit der
FFG wieder.
Nach den Nationalratswahlen im September 2013
wurde das FoFinaG erstmals als Vorhaben in ein Regie-
rungsprogramm aufgenommen, jedoch in der folgenden
Gesetzgebungsperiode nie eine Umsetzung in Angriff
genommen (nicht zuletzt aufgrund häufiger Minister:in-
nenwechsel im BMVIT). Stattdessen arbeiteten die Mi-
nisterien und die FFG weiter an inkrementellen Verbes-
serungsschritten, was die Defizite der rechtlichen Rah-
menbedingungen nur noch sichtbarer machte. Das spie-
gelte sich in Feststellungen des Rechnungshofes wider,
wonach „ein Steuerungsmanko bestand“ und „das ge-
samte System der Forschungsfinanzierung in Österreich
vereinfacht werden sollte“ (Rechnungshof 2016,
RZ 18.4), sowie nicht zuletzt in den Befunden der Eva-
luierung von FFG und AWS (vgl. den Beitrag von Kauf-
mann und Steyer in diesem Heft) sowie der OECD Inno-
vation Policy Review (OECD 2018).

1.4 Blick in die FFG – Der Aufbau einer übergreifenden
Organisationsstruktur und -kultur (Strukturen, Prozesse
und Portfolio)
Nach der Gründung der FFG im Jahr 2004 als Fusion von
vier Vorgängerorganisationen waren, um die gesteckten
Ziele der Fusion zu erreichen (siehe Kapitel 1.1), einige
weitreichende Entscheidungen zu treffen, die auch die
Evaluierung der FFG und der AWS (Bührer et al. 2017)
hervorhebt: So spiegeln die Bereiche der Organisations-
struktur weitgehend die davor bestehenden Organisa-
tionen wider. Das hat dafür gesorgt, dass die FFG sofort
ab ihrer Gründung funktionsfähig war, es hat aber auch
dazu beigetragen, die spezifischen Kulturen und Prozes-
se aus den Vorgängerorganisationen zu Beginn „mitzu-
nehmen“. Eine weitere wesentliche Entscheidung war
ganz zu Beginn, eine der bestehenden Förderungsdaten-
banken (diejenige des FFF) als Basis für eine gesamte
FFG-Förderungsdatenbank zu nutzen. Die Umsetzung
dieser Entscheidung war nicht trivial, da sich die Förde-
rungsmechanismen zwischen den Vorgängerorganisatio-
nen, nunmehr Bereichen, zum Teil sehr stark unterschie-
den (Einzelprojekt vs. komplexe Kooperationsformen;
Einjährigkeit vs. Mehrjährigkeit, etc.). Dennoch hat das
dazu geführt, dass die FFG sehr rasch eine gemeinsame
Datenbasis für sämtliche Förderungen hatte.
Die Herausforderung des „Zusammenwachsens“ hat die
FFG in den ersten Jahren beschäftigt. Unter dem Motto
„Standardisierung, Harmonisierung, Optimierung“ wur-
den historisch gewachsene Unterschiede in Förderungs-
instrumenten und -prozessen identifiziert und zu einem
guten Teil reduziert, wo sie nicht gerechtfertigt waren.
In diesem Kontext wurden die Aktivitäten der FFG in
einer Prozesslandschaft definiert und dokumentiert, die

für alle Mitarbeiter:innen die Abläufe festhält. Natürlich
war die Effizienz des Managements der Förderungspro-
gramme hier auch ein wesentliches Ziel. Substanzielle
Unterschiede, wie die Differenzierung in Umsetzung von
Förderungen mit Eigenmitteln und Abwicklung von För-
derungen mit Treuhandmitteln, blieben jedoch beste-
hen. Wichtig für die Organisationsentwicklung waren
zudem die Weiterentwicklung der Datenerfassung, die
Etablierung interner Kontrollsysteme und Qualitätssi-
cherung sowie entsprechende Qualifizierungsmaßnah-
men für Mitarbeiter:innen.
Ein weiterer Entwicklungsschritt in der nationalen Förde-
rung war – zum Teil angestoßen durch die Systemeva-
luierung (Aiginger et al. 2009) – die Konsolidierung des
Förderungsportfolios, um kontraproduktive Anreize und
„Fördershopping“ im „Fördersupermarkt“ zu vermeiden
(siehe Kapitel 1.3). Von den oben angeführten Prämissen
ausgehend wurde für das Förderungsportfolio der FFG
ein Set an Förderungsinstrumenten entwickelt, das si-
cherstellen sollte, dass „Gleiches gleich behandelt“ wird
(z.B. hinsichtlich Förderungsquoten, Auswahlverfahren,
Betreuung) und Förderungsangebote mit konterkarieren-
den Anreizen unterbinden sollte. Gleichzeitig wurde die
Problematik der „Programmsilos“ aufgegriffen: In der
FFG wurden bereichsübergreifende Thementeams ent-
wickelt, die einen besseren Überblick über Förderungs-
angebote und das Portfolio der geförderten Projekte
schaffen sollten. In diesen Thementeams war auch der
Bereich Europäische und internationale Programme (EIP)
integriert, da die nationalen Themen der FTI Förderung
in vielen Punkten stark an die Europäischen Prioritäten
angelehnt sind. Damit sollte sichergestellt werden, dass
die forschungspolitischen Schwerpunkte und Initiativen
der EU auch in die nationale Förderungswelt einfließen
können. Die Kommunikation nach außen wurde darüber
hinaus FFG-weit koordiniert und gemeinsam umgesetzt,
sodass den Zielgruppen eine breite Information über das
gesamte Portfolio angeboten wurde.
So konstatiert die Evaluierung der FFG und der AWS
(Bührer et al. 2017) neben einer gut funktionierenden
und effizienten Förderungsabwicklung, „dass die FFG
nach einem erfolgreich abgeschlossenen Fusionsprozess
nunmehr als eine Organisation nach innen funktioniert
und nach außen auftritt, die gemeinsame Werte, Nor-
men und Rollenverständnisse vertritt“ (S. 43). Allerdings
wird in der genannten Evaluierung auch festgehalten,
dass die internen Festlegungen vielleicht sogar etwas
über das Ziel hinausschießen. „Derzeit schlägt das Pen-
del zugunsten effizienter Prozesse und Strukturen aus,
wie auch der Rechnungshof in seinem gegenüber der
FFG sehr positiven Gutachten betont“ (S. 32).
Die Herausforderung, als Agentur, die mit öffentlichen
Mitteln arbeitet, transparent, nachvollziehbar und ver-
antwortungsvoll umzugehen, kann leicht in eine Kultur
der Fehlervermeidung „um jeden Preis“ kippen. Die zu-
nehmende Bedeutung des Rechnungshofes mag das ihre
dazu beigetragen haben. Auch in anderen europäischen
Agenturen wurde diese Entwicklung beobachtet: So hat
die RVO, die niederländische Innovationsagentur, vor
einigen Jahren ihr Monitoring- und Controllingsystem
auf einem Prinzip des „justified trust“ aufgebaut. Die
Einführung dieses Prinzips wurde mit dem dortigen
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lang viele Koordinationsaufgaben sowie die Verhand-
lungsführung des FoFinaG innehatten: die Abteilung für
Forschungs- und Technologieförderung sowie die Abtei-
lung für Finanzen und Controlling. Aus ihnen wurde
Mitte 2018 ein Kernteam gebildet. Um die erforderliche
Projektdynamik entwickeln zu können, waren die Unter-
stützung, der regelmäßige Austausch sowie die Präsenz
der Führungsebenen bei zentralen Koordinierungssit-
zungen mit den anderen Abteilungen von enormer Be-
deutung. Für die operative Projektkoordination wurde
im Oktober 2019 eine Projektmanagerin im BMVIT an-
gestellt. Damit hat man sich bewusst gegen eine Umset-
zung dieses so zentralen Projektes durch externe Bera-
tungsfirmen entschieden. 
Der Aufbau des FFG-Governance-Prozesses orientierte
sich im Wesentlichen an den zu erarbeitenden Inhalten
(Was?) und den relevanten Akteuren (Wer?). Die we-
sentlichen Akteure im FFG-Prozess wurden stufenweise
miteingebunden. 
• Phase 1: Das BMVIT startete den Prozess im Septem-

ber 2018. In den folgenden sechs Monaten wurden
BMVIT-intern in zunächst vier verschiedenen Arbeits-
gruppen7 mit allen betroffenen Abteilungen des Inno-
vationsbereichs die wesentlichen Eckpunkte der neuen
Struktur erarbeitet. Die breite Einbindung war auch
deswegen notwendig, um BMVIT-intern eine einheitli-
che Sichtweise über die Anforderungen einer FFG-Go-
vernance sowie das damit zusammenhängende Steue-
rungsverständnis des BMVIT zu entwickeln. 

• Phase 2: Im März 2019 wurde das BMDW in die Ar-
beitsgruppen offiziell miteingebunden, um eigentü-
merübergreifend einen gemeinsamen Governancevor-
schlag zu entwickeln.

• Phase 3: Der gemeinsame Governancevorschlag wurde
– nach informellen Gesprächen über die Grundsyste-
matik mit dem Bundesministerium für Finanzen (BMF)
– im Mai 2019 den zentralen FFG-Abteilungen vorge-
stellt. Auch die FFG präsentierte ihre Überlegungen
zur neuen Governancestruktur. In Folge wurden drei
Arbeitsgruppen mit Vertreter:innen der FFG sowie bei-
der Eigentümerressorts eingerichtet (Richtlinien, Ins -
trumente und Ausschreibungen, Finanzierung). 

2.3 Entwicklung einer neuen Steuerungslogik
Eine der wesentlichen Diskussionen, die es in dieser
Phase zu führen galt, war jene über das Steuerungsver-
ständnis der Ministerien gegenüber der FFG als
Agentur.8 Das bisherige System von mindestens 15 se-
paraten Ausführungsverträgen pro Jahr führte zu einer
Bildung von 15 Programmsilos, die jeweils einer eigenen
Steuerungskultur folgten und in der der Anreiz für Mi-
kromanagement für die Mitarbeiter:innen im Ministeri-
um sehr hoch war. Gleichzeitig waren die Verantwort-

Rechnungshof direkt abgestimmt, sodass ein gemeinsa-
mes Verständnis über effiziente und angemessene Kon-
trolle in der FTI Förderung hergestellt werden konnte.

2. Die Anfänge des Projekts 
„FFG-Governance neu“ 

2.1 2018 – window of opportunity 
Im Regierungsprogramm 2017-2022 wurde das FoFinaG
wesentlich stärker verankert und explizit mit der Erwar-
tung dadurch möglicher Governancereformen verknüpft:
„Neuausrichtung des Steuerungsverständnisses in den
Ministerien: Eine klar definierte Aufgabenverteilung ent-
sprechend der strategischen Verantwortung der Ministeri-
en und der operativen Verantwortung der Agenturen soll-
te angestrebt werden, d.h. Themensetzung und strategi-
sche Steuerung durch die Bundesministerien, Abwicklung
und Instrumente bei den Agenturen. Im Mittelpunkt
steht dabei die Reduktion der Verflechtungen und
Schnittstellen zwischen den Ministerien und den Agentu-
ren sowie die Festlegung der Aufgaben der Agenturen
entsprechend der strategischen Ziele: Eine stärkere Auto-
nomie der Förderungsgesellschaften bei der operativen
Abwicklung sollte einer umfassenden strategischen Ver-
antwortung der Ministerien gegenüberstehen“ (S. 77f.). 
Diese politische Willensbekundung wurde am 22. Au-
gust 2018 durch den Beschluss des Ministerrates zur Zu-
kunftsoffensive für Forschung, Technologie und Innova-
tion konkretisiert6, in dem sich die Bundesregierung u.a.
zur Erarbeitung einer neuen FTI-Strategie (die damals
aktuelle endete mit 2020) sowie der Erarbeitung eines
Forschungsfinanzierungsgesetzes (FoFinaG) samt der
damit einhergehenden Neugestaltung der Steuerung der
„zentralen Forschungs- und Forschungsförderungsein-
richtungen“ bekannte. 
Hinzu kam, dass die für die FFG relevanten Förderungs-
richtlinien sowie die damit verbundenen Programmdo-
kumente 2020 ausliefen. Damit wurde eine weitere
Hürde für die Umsetzung eines programmübergreifen-
den Themenmanagements gestaltbar. Und so öffnete
sich ab Mitte 2018 ein außergewöhnliches window of
opportunity für die Neugestaltung der FFG-Governance. 
Um einen gesamthaften Ansatz unter Einbindung der
betroffenen Akteure sicherzustellen, entschloss man sich
im damaligen BMVIT, parallel zu den FoFinaG-Verhand-
lungen ein internes Organisationsprojekt zu starten, das
sich der geplanten Umsetzung des FoFinaG gegenüber
der FFG widmete. Damit sollten ministeriumsintern die
Voraussetzungen für eine strategischere Gesamtplanung
für die FFG geschaffen und auch Erfordernisse identifi-
ziert werden, die im FoFinaG zu berücksichtigen waren.
Die Ursache für den Evaluierungsbefund der strategi-
schen Unter- und operativen Übersteuerung der FFG
wurde durchaus auch im Ministerium verortet. Das (da-
malige) BMDW als zweiter Eigentümer schloss sich dem
Projekt an, war aber aufgrund seines im Vergleich zum
BMK wesentlich geringeren Finanzierungsvolumens we-
niger stark gefordert.

2.2 Projektaufbau und Struktur
Die Umsetzung des FFG-Governance-Projektes war im
BMVIT in jenen Abteilungen angesiedelt, die bereits bis-

6 Beschluss gemäß: BMBWF, BMDW, BMVIT: Vortrag an den Ministerrat
25/63 vom 16.08.2018.

7 AG1 – Finanzierung und Beauftragung (Fokus: Budgetregelungen, Grund-
struktur Finanzierungsvereinbarung), AG2 – Dokumente und Richtlinien
(Fokus: Förderungstechnik), AG3 – Indikatoren und Ergebnisse (Systematik
für Ziele und Indikatoren), AG4 – Organisation und Zuständigkeiten (Fokus:
Rollenverständnis, Ausgestaltung der Steuerungsmechanismen, Zuständig-
keiten und Ebenen der Zusammenarbeit, einheitliche Begrifflichkeiten).

8 Bereits in der Evaluierung 2017 wurde mehrmals dezidiert darauf hingewie-
sen, dass das Verhältnis zwischen „principal“ und „agent“ nicht ideal war. 



17Fo 1+2/2022

V. Hopfgartner et al. n Ein neues Betriebssystem für die österreichische ForschungsförderungFo

lichkeiten nicht klar definiert, sodass FFG-Mitar -
beiter:in nen im Zweifel stets den Anreiz hatten, sich
beim vis-à-vis im Ministerium abzusichern, um damit für
die Folgen abweichender Einschätzungen nicht verant-
wortlich gemacht werden zu können. Verstärkt wurden
diese Muster der Zusammenarbeit durch unterschiedli-
che Förderungsrichtlinien für Eigen- und Treuhandmit-
tel, wobei nach Richtlinien zur „Durchführung“ und zur
„Abwicklung“ unterschieden wird: Durchführung be-
deutet die Umsetzung von Förderungen im Namen und
auf Rechnung der FFG, Abwicklung im Namen und auf
Rechnung des Bundes (Treuhandmittel). Bei den auf
Basis von Abwicklungsrichtlinien übertragenen Förde-
rungen obliegt die Förderungsentscheidung dem zustän-
digen Ministerium.9
Diese über die Jahre entwickelte Art der Zusammenarbeit
wurde nun in mehrerlei Hinsicht in Frage gestellt. Dies ge-
schah einerseits durch die Neukonzeption zentraler syste-
mischer Stellschrauben der Zusammenarbeit mit der FFG: 
• Die Einführung einer dreijährigen Finanzierungsverein-

barung (FinV) erfordert einerseits die gesamthafte,
mehrjährige Konzeption und Abstimmung der Förde-
rungsinhalte durch das beauftragende Ministerium,
aber auch eine Harmonisierung und Offenlegung der
dahinterliegenden Planungsprozesse, Budgetregelun-
gen, Monitoring- und Berichtssystematik.

• Die generelle Übertragung der Förderungsentschei-
dung an die FFG im Zuge der Einführung einer verein-
heitlichten Förderungsrechtsbasis sollte quer über alle
übertragenen Programme klare Verantwortlichkeiten
für die FFG schaffen. 

• Die Einführung von Themen als primäre Planungskate-
gorie ermöglicht eine Abkehr von kleinteiligen und zu-
einander undurchlässigen Programmen hin zu einer
übergeordneten, inhaltlich motivierten (Themen)per-
spektive mit klar definierten Zielen und Indikatoren,
die es im Zuge der Umsetzung der FinV zu erreichen
gilt. Diese mehrjährige inhaltliche Planungsperspekti-
ve wird in der FinV mit konkreten Budgetangaben ver-
knüpft, sodass erstmals verbindlich definiert werden
kann, welche Ziele/Inhalte mit welchem Budget er-
reicht werden sollen. 

Andererseits war es die in den Arbeitsgruppen behan-
delte zentrale Frage des Rollenverständnisses der Minis -
terien gegenüber der FFG sowie die damit zusammen-
hängende Art und Weise der Zusammenarbeit, die kul-
turelle Veränderungen notwendig machten. Folgendes
Verständnis wurde erarbeitet: 
• Das Ministerium ist zuständig für die strategische Ent-

wicklung von Themen, die Identifikation von Problem-
stellungen, die Formulierung von Ziel- und Richtungs-
vorgaben, die Identifikation der Zielgruppen, sowie die
Bereitstellung entsprechender finanzieller Ausstattung
(Warum? Wohin? Womit?). Es entscheidet über die zu
treffenden Interventionslogiken und koordiniert diese
ebenenübergreifend (insbesondere EU), ministerien -
übergreifend (insbesondere Forschungsressorts) sowie
innerhalb des betroffenen Politikfeldes (in dem FTI-För-
derung nur ein Element des staatlichen Maßnahmen-
koffers darstellt). Bei den Ausschreibungen sieht das
Ministerium seine Rolle in der Vorgabe und Sicherstel-

lung der strategischen Ausrichtung der Ausschreibung
sowie in der Integration relevanter Ausschreibungser-
gebnisse in die Themensteuerung. Die Ausschreibung
selbst liegt in der Verantwortung der FFG.10

• Die Kernkompetenz der FFG soll die effiziente Umset-
zung der Ausschreibungen und weiteren Maßnahmen
sein. Dies erfordert einerseits technisches Ausschrei-
bungs- und Instrumentenwissen und Know-how, wie
anvisierte Zielgruppen erreicht werden können, ande-
rerseits ein strategisches Verständnis über die grundle-
genden strategischen Intentionen von Seiten der auf-
traggebenden Ministerien. Darüber hinaus soll die FFG
ihr spezifisches Wissen im Umgang mit den Förderwer-
benden, über die Funktionsweise von Instrumenten
sowie relevante Ausschreibungs- und Projektergebnis-
se in die strategische Themensteuerung einbringen.
V.a. letzteres erfordert die Etablierung von entspre-
chenden Informationsschnittstellen und Learning-
Loops, um diese in die Planungsphase zu integrieren
und die vorliegende Entscheidungsbasis zu erweitern.

• Zielzustand ist der einer „vertrauensvollen Kooperati-
on, die dem Ressort die strategische Leitung und Kon-
zeption erlaubt, auf einem gemeinsamen Verständnis
der für die Umsetzung notwendigen Arbeitsteilung ba-
siert, und somit das Führen an der ,langen Leine’ zum
Prinzip macht“ (Bührer et al. 2017, S. 89). Eine formel-
le Zusammenarbeit, die nur auf Anordnungen und
Kontrolle basiert, wird sowohl in den Ministerien als
auch in der FFG abgelehnt. 

Um diese vertrauensvolle Zusammenarbeit zu ermögli-
chen, war sehr schnell klar, dass es entsprechende Platt-
formen der Zusammenarbeit auf Augenhöhe brauchte:
Das Konzept der „Thementeams“ wurde weiterent-
wickelt11, in dem die Planung, Information und Koordi-
nation der Themen durch die zuständigen Mitarbei -
ter:innen der Ministerien und der FFG stattfinden konn-
te; auch hier zeigte sich wieder die Notwendigkeit, weg
vom bilateralen 1:1-Austausch der etablierten Pro-
grammzuständigen hin zu einem gesamthaften Themen-
blick zu kommen. Bereits in dieser frühen Phase des Go-
vernance-Projektes zeigte sich, wie sensibel der Rückzug
aus Verantwortlichkeiten für Mitarbeiter:innen des Mi-
nisteriums ist und dass sich die diesbezüglichen Diskus-
sionen insbesondere auf die Konzeption der einzelnen
Ausschreibungen und die Erstellung der entsprechenden
Ausschreibungsdokumente konzentrieren würden. 
Zusammenfassend kristallisierten sich in der Anfangspha-
se des Projekts v.a. folgende Punkte als wesentlich für
eine gute Zusammenarbeit und eine funktionale Steue-
rung im Rahmen einer FFG-Governance neu heraus: 
• Einheitliche Begriffskategorien und Sprachgebrauch

über die involvierten Organisationen hinweg: Erarbei-
tung einer einheitlichen Begriffshierarchie, welche die

9 Ohne dass es dadurch einen realen Handlungsspielraum gehabt hätte,
denn eine Nicht-Genehmigung einer von einer Expert:innenjury erarbeite-
ten Förderungsempfehlung käme einer politischen Einflussnahme gleich. 

10 Bislang: Teilweise wurden die Ausschreibungsdokumente von den jeweils
zuständigen Abteilungen selber verfasst. 

11 Für die Koordination übergreifender Fragestellungen wurde der Len-
kungsausschuss konzipiert, welcher zwei Mal im Jahr tagen und einen
„offiziellen, formalen“ Charakter haben sollte, im Gegensatz zum „techni-
schen Charakter“ der Thementeams. 
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• Das Auftreten des COVID-19-Virus und die damit ein-
hergehenden Lockdowns machten es notwendig, die
bislang übliche Zusammenarbeit in Präsenzmeetings
gänzlich auf digitale Kanäle umzustellen. Neben der
Sicherstellung der technischen Verfügbarkeit bedeute-
te dies, dass die Art und Weise der Interaktion zwi-
schen den Akteur:innen im laufenden Change Prozess
komplett verändert werden musste.

• Durch die Regierungsbildung 2020 wurde aus dem seit
20 Jahren bestehenden BMVIT das Klimaschutzminis -
terium (BMK) gebildet, in dem sämtliche wesentlichen
staatlichen Hebel für die Bekämpfung des Klimawan-
dels in einem Ministerium vereint wurden. Seitens der
neuen Bundesministerin war ein klarer Anspruch auf
vermehrte Zusammenarbeit und Abstimmung der
Maßnahmen zwischen den Ressortbereichen formu-
liert worden.13 Auch was die inhaltliche Ausrichtung
der Förderungen der FFG betrifft, gab es im Frühjahr
2020 eine klare Vorgabe: mindestens 20% des Förde-
rungsbudgets sollten für dezidiert klimaschutzrelevan-
te Maßnahmen herangezogen werden. 

• In der Sektion Innovation und Technologie des BMK,
welche zentral für die FoFinaG-Verhandlungen und
den FFG Governance Prozess zuständig war, stand ein
Führungswechsel an, der mit September 2022 vollzo-
gen wurde. Da das FFG-Governance-Projekt potenziell
auch umfassende organisationsinterne Veränderungen
zur Folge hatte, stellte das eine weitere Herausforde-
rung dar.14

Zudem war Anfang 2020 auch nicht klar, wann die neue
Regierung den FoFinaG-Vorschlag aufnehmen und dem
Parlament vorlegen würde. 
So starteten die inhaltlichen Planungen für 2021 (wel-
che Inhalte mit welchem Budget ausgestattet werden
sollten) im BMK Ende April 2020 unter herausfordern-
den Bedingungen. Die Form, in der die Beauftragung der
FFG letztendlich erfolgen sollte, war zu diesem Zeit-
punkt noch unklar. Außerdem wurde im Zuge der
COVID-19 Krise vom Nationalrat ein Konjunkturpaket
beschlossen, welches das FFG-Budget ab 2020 erhöhte.
Auch diese veränderten Budgetwerte galt es, in dem be-
reits laufenden Planungsprozess zu berücksichtigen und
inhaltlich sinnvoll zu integrieren.

3.1 Die 1-2-3 Lösung: Von der Gesamtbeauftragung zur
Finanzierungsvereinbarung
Die Geschwindigkeit, mit der die Verhandlungen auf po-
litischer Ebene rund um die letzten offenen Fragen über
das – mittlerweile wieder umbenannte – Forschungsfi-
nanzierungsgesetz an Fahrt aufnahmen, war eindrück-
lich: Innerhalb weniger Wochen nach der Wiederauf-
nahme der Verhandlungen wurde das FoFinaG vom Na-
tionalrat am 7. Juli 2020 beschlossen. 

Basiskategorien für die inhaltliche Bearbeitung und fi-
nanzielle Zuteilung sowie entsprechende Beauftragung
der FFG in der FinV darstellen.

• Indikatoren und Ergebnisse: Erarbeitung einer kongru-
enten, übergreifenden Ziel- und Indikatorensystematik
in der FinV und darauf aufbauend eine entsprechende
Berichtssystematik. 

• Klare Prinzipien und Spielregeln des Portfoliomanage-
ments für die Verwendung von Instrumenten über
Themengrenzen hinweg12 sowie die Kooperation
meh rerer Themen im Rahmen von Ausschreibungen.

• Budget: Erarbeitung der mehrjährigen Finanzierungs-
systematik für die im Rahmen der FinV übertragenen
Mittel, Schaffung eines Mechanismus für flexible Mit-
telverwendung. 

• Gemeinsames Bild zu Rollen und Verantwortlichkei-
ten, welche als Rahmenbedingungen für die Zusam-
menarbeit fungieren und so detaillierte Zuständig-
keitsdiskussionen (nicht jeder Arbeitsschritt kann/soll
im Vorhinein zentral definiert werden) vermeiden. 

2.4 Eine Zeit der Ungewissheit erfordert Denken in Szenarien
Die vorgezogenen Neuwahlen 2017 infolge des „Ibiza-
Skandals“ vom Mai 2017 warfen ihren langen Schatten
auch auf den vorliegenden FFG-Governance Prozess: Der
Abschluss der Verhandlungen zum FoFinaG und damit
die Grundlage für die dreijährige gesamthafte Finanzie-
rungsvereinbarung rückten auf einmal ins Ungewisse. 
Dennoch wurde beschlossen, das Governance-Projekt
weiterzuführen, bei der Umsetzung jedoch mit unter-
schiedlichen Szenarien zu arbeiten (Szenario 1: FoFinaG
kommt nicht; Szenario 2: FoFinaG kommt mit der nächs -
ten Regierung im Q1/Q2 2020; Szenario 3: FoFinaG
kommt mit der nächsten Regierung ab Q3/Q4 2020). 
Entscheidend für den späteren Verlauf war, dass der
„Übergangsminister“ im BMVIT im August 2019 für den
FoFinaG-Entwurf (als „Forschungsrahmengesetz“) das Be-
gutachtungsverfahren einleitete. Damit waren die Wei-
chen dafür gestellt, dass eine zukünftige Bundesregierung
den Gesetzesentwurf samt Begutachtungsergebnissen
rasch aufgreifen und dem Parlament vorlegen konnte. 
Nach der neuerlich vorgezogenen Nationalratswahl
2019 und der Regierungsbildung Anfang Jänner 2020
hielt das Regierungsprogramm 2020-2024 im Wesentli-
chen am Vorgängerprogramm fest: „Governance der
wichtigsten österreichischen Förderinstitute verbessern:
… Enge Abstimmung mit den verantwortlichen Ministe-
rien zu strategischer Zielsetzung und gesamtgesellschaft-
lichen Prioritäten (aufbauend auf FTI-Strategie und
Standortstrategie) bei verstärkter Autonomie in der ope-
rativen Umsetzung; weg von zahlreichen Einzelprogram-
men hin zu größeren Programmlinien“ (S. 215f.).

3. Übergangslösungen – reverse und parallel
engineering 

Obschon das Bekenntnis zum FoFinaG und der Neuori-
entierung der Governance auch im neuen Regierungs-
programm verankert war, starteten die Arbeiten für das
Governancesystem und die Erarbeitung der inhaltlichen
Ausrichtung der FFG Förderungen Anfang 2020 unter
neuen, teils unvorhersehbaren Vorbedingungen: 

12 Bislang war es so, dass bestimmte Programme bestimmte Förderungsinstru-
mente nutzten, und damit die Förderungsinstrumente nie gesamthaft für die
Bearbeitung einer bestimmten Problemstellung zur Verfügung standen.

13 Dies hat für die Sektion Innovation und Technologie v.a. Auswirkungen
auf die inhaltliche Konzeption der Förderungen. 

14 Zudem war es bereits im März 2020 zu einem Personalwechsel im Kern-
team des FFG Governance Prozesses gekommen. Auch das hatte zur
Folge, dass strategisches Know-how abfloss und durch das neue Team-
mitglied tlw. erst wiederaufgebaut werden musste. 
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Da die inhaltlichen Planungen der FFG zu diesem Zeit-
punkt für 2021 schon vorangeschritten waren und eine
mehrjährige inhaltliche Planung nur mit entsprechender
Vorlaufzeit bewerkstelligt werden kann, wurde für die
FFG (wie auch für andere Einrichtungen) gesetzlich eine
Übergangslösung festgelegt: In der ersten Finanzie-
rungsperiode (2021-2023) sollte für das erste Jahr
(2021) eine15 einjährige, sogenannte Gesamtbeauftra-
gung, gefolgt von einer16 zweijährigen Finanzierungsver-
einbarung (2022-2023) erstellt werden. Die erste drei-
jährige Finanzierungsvereinbarung soll erstmalig für den
folgenden Zeitraum 2024-2026 umgesetzt werden. 
Trotz der Notwendigkeit für die zentralen Akteure (FFG,
BMK, BMDW und BMF), innerhalb von zwei Jahren
zwei unterschiedliche Verträge zu verhandeln, erwies
sich diese stufenweise Annäherung an eine dreijährige
Finanzierungsvereinbarung als ideal, um ein praktikables
und sinnvolles Vertragswerk zu schaffen, in dem bei
jedem neuen Schritt Verbesserungspotenziale eingebaut
werden können: Während bei der Gesamtbeauftragung
2021 erstmals ein gesamthafter Vertrag samt gesamthaft
geltenden Budgetregelungen und Begriffsdefinitionen
entwickelt wurde, ist die erste zweijährige Finanzie-
rungsvereinbarung 2022-2023 sehr viel umfangreicher
entlang der im Gesetz verankerten Mindestinhalte (vgl.
§ 7 FoFinaG) gestaltet: 
• In der FinV waren Regelungen zu Finanzierung und In-

halten der Förderungen in einem Dokument zu verei-
nen, die zuvor auf unterschiedliche Dokumente ver-
teilt waren. Für die Förderungsaktivitäten in den The-
men (sog. operative Aufgaben) galt es, ein Raster zu
entwickeln, in dem pro Thema einheitlich Ziele, Indi-
katoren, anwendbare Richtlinien sowie Förderungsin-
strumente vereinbart werden. Überdies wurden
Schwerpunkte, in denen Themen übergreifend zusam-
menarbeiten, definiert (siehe Kapitel 3.4). 

• Daneben wurden erstmals übergreifende Management -
aufgaben definiert (sog. organisationale Aufgaben), die
das gesamthafte Förderungsportfolio umfassen (z.B.
Implementierung der neuen Systematik in den IT-Syste-
men, Außenkommunikation, Weiterentwicklung der
Instrumente, übergreifende Gendermaßnahmen, etc.). 

• Budgetär galt es, mehrjährige Budgetregelungen zu
entwickeln; insbesondere wurde der Fokus auf die
Rahmenbedingungen für – nunmehr mögliche – bud-
getäre Veränderungen (Umschichtungen) zwischen
Themen gelegt sowie die Überführung von frei gewor-
denen Mitteln aus früheren Beauftragungen. Auch auf
die Regelungen für das Liquiditätsmanagement wurde
spezielle Aufmerksamkeit gelegt. 

• Das gesamte Berichtswesen musste überarbeitet wer-
den und inhaltliche mit budgetären Berichten ver-
knüpft werden. Darauf aufbauend wurden auch Maß-
nahmen zur Evaluierung der Themen und der Finanzie-
rungsvereinbarung festgehalten. Auch Maßnahmen im
Falle der Nichterfüllung der FinV wurden festgelegt. 

• Themen-/Schwerpunktteams und ein Lenkungsaus-
schuss für die Begleitung der Umsetzung der FinV sowie
die Erarbeitung der jährlichen Umsetzungsplanungen
wurden festgelegt. Auch für die jährliche Umsetzungs-
planung musste ein Raster entwickelt werden (das auf
den Erfahrungen mit der Gesamtbeauftragung aufbaute).

Auch die Art und Weise, wie die operativen Aufgaben
für die FinV 2022-2023 erarbeitet wurden, differierte
stark von der Erarbeitung der Gesamtbeauftragung im
Jahr 2020: Erstmals war es die Aufgabe der bilateralen
Teams aus BMK und FFG, die Themen (anstelle der
früheren Programme) inhaltlich (Ziele, Indikatoren, För-
derungsgegenstand), budgetär und instrumententech-
nisch gemeinsam zu planen. Dies erforderte eine ent-
sprechende zentrale Kommunikation, Koordinierung
und Redaktion der Rückmeldungen – welche von einem
Redaktionsteam bestehend aus Vertreter:innen der FFG
und des BMK gewährleistet wurde. 
Die Parallelität der Erarbeitung der inhaltlichen Förde-
rungen in den mit BMK- und FFG- Mitarbeiter:innen be-
setzten Teams einerseits, sowie der Verhandlungen über
die FinV-Systematik zwischen BMF, BMK, BMDW und
FFG andererseits, erforderte ein stetiges Austauschen
und Adaptieren an die jeweiligen Verhandlungsergeb-
nisse. Die Besetzung des Redaktionsteams für die FinV
mit den relevanten Akteur:innen der Verhandlungen
rund um die FinV war dabei für die effiziente Rückkop-
pelung von wesentlicher Bedeutung – „reverse und pa -
rallel engineering“. 

3.2 Fokussierung der Arbeiten für schnelle Schlagkraft
Sobald sich 2020 abzeichnete, dass das FoFinaG von der
neuen Bundesregierung rasch zur Verabschiedung ins
Parlament gebracht werden sollte, wurde in der
BMK/BMDW/FFG–Koordinierungsrunde17 beschlossen,
die Arbeiten am FFG-Governance-System auf jene Ele-
mente zu fokussieren, die für die Realisierung der ersten
FinV sowie die bis 2022 zu erarbeitenden neuen Förde-
rungsrichtlinien zentral waren. 
Insbesondere entschloss man sich, die Arbeiten rund um
die Weiterentwicklung des Instrumentenportfolios vor-
erst ruhen zu lassen: Ziel der Diskussionen war hier, ein
für den Förderungswerber flexibleres Instrumentenport-
folio zu entwickeln, ohne dabei einer völligen Individua-
lisierung (die u.a. beihilferechtlich und abwicklungstech-
nisch zu Problemen führen würde) Tür und Tor zu öff-
nen. Zudem sollten ähnliche Instrumente, die zahlreiche
Überlappungen hinsichtlich der Anwender:innen und
der Förderungsspezifika aufwiesen, zusammengelegt
werden. Zwar steckte in dieser Diskussion ein erhebli-
ches Potenzial für eine nächste Weiterentwicklung des
Systems, gleichzeitig war allen Beteiligten klar, dass eine
grundlegende Überarbeitung des Portfolios der Förde-
rungsinstrumente auch ein Umdenken im Steuerungs-
Verständnis bedeutet, ein Change-Prozess der on-top zu
der Umsetzung des FoFinaG alle Beteiligten überfordern
würde. Jedoch wurde in der FinV im Rahmen der „orga-
nisationalen Aufgaben“ verankert, dass in den nächsten
Jahren am Instrumentenportfolio weitergearbeitet wer-
den würde (Kapitel 4.4.). 

15 Je eine Gesamtbeauftragung für BMK und BMDW. 
16 Je eine Finanzierungsvereinbarung für BMK und BMDW.
17 Regelmäßig (ca. quartalsmäßig) tagende Runde der Vertreter:innen aller Ar-

beitsgruppen (BMK/BMDW sowie FFG) zur Koordinierung der Ergebnisse
aus den Arbeitsgruppen und Diskussion übergreifender Fragestellungen. 
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3.3 Grundlagenpapier als akkordierter Wegweiser
Ein wesentlicher Vorstoß im Jahr 2020 war die Erarbei-
tung eines Grundlagenpapiers gemeinsam durch BMK
und FFG, das auf Basis der bisherigen Arbeiten und Dis-
kussionen ein gemeinsames Zielbild darstellen sollte. Es
sollte einerseits als Wegweiser für die weitere Umset-
zung dienen und andererseits auch Informations- und
Orientierungsinstrument für die Mitarbeiter:innen in
den Organisationen sein. Gleichzeitig wollte man schrift-
lich zusammenfassen, wie die mittlerweile schon über
ein Jahr andauernden Diskussionen in den Arbeitsgrup-
pen ineinandergreifen und sicherstellen, dass diese auch
mittelfristig einen entsprechenden Fokus setzen.
Dazu wurden folgende wesentliche Änderungen festge-
halten, die auch die bis dahin erzielten Ergebnisse zu-
sammenfassen: 
• Einführung der Themen als die primäre inhaltliche und

budgetäre Planungsebene, welche das gesamte Instru-
mentenspektrum abgestimmt nutzen. Das Themenma-
nagement inkludiert top-down- und bottom-up-An-
sätze und ermöglicht so Förderung entlang der Wert-
schöpfungskette. 

• Entkoppelung von Themen und Instrumenten. Poten-
ziell stehen alle Förderungsinstrumente allen Themen
zur Verfügung.

• Schaffung einer durchlässigeren Welt zwischen den
Themen durch Einführung einer vereinheitlichten
Richtlinienbasis.

• Schaffung eines übersichtlichen Förderungsportfolios
für die Förderwerbenden; Kommunikation über The-
men und Ausschreibungen statt über Programme und
einzelne Instrumente. 

• Abflachung der „schiefen Managementebene“ (unein-
heitliche, nach Programmen unterschiedliche Steue-
rungstiefe) der Ressorts gegenüber der FFG; Erhöhung
der operativen Autonomie durch Steuerung über Ziele.
Einführung von Thementeams als zentrale Schnittstelle
zwischen Auftraggeber und FFG. 

• Rückkoppelung der inhaltlichen Ergebnisse aus der
Förderungstätigkeit in den strategisch-thematischen
Steuerungskreislauf.

3.4 Einführung der Schwerpunkte als innovatives Ele-
ment und „Schule“ für neue Arbeitsweisen
Eine wesentliche Neuerung in der FinV 2022-2023 stell-
te die Einführung der Schwerpunkte Energiewende, Mo-
bilitätswende, Kreislaufwirtschaft dar. Die im ursprüngli-
chen FFG-Governance-Projekt 2019 eher am Rande de-
finierte, anlassbezogene Möglichkeit der Zusammenar-
beit verschiedener Themen in übergreifenden Schwer-
punkten entwickelte sich im Zuge der Erstellung der
FinV 2022-2023 zu einem zentralen Innovationsele-
ment, das die inhaltlichen Prioritäten des Hauses im
Lichte der strukturellen Rahmenbedingungen der neuen
FFG-Governance umzusetzen versucht – unter dem
Motto: Learning bei doing – und einmal mehr: reverse
und parallel engineering. 
Die Gründe für diese Entwicklung sind vielschichtig: 
• Inhaltlicher Fokus: In einem BMK-internen Strategie-

meeting im Februar 2020 stellte sich heraus, dass die
Themen gerade in diesen drei Bereichen über große
Schnittmengen verfügen würden, sodass hier eine en-

gere Abstimmung und Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Themen durchaus Sinn ergeben würde.
Hinzu kam, dass diese drei Aspekte auch den politi-
schen Prioritäten im BMK entsprachen und eine un-
kompliziertere Anknüpfung der gesamten FTI-Förde-
rungen an übergeordnete Politikfelder anderer Res-
sortbereiche im BMK möglich wurde. 

• Portfolioübergreifende Zusammenarbeit: Aus der Per-
spektive der FFG-Governance sollten die Schwerpunk-
te als Piloten und Vorreiter der instrumenten- und the-
menübergreifenden Zusammenarbeit dienen. Hier
sollte gezeigt werden, wie bestimmte Inhalte durch
gesamthafte Nutzung der Förderungsinstrumente so -
wie die Zusammenarbeit der unterschiedlichen The-
men möglichst schlagkräftig umgesetzt werden kön-
nen. Eine besondere Herausforderung war und ist, die
unterschiedlichen Grundansätze der Themen zusam-
menzubringen und für den einzelnen Schwerpunkt
ideal zu nutzen: 

    – Missionsorientierter Top-Down-Ansatz 
    – Technologieorientierter Top-Down-Ansatz 
    – Generischer Bottom-up-Ansatz 
• Zusätzliche Budgetmittel über das Konjunkturpaket:

Aus dem im Zuge der COVID-Krise von der Regierung
verabschiedeten Klima- und Konjunkturpaket entfie-
len auch 2022-2023 180 Mio. EUR auf die FFG. Dieses
Geld sollte ausschließlich für Projekte verwendet wer-
den, die einen Beitrag zu den Schwerpunkten leisten
würden. 

Unverkennbar war die Notwendigkeit der Koordination,
Abstimmung und Zusammenarbeit. Deswegen wurden –
ähnlich den Thementeams – Schwerpunktteams ins
Leben gerufen, die sich aus Vertreter:innen des BMK
und der FFG18 zusammensetzen. Um eine gesamthafte
themen- und instrumentenübergreifende Bearbeitung
zu ermöglichen, wurde bei der Besetzung darauf Wert
gelegt, dass jedes Thema aber auch jede „Instrumenten-
gruppe19“ vertreten war. Der Lead wurde von einer
„Doppelspitze“ bestehend aus jeweils einer/m Vertre-
ter:in des BMK und FFG übernommen20. Die Abstim-
mung zwischen Schwerpunkten und Themen, aus denen
die Schwerpunkte gespeist werden, gestaltete sich nicht
immer einfach.

3.5 Die Rolle des Bundesministeriums für Finanzen (BMF)
Das FoFinaG (§ 5) schreibt entsprechend den haushalts-
rechtlichen Bestimmungen (§  60 BHG 2013) vor, dass
über die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen
(vor deren Abschluss) mit dem BMF das Einvernehmen
herzustellen ist. Dies gilt auch für die Förderungsrichtli-
nien. Das bedeutet, dass die zuständigen Ministerien

18 Später kamen auch weitere Umsetzungspartner:innen wie etwa Vertreter:in -
nen anderer Ressortbereiche oder des Klima- und Energiefonds dazu.

19 Die 47 Förderungsinstrumente der FFG werden – unterteilt nach be-
stimmten Förderungsansätzen – in 6 Instrumentengruppen zusammenge-
fasst. Siehe https://www.ffg.at/instrumente

20 Sehr bald stellte sich heraus, dass die Größe der Schwerpunktteams – wel-
che aus 20-30 Personen bestanden – für die tägliche Bearbeitung nicht
funktional war, gleichzeitig aber eine bilaterale Abstimmung zwischen den
Leads nicht ausreichte, um zu guten Lösungen zu kommen. Deswegen
wurde jeweils ein Kernteam von 8 Personen gebildet. Bei Bedarf sollte das
erweiterte Schwerpunktteam verstärkt eingebunden werden. 
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nicht nur mit den betreffenden Einrichtungen, sondern
gleichzeitig auch mit dem BMF verhandeln müssen. Das
BMK konnte somit nicht nur seine eigenen Interessen
verfolgen, sondern musste auch zwischen denen von
BMF und FFG vermitteln. Diese „Dreiecksbeziehung“ ist
zwar nichts Neues, stellte aber dennoch eine Herausfor-
derung dar, weil die FinV für alle Beteiligten Neuland
war. Das BMF war daher ein zentraler Akteur.
Der Gesprächsverlauf mit dem BMF wurde von den Un-
sicherheiten rund um den Beschluss des FoFinaG ge-
prägt: Um ein gemeinsames Verständnis mit dem BMF
zu entwickeln, auf dem die Arbeiten mit der FFG auf-
bauen konnten, wurde das BMF bereits sehr frühzeitig21

in diese eingebunden, und gegen Ende 2019/Anfang
2020 konkretisiert, dann aber aufgrund der Unsicherhei-
ten rund um das FoFinaG vertagt. Nach dessen Be-
schluss wurden die Gespräche mit dem BMF im Juli
2020 wiederaufgenommen, konzentrierten sich aber un-
mittelbar auf die ursprünglich nicht vorgesehene Ge-
samtbeauftragung 2021. Der Abschluss der Verhandlun-
gen darüber mündete sofort in die Gespräche zur Erar-
beitung der zweijährigen Finanzierungsvereinbarung
2022-2023 und der neuen Richtlinien. 
Die wesentlichen Anliegen des BMF im Rahmen der Ver-
handlungen waren die Schaffung eines einheitlichen/
har moni sierten Ansatzes für alle zentralen Forschungs-
förderungseinrichtungen gemäß FoFinaG, eine klare
Ziel- und Wirkungsorientierung sowie die Sicherstellung
einer ausreichenden Steuerungshoheit der Ressorts ge-
genüber der FFG, insbesondere vor dem Hintergrund,
dass durch die Dreijährigkeit der Vereinbarungen in Zu-
kunft die jährlichen Abstimmungen mit dem BMF ent-
fallen würden. Weiters war dem BMF wichtig, dass die
Vereinbarungen selbständige Dokumente sein sollten,
die alle notwendigen Informationen und Regelungen
enthalten und ohne zahlreiche Verweise und Beilagen
auskommen.
Da die Gestalt der Leistungs- und Finanzierungsverein-
barungen grundsätzlich schon während der FoFinaG-
Verhandlungen geklärt worden war, lag der Schwer-
punkt der Verhandlungen mit dem BMF zunächst auf
dem Verhältnis zwischen FinV und Richtlinien. Hier
taten sich folgende wesentlichen Diskussionen auf: 
• Einheitliche Richtlinienbasis: Um ein durchlässiges För-

derungsportfolio in der FFG zu schaffen, das eine um-
fassende Bearbeitung der Themen zuließ, war es für
BMK und BMDW sowie FFG von zentraler Bedeutung,
eine einheitliche Richtlinienbasis für alle Förderungen
zu schaffen: Die Förderungen sollten demgemäß alle
„zur Durchführung“ übertragen werden, sodass die
Förderungsentscheidung auf Basis der Juryempfehlung
der FFG Geschäftsführung obliegen würde. Während
die Ressorts und die FFG in diesem Schritt auch eine
Klarstellung der Verantwortlichkeiten sahen22 – die
FFG ist damit klar für den gesamten Ausschreibungs-
prozess verantwortlich – hatte das BMF Bedenken,
diesen aus seiner Sicht wichtigen Steuerungshebel
gänzlich der FFG zu überlassen. Das erzielte Verhand-
lungsergebnis ist ein Kompromiss: Es existieren weiter-
hin zwei verschiedene Richtlinienbasen; bei den Richt-
linien „zur Abwicklung“ wird die Förderungsentschei-
dung jedoch an die FFG Geschäftsführung delegiert.

Wie sehr durch die Beibehaltung zweier unterschiedli-
cher Richtlinienkategorien die portfolioübergreifende
Bearbeitung der Themen eingeschränkt wird, soll se-
parat in Vorbereitung auf die nächste Finanzierungspe-
riode evaluiert werden. 

• Verankerung der Förderungsinhalte in den Richtlinien:
Während die Ressorts und die FFG die Richtlinien als
Grundlage für die formale Förderungstechnik begriffen,
die das Verhältnis der FFG zu Förderungswerbenden
regelt, nicht jedoch die inhaltliche Ausrichtung der För-
derungen, hatte das BMF ein anderes Bild: In den
Richtlinien sollten nicht nur die Förderungstechnik,
sondern auch die strategisch-inhaltlichen Zielsetzungen
der Förderungen verankert werden, weil es die frühe-
ren „Programmdokumente“ nicht mehr gibt. Auch hier
erzielte man letztlich einen Kompromiss: Die wesentli-
chen inhaltlichen Zielsetzungen werden in den Richtli-
nien verankert und in der FinV für die Periode der Fi-
nanzierungsvereinbarung konkretisiert. So konnte si-
chergestellt werden, dass eines der Kernanliegen des
FoFinaG – die zeitliche Verschränkung von Budget und
Inhalten – durch die FinV gewährleistet wird. 

Eine besondere Herausforderung aber auch Chance stell-
te die Tatsache dar, dass das Dokument, das die Ressorts
mit dem BMF verhandelten, dasselbe Dokument ist, das
die Vereinbarung zwischen den Ressorts und der FFG
darstellt. Dies verlangte insbesondere vom BMF und der
FFG „ebenenübergreifendes“ Denken entlang des ge-
samten Budgetpfades von BMF über die Ressorts hin zu
den Agenturen, eine Standardisierung der Begrifflichkei-
ten sowie eine Fokussierung auf die wirklich wesentli-
chen Regelungen. Auch hier zeigte sich die 1-2-3 Lö-
sung (siehe Kapitel 3.1) einmal mehr als idealer Ansatz,
um auf Basis von gemeinsamen Lernphasen in der Um-
setzung schrittweise zu einer optimalen Vereinbarung zu
gelangen. 

3.6 Der Veränderungsprozess in der FFG 
Die Entwicklungsstrategien der FFG auf der organisatio-
nalen Ebene wurden bis zu den ersten Finanzierungsver-
einbarungen vorrangig im Mehrjahresprogramm (MJP)
der FFG ausgeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden in
den anderen Verträgen übergreifende organisationale
Entwicklungen kaum angesprochen. Das Mehrjahres-
programm der FFG hingegen bot der FFG die Gelegen-
heit, die diesbezüglichen Strategien und deren Umset-
zung darzustellen. Dementsprechend findet sich in den
MJP der FFG bis 2021 immer ein wichtiges Kapitel zu
diesem Thema. Neu in den Finanzierungsvereinbarun-
gen seit 2022 ist nun, dass in diesen auch die organisa-
tionalen Aufgaben der FFG mit den beiden Eigentümern
BMK und BMAW vereinbart werden – und zwar iden-
tisch in den beiden Vereinbarungen.
Dennoch verhinderte die Tradition der starken Steue-
rung über individuelle Programme den breiteren Blick
auf Themen oder gar das gesamte Portfolio, und forcier-

21 Im März 2019, noch vor den ersten Gesprächen mit der FFG.
22 Aber auch eine Verwaltungsvereinfachung: „zur Abwicklung“ übertra-

gene Treuhandmittel und „zur Durchführung“ übertragene Eigenmittel
müssen buchhalterisch strikt voneinander getrennt werden. 
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te im Gegenteil geradezu Versuche, auch Prozesse und
Instrumente individuell an Programme anpassen zu wol-
len. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch die oft-
mals starke Bindung zwischen Programmteams auf bei-
den Seiten, entstanden durch langjährige gute Zusam-
menarbeit und gemeinsames Interesse. Auch die Ergeb-
nisse der sozialen Netzwerkanalyse der Systemeva-
luierung zeigten Handlungsbedarf, war doch die Abstim-
mungsintensität in Bezug auf administrative Themen
deutlich höher als in Bezug auf strategische Themen
(Mayer et al. 2009a, S. 61ff.). Dies steht im Widerspruch
zu der Forderung (OECD 2018; Bührer et al. 2017) nach
mehr strategischer Steuerung durch die Ressorts bei
mehr operativer Autonomie der Agentur.
Die nächsten Schritte waren (und sind) demnach, ohne
die Vorteile der Standardisierung aufzugeben, (wieder)
mehr Flexibilität in der Navigation des Förderungsport-
folios (für Auftraggeber wie auch für Förderwer ber:in -
nen) zu ermöglichen. Dazu bedarf es eines neuen
Blicks auf das Förderungsportfolio (von Programmen zu
Themen, von Input und Prozessen zu Output und Wir-
kungen), eines flexibleren Einsatzes von Förderungsin-
strumenten, und eines geänderten Verständnisses der
konkreten Arbeitsteilung zwischen Prinzipal und
Agent. Ein gutes Beispiel für ein geändertes Rollenver-
ständnis sind die Festlegungen bezüglich der anzuwen-
denden Auswahlverfahren in den Richtlinien. Während
in den alten Richtlinien das Auswahlverfahren selbst
festgelegt wurde, wurden in den neuen Richtlinien
Prinzipen und Anforderungen definiert, denen die von
der FFG autonom umzusetzenden Auswahlverfahren
genügen müssen.
Ähnlich wurde das bereits in der Systemevaluierung
(Mayer et al. 2009a, S. 87) angesprochen: Eine Empfeh-
lung war eine schrittweise Entwicklung einer neuen Auf-
gabenteilung, nach dem Motto „Earned Autonomy“,
dabei war der Rückzug der Ressorts aus der konkreten
Umsetzung der Auswahlverfahren Schritt zwei von vier.
Gleichzeitig erfordert eine stärkere strategisch orientier-
te Steuerung(sfähigkeit) durch den Prinzipal gute Infor-
mationsschnittstellen, sodass das Wissen, das in der
Agentur und durch ihre Aktivitäten entsteht, in die Stra-
tegieentwicklung einfließen kann. Auch die stärkere Di-
rektionalität und Wirkungsorientierung, die auf der eu-
ropäischen Ebene leitend ist („twin transition“), ist hier
ein wichtiger Treiber. Eine sich abzeichnende Herausfor-
derung ist dahingehend auch die nationale Umsetzung
der Europäischen Missionen.
Ebenso notwendig ist es für die Agentur selbst, Lernen
nicht nur zuzulassen, sondern zu unterstützen und zu
forcieren. Aus diesem Grund wurde die FFG im Jahr
2016 Partnerin des Innovation Growth Lab23 von Nesta
und hat seitdem verschiedene Piloten und Experimente
durchgeführt sowie die Task Force „Experiment“24 im
Taftie25-Netzwerk geleitet. 
Die in Kapitel 3.1 bereits angesprochene „1-2-3“ Lö-
sung der Umsetzung der ersten Finanzierungsvereinba-
rungen wird in diesem Sinne als Lernmöglichkeit mit pi-
lothafter Umsetzung gesehen – die zweiten Finanzie-
rungsvereinbarungen werden nicht genau so aussehen
wie die ersten, gleiches gilt für die jährlichen Umset-
zungsplanungen. Die Prozesse der gemeinsamen Erar-

beitung werden laufend weiterentwickelt, ebenso jene
der Umsetzung.
Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die beiden
für die FinV budgetgebenden Budgetuntergliederungen
der beiden Eigentümerressorts nur einen Teil der gesam-
ten Aktivitäten der FFG betreffen. Machten sie
2020/2021 zwischen 56% und 59% des gesamten För-
derungsbudgets der FFG aus, waren es 2022 – bei
gleichzeitiger nomineller Steigerung um mehr als 30% –
nur mehr rund 31%.26 Das hat unter anderem mit dem
massiven Mittelzufluss aus der Aufbau- und Resilienzfa-
zilität der EU über andere Bundesministerien bzw. vom
FoFinaG nicht umfasste Budgetuntergliederungen des
BMK zu tun. Somit hat sich das Portfolio der Aktivitäten
und der Auftraggeber der FFG stark verbreitert. Die FFG
ist beispielsweise mit dem Performance Monitoring der
Teilnahme österreichischer Akteure an den europäischen
Förderungen beauftragt, sie wickelt Teile der Breitband-
Initiative ab, sie unterstützt die Finanzämter durch die
Gutachten zur Forschungsprämie, sie setzt Initiativen im
Rahmen des Österreichischen Waldfonds sowie zur For-
cierung von Innovation und Digitalisierung im ländli-
chen Raum. Die FFG fördert darüber hinaus Investitio-
nen in emissionsfreie Busse und Nutzfahrzeuge. Die FFG
unterstützt zudem viele österreichische Bundesländer
bei FTI- Förderungen. Die Auftraggeber sind neben den
Eigentümern das Wissenschafts-, das Finanz- und das
Landwirtschaftsministerium, Bundesländer sowie der
Klima- und Energiefonds. Ein weiterer Geldgeber für die
FFG ist auch die Nationalstiftung für Forschung, Techno-
logie und Entwicklung, bei der die FFG selbst Anträge
für Förderungen stellen kann.
Für die FFG stellt dies aktuell die Herausforderung dar,
dass es neben den bereits angesprochenen zwei Welten
von Eigen- und Treuhandmitteln innerhalb der Finanzie-
rungsvereinbarungen auch noch die Welt(en) der ande-
ren Auftraggeber gibt. Es gilt, die Veränderungen, die in
der einen Welt ermöglicht werden und die starke Impli-
kationen auf die konkrete Umsetzung haben, möglichst
weitgehend auch in die anderen Welten mitzunehmen
bzw. Prozesse so zu gestalten, dass sie für die verschie-
denen Welten und deren Ansprüche funktionieren.

4. Anspruch und Realität der 
Finanzierungsvereinbarungen

4.1 Überblick über die umgesetzten neuen Governance-
elemente
Die im Zuge des FFG-Governance-Projekts ausgearbei-
teten Ziele werden im Rahmen der Finanzierungsverein-
barungen des BMK und des BMAW mit der FFG durch
folgende Maßnahmen – welche auf dem Zusammenspiel
der Finanzierungsvereinbarungen und Richtlinien basie-
ren – operationalisiert (s. Tab. 2):

23 https://www.innovationgrowthlab.org/
24 https://taftie.eu/task-force-experiment/
25 www.taftie.eu, The European Network of Leading Innovation Agencies,

hat aktuell 34 Mitglieder und dient vor allem dem Erfahrungsaustausch
zwischen den Agenturen. Taftie Task Forces sind mehrjährige Projekte
von mehreren Agenturen im Rahmen des Netzwerks zu gemeinsam defi-
nierten Themen.

26 FFG Förderungsdatenbank, Stand Mai 2022. 
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4.2 Anspruch und Realität: Themen statt Programme –
alter Wein in neuen Schläuchen?
Im positiven Sinne steht am Anfang des „Programm -
dschungels“ bzw. des „Fördersupermarkts“ ein vielfälti-
ges Förderungsportfolio, das mit maßgeschneiderten
Angeboten strategisch ausgewählte Handlungsfelder
adressiert. Dahinter steht eine Jahrzehnte lang eingeüb-
te Tradition der Programmierung von FTI-Politik. Das In-
terventionsmodell: Programme adressieren zielgenau
und zeitlich begrenzt wahrgenommene Herausforderun-
gen des Innovationssystems; Programme setzen gezielt
Anreize zur gewünschten Ausrichtung und Organisation
von Projekten, Infrastrukturen, Aktivitäten. 
Zwei Zugänge haben sich dazu im Arbeitsfeld der FFG
durchgesetzt: ein struktureller sowie ein inhaltlicher. 
• Bei ersterem stehen strukturelle Herausforderungen im

Vordergrund – etwa die Kooperation zwischen Wis-
senschaft und Industrie oder eine als zu schmal wahr-
genommene Innovationsbasis (angenähert über die
Zahl innovierender Unternehmen). Die Programmie-
rung fokussiert hier auf die Ausgestaltung der einge-
setzten Förderformate (Instrumente) und die damit in-
duzierten Anreize, um die gewünschten strukturellen
Wirkungen zu erzielen. In die Wahl der inhaltlichen
Ausrichtung der geförderten Vorhaben wird nicht ein-
gegriffen (bottom-up), solange der Anspruch an Neu-
heitsgrad und Innovationsgehalt erfüllt ist. 

• Der zweite Zugang, die Annäherung über die Inhalte
der geförderten Vorhaben, hat gerade im Zuge der
Missionsorientierung neuen Zuspruch erhalten. In der
Zielsetzung werden in der Regel Fortschritte in strate-
gisch ausgesuchten Innovationsfeldern (top-down) an-
visiert. Innovationsfelder werden dabei entweder über

spezifische Technologien (IKT, Nanotechnologie, Indus -
trie 4.0) oder Anwendungsfelder/Missionen (Mobi-
lität, Energie) dekliniert. Vorherrschende Ausprägun-
gen im FFG-Kontext sind die durch das BMK beauf-
tragten thematischen Programme in der Tradition der
seit den 1980er Jahren etablierten Technologieförde-
rungsprogramme (siehe Pichler et al. 2007). In dieser
Programmierung steht die Frage nach der inhaltlichen
Relevanz in der Projektauswahl im Vordergrund. Die
Ausgestaltung der Förderformate (Instrumente) wird
zwar auch in der Top-down Welt spezifiziert, spielt
aber eine untergeordnete Rolle.

Die zwei Zugänge stehen auch für zwei mitunter konkur-
rierende Denkschulen in der österreichischen FTI-Poli-
tik. Ausgetragen wird der Wettbewerb nicht zuletzt über
neue Programme. Entweder gilt es vermeintlich aus-
sichtsreiche neue Zukunftsfelder zu erschließen oder
ebendort Entwicklungsdefizite zu adressieren, oder man
braucht zusätzliche Angebote, weil neue Formen des In-
novierens oder bislang übersehene Zielgruppen beson-
dere Aufmerksamkeit erfordern.
Nun besteht ein wesentliches Element der Veränderung
im Zuge der Umsetzung des FoFinaG in der Umstellung
von Programmen auf Themen. Wie ausgeführt, war bis-
her die Programmidentität in vielerlei Hinsicht domi-
nant: Zum einen war schon bei der Etablierung neuer
Programme eine klare Abgrenzung von anderen beste-
henden Programmen verlangt. Die Steuerung und die
Finanzierung erfolgten auf dieser Ebene, ebenso wie
Evaluierungen. In diesem Kontext sind auch starke bila-
terale Bindungen und spezifische Kulturen zwischen den
Programmverantwortlichen auf beiden Seiten, Auftrag-
geber und Agentur, entstanden. Zudem hat sich zum Teil
ein eindeutiger Konnex zwischen Instrument und Pro-
gramm entwickelt – verschiedene Förderungsinstrumen-
te werden nur in einem einzigen Programm verwendet.
Der Fokus auf individuelle Programme unterbindet aber
den breiteren Blick auf das Portfolio, auf das Zusammen-
spiel der verschiedenen Interventionslogiken, auf die
Wechselwirkungen in Bezug auf Nutzung von Förderun-
gen durch Zielgruppen und in Bezug auf die Wirkungen
der Förderungen. Als eine neue Möglichkeit der Zusam-
menarbeit zwischen Themen hat das BMK zusätzlich noch
die Ebene der Schwerpunkte (Kapitel 3.4) eingeführt.
Folgende Ansatzpunkte sind zu berücksichtigen, um die-
sen breiteren Blick zu entwickeln:
• Umstellung in der Strategieentwicklung und der Finan-

zierung von einzelnen Programmen auf breitere Themen
• Änderung der „Steuerungskonventionen“ zwischen

Auftraggeber und Agentur:
    – Geänderte Aufgabenverteilung (siehe Kapitel 2 und

3: Verbesserung der strategischen Steuerungsfähig-
keit bei weitergehender operativer Autonomie)

    – Geänderter Fokus (von der bilateralen Programm-
Logik zu einer übergreifenden Themen-Logik)

• Veränderte Nutzung von Förderungsinstrumenten
• Veränderung bei der Umsetzung der konkreten Aus-

schreibungen (gemeinsame Ausschreibungen in
Schwerpunkten (mit gemeinsamer Finanzierung der
Projekte), oder zwischen Themen abgestimmte Aus-
schreibungen)

Tab. 2: Umsetzung der Governanceziele
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• Entsprechendes Informations- und Berichtswesen,
Wissensaustausch

• Neuer Fokus in der Evaluierung: Weg von der Eva-
luierung einzelner Programme hin zu einer Portfolio-/
Themenebene.

Viele von diesen Punkten wurden in den beiden ersten
Finanzierungsvereinbarungen mit BMK und dem dama-
ligen BMDW (jetzt BMAW) bereits in Angriff genom-
men. An den meisten wird noch (laufend) gearbeitet,
andere sind noch offen geblieben.
An dieser Stelle erfolgt der Versuch, die hohen Anfor-
derungen und Erwartungen einem „reality check“ zu
unterziehen. Handelt es sich um alten Wein in neuen
Schläuchen?
Die Umstellung von Programmen auf Themen in den Fi-
nanzierungsvereinbarungen und deren jährlichen Um-
setzungsplanungen hat zumindest in der Struktur und
der Budgetierung auf den ersten Blick funktioniert. Je
konkreter die Planungen werden (von der mehrjährigen
FinV zur Operationalisierung auf ein konkretes Jahr und
zur Ausschreibungsplanung), umso mehr wird allerdings
deutlich, dass aus dem Hintergrund immer noch die
alten Strukturen recht deutlich durchschimmern. Dies ist
gemeinsam mit der Nutzung von Instrumenten zu be-
trachten: In vielen bottom-up Formaten hat bisher nur
ein Programm ein bestimmtes Instrument genutzt (vgl.
auch Kapitel 4.4). Die Zusammenführung dieser Pro-
gramme zu Themen hat daran nicht viel geändert. Die
Anforderung, Instrumente übergreifend nutzen zu kön-
nen, und dabei die den unterschiedlichen Instrumenten
inhärente eigene Interventionslogik zu berücksichtigen,
stellt eine große Herausforderung dar. 
Die ambitionierte Definition der Schwerpunkte des
BMK, die aus sich heraus keine Budgets zur Verfügung
haben, sondern sich aus Beiträgen der verschiedenen
Themen speisen, kann eine „Schule“ für die themen -
übergreifende Zusammenarbeit sein. Aktuell zeigt sich
aber, dass in der Umsetzung immer noch eher die alte
Programm-/Themenlogik dominiert. Im ersten Jahr der
Umsetzung wurde keine einzige gemeinsam finanzierte
Ausschreibung vorgesehen.
Über die Förderungsabwicklung hinausgehende Aufga-
ben der FFG (unter den Stichworten „aktive Agentur“ im
Sinne einer transformativen Innovationspolitik) wie bei-
spielsweise Awareness-Maßnahmen, Zielgruppenmobi-
lisierung, verstärkte Begleitung in Richtung Umsetzungs-
unterstützung, Plattform für das Vermitteln von Partner-
schaften etc. sind weiterhin – wenn überhaupt – als spe-
zifische „Begleitmaßnahmen“ zur Förderung aus der bis-
herigen Programmlogik mitgedacht, nicht jedoch als
Querschnittsleistung der FFG als Agentur insgesamt. 
Die Informationsbasis für die vermehrt strategische
Steuerung soll durch ein neues Berichts- und Informati-
onssystem bereitgestellt werden. Dies fußt auf verschie-
denen Ebenen: Zum einen wurden Themen- und
Schwerpunktteams etabliert, die Mitarbeiter:innen auf
Seiten der Auftraggeber und der Agentur beinhalten.
Regelmäßiger Austausch auf Augenhöhe soll hier zu
einem guten gemeinsamen Bild über Strategie, Ziele und
Umsetzung in den jeweiligen Themen und Schwerpunk-
ten führen. Zum anderen wurde das formalisierte Be-

richtswesen neu aufgestellt. Es ist nun ebenfalls entlang
der Themen strukturiert, nutzt gemeinsam festgelegte
und abgestimmte Indikatoren und beinhaltet viel mehr
inhaltliche Expertise als in der Vergangenheit (z.B. über
die Erfahrungen mit der Umsetzung konkreter Aus-
schreibungen). Zu Beginn werden datenbasierte Infor-
mationen noch als Berichte geliefert, im ersten Jahr der
Umsetzung beginnt eine Umstellung auf ein interaktives
Datenportal für die Auftraggeber. Auch auf der Ebene
der einzelnen geförderten Projekte werden den Auftrag-
gebern in Zukunft mehr Informationen (z.B. Abstracts)
systematisch zur Verfügung gestellt.
An diesen Punkten zeigen sich auch die Herausforderun-
gen, ein solches neues Betriebs-System gleichzeitig mit
einer veränderten Governance Kultur zu erarbeiten. Wie
weit geht strategische Steuerung, wo beginnt autonome
Umsetzung? Wie ist beispielsweise die konkrete Planung
der Ausschreibungen hier einzuordnen? Die konkrete
Formulierung von Auswahlkriterien für Förderungsins -
trumente? Detailinformationen über den Stand der Ver-
tragsabschlüsse von geförderten Projekten? Detailinfor-
mationen zu den Projektbeteiligten? Besetzung von Be-
wertungsgremien?
Zu letztem Punkt hat es, wie oben (Kapitel 3.6) bereits
angesprochen, eine substanzielle Veränderung gegeben:
Statt die Verfahren selbst vorzugeben, wurden Prinzipien
definiert, denen diese zu genügen haben. Dieses Modell
kann als Vorbild für weitere Schritte in Richtung mehr
Autonomie in der Umsetzung dienen. Wichtig in diesem
Zusammenhang ist eine gute Dokumentation, sodass die
Einhaltung der Prinzipien überprüfbar ist. Wichtig ist
auch das Verständnis, dass die bestehenden Verfahren
auch verändert bzw. verbessert werden können. Die FFG
hat in Taftie eine Task Force zu Auswahlverfahren gelei-
tet, in der es einige Beispiele und good practices gibt,
die gerade bei einem breiteren Portfolioblick auch die
Auswahlverfahren stärken könnten.27

Ein anderes Beispiel für einen aktuell laufenden Prozess
ist die Entwicklung von Impact- und Evaluierungsplänen
für die Themen und Schwerpunkte des BMK, die über
die gesetzlich geforderte Wirkungsorientierung, wie sie
auch die Finanzierungsvereinbarungen erfüllen müssen,
hinausgeht. Sie stellen den Versuch dar, übergreifend In-
terventionslogiken für das „Warum? Wohin? Womit?“
(siehe Kapitel 2.3) zu entwickeln, die den Bogen schla-
gen sollen von der Strategie über die Maßnahmen zu
den Wirkungen und zudem im Sinne eines Verständnis-
ses von Innovationspolitik als Querschnittsmaterie auch
Maßnahmenbereiche außerhalb der FTI Förderung mit-
einbeziehen sollen. Gerade bei den themenübergreifen-
den Schwerpunkten kann das ein guter Ansatzpunkt für
die Entwicklung von mehr Gemeinsamkeit auch in der
Umsetzung sein.
Die ersten Anläufe zu den Impact- und Evaluierungsplä-
nen machen die Herausforderungen deutlich. Besonders
in den missionsgetriebenen Themen und Schwerpunk-
ten, in denen FTI nur ein Element von Politikhandeln
darstellt und der Pfad von FTI-Förderung (Input) zur an-
visierten Wirkung (Impact) ein sehr langer ist, zeigt sich,
wie schwierig es ist, Wirkungszusammenhänge heraus-

27 https://taftie.eu/task-force-select/
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zuarbeiten, mit operativen Zielen zu unterlegen und
konkrete Aktivitäten zu spezifizieren. Hilfreich ist die
Übung auch insofern, als im Ausarbeiten dieser Pläne
sehr schnell deutlich wird, wo es noch mehr Präzision in
der Zielformulierung und Entschlossenheit zur Priorisie-
rung braucht.

4.3 Anspruch und Realität: klare Aufgabenteilung 
Die Stärkung der strategischen Steuerung in den Res-
sorts und der operativen Selbstständigkeit der FFG erfor-
dert eine klare Aufgabenteilung zwischen den beiden
Akteuren. FinV und Richtlinien stellen die wesentlichen
Grundlagen für die Aufgabenteilung und Regelungen
der Zusammenarbeit dar. Sehr bald zeigte sich jedoch,
dass diese Grundlagen nicht ausreichen würden, um
eine klare Aufgabenteilung zwischen Ressorts und FFG
herbeizuführen: 
Schlüsselfaktor Konzeption der Ausschreibungen: Auf-
grund des strategisch-inhaltlichen Zugangs sprechen
weder die FinV noch deren jährliche Umsetzungspla-
nung von einzelnen Ausschreibungen, sondern setzen
inhaltlich auf den Themen/Subthemen und den damit
zusammenhängenden Budgets und notwendigen Förde-
rungsinstrumenten an. Dies auch deswegen, um zu einer
Entflechtung der bislang sehr starken Rolle der Ressorts
bei der Realisierung der einzelnen Ausschreibung hin zu
einer stärker gestaltenden Rolle der FFG in der Umset-
zung zu kommen. In der Praxis zeigt sich, dass sich die-
ser kulturelle Wandel nicht ohne vertrauens- und wis-
sensbildende Maßnahmen umsetzen lässt. Ziel ist es,
der FFG mehr Freiheiten bei der Umsetzung von Aus-
schreibungen zu geben und den Ressorts eine klare in-
haltlich/strategische Verortung der einzelnen Ausschrei-
bungen zu ermöglichen. 
Schlüsselfaktor Harmonisierung/Zentralisierung in den
Organisationen: Die Frage der Aufgabenteilung zwischen
Ressorts und FFG lässt sich nicht unabhängig von der
Frage der organisationsinternen Zentralisierung/Harmo-
nisierung von Prozessen, Abläufen und Zuständigkeiten
diskutieren. Nach dem Abschluss der Vereinbarungen
zeigte sich sehr bald die Notwendigkeit zu spezifizieren,
wer im BMK und wer in der FFG für die jeweiligen Aufga-
ben zuständig ist und wie die entsprechenden Schnitt-
stellen zwischen den beiden Vertragspartnern aussehen
würden. Besonders relevant (bislang) sind die Budgetre-
gelungen28 sowie die Berichtssystematiken,29 für welche
– in Absprache mit der Führungsebene – entsprechende
Prozesse und Zuständigkeiten entwickelt wurden. Neben
der Notwendigkeit der Harmonisierung und Zentralisie-
rung gewisser Prozesse und Zuständigkeiten zeigte sich
auch die Notwendigkeit der Transparenz, Nachvollzieh-
barkeit und der Gewährung von Gestaltungsspielräumen
für die Themen- und Schwerpunktteams. 
Ist es nun notwendig, Zuständigkeiten bis ins letzte De-
tail festzulegen, um zu einer klaren, über das gesamte
Portfolio einheitlichen Aufgabenteilung zu kommen?
Hier hat man sich klar dagegen entschieden. Wichtig ist
vielmehr, den Fokus auf die Art und Weise der Zusam-
menarbeit zu legen und hierin zu investieren: Nur mit
Vertrauen, gemeinsamen Zielen und gegenseitigem Rol-
len- und Kompetenzverständnis können Prinzipal und
Agent fruchtbringend zusammenarbeiten und letztlich

die intendierten Wirkungen realisieren. Hier setzen die
nun seit einigen Monaten stattfindenden Workshopmo-
dule der Schwerpunktteams an, in denen sich Vertre -
ter:innen des BMKs und der FFG gemeinsam der Frage
widmen „Wie wollen wir zusammenarbeiten, um unsere
gemeinsamen Ziele zu erreichen?“30. Ziel ist es, Dynami-
ken der Zusammenarbeit zu entwickeln, welche dann
durch die einzelnen Schwerpunktteammitglieder auch in
alle weiteren Plattformen der Zusammenarbeit zwischen
BMK und Agentur multipliziert werden. Mittelfristig soll
so eine klare Aufgabenteilung in der Umsetzung eta-
bliert werden, die über formale Vorgaben hinaus gelebt
wird, anpassungsfähig ist und die Kompetenzen beider
Organisationen für die Umsetzung der anstehenden Her-
ausforderungen ideal ins Wirken bringt. 

4.4 Anspruch und Realität: Einfaches Förderungsange-
bot für die Zielgruppen
Programmdschungel: Mit Blick auf die Zielgruppen spielt
die Frage, ob das Förderungsangebot über Programme
oder Themen strukturiert ist, zunächst keine Rolle. In
den etablierten Strukturen, in denen sich neue Fokussie-
rungen der FTI-Politik fast schon reflexartig in neuen Pro-
grammen niederschlagen, wurde aus der Summe zielge-
richteter, abgegrenzter Angebote ein schwer steuerbarer
und – für die Zielgruppen der Förderung – unübersichtli-
cher „Programmdschungel“ oder ein ausdifferenzierter
„Supermarkt“ mit einem schwer zu überblickenden An-
gebot (siehe Kapitel 1.3, 1.4 und 3.6).
Problem für wen? Die Frage, wessen Problem dies
tatsächlich ist, das der Zielgruppen oder doch primär ein
Problem der Verwaltung und Agentur, ist nicht so leicht
zu beantworten. Dass die Steuerbarkeit unter einem
Wildwuchs an Programmen mit unklar verteilten Verant-
wortlichkeiten leidet, ist evident. Aus der Perspektive
der Zielgruppen ist die Sachlage diffiziler. Die FFG-inter-
ne Analyse der Förderungsnehmenden zeigt zwei
Sphären: 
• In der einen Sphäre trifft der Programmdschungel auf

förderungserfahrene, professionelle Forschungsein-
richtungen und eine Gruppe leistungsfähiger, F&E-affi-
ner Unternehmen in Technologieführerpositionen.
Die se Gruppe ist gewissermaßen im Programmdschun-
gel zuhause und weiß ihn als Supermarkt zu nutzen.
Etablierte Abläufe, Ausschreibungs-Rhythmen, An-
tragserfordernisse sind bekannt und eingeübt. Mit För-
derung als einer Finanzierungsquelle wird strategisch
geplant.

• Die zweite Sphäre ist jene von Unternehmen, die gele-
genheitsgetrieben und wenig systematisch nach För-
derungsmöglichkeiten Ausschau halten. Diese Gruppe
braucht Orientierung und gut sichtbare und nachvoll-
ziehbare Zugänge. Programmvielfalt erschwert Orien-
tierung und stellt an sich eine Zugangsbarriere dar. 

28 Wer entscheidet die Umschichtung von Mitteln zwischen/innerhalb von
Themen? Wer dokumentiert Veränderungen? Wer entscheidet über frei-
gewordene Mittel z.B. bei Projektabbruch?

29 Wer übermittelt wem welche Berichte? Wer hat Zugang zu welchen Be-
richten?

30 Als praxisorientierter Organisationentwicklungsansatz wurde für alle Mo-
dule der sog. „Loop-Approach“ gewählt. 
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Bezogen auf die Zahl der Förderungsnehmenden sind
die beiden Gruppen in etwa gleich groß. Bezogen auf
die lukrierte Förderungssumme entfallen auf die erste
Gruppe ca. 85% der Fördermittel (Beobachtungszeit-
raum 2018-2021). Darüber hinaus lassen sich noch wei-
tere Segmentierungen ausmachen. Beispielsweise lässt
sich eine Gruppe von Spitzenorganisationen ausmachen,
die in den zentralen Themenfeldern (Mobilität, Produk-
tion, IKT, Energie/Umwelt) einen substanziellen Anteil
der im Wettbewerb vergebenen Fördermittel lukrieren.
Interessanterweise unterscheiden sich die Themen kaum
in Bezug auf diese Konzentration: Auf die TOP 10 Förde-
rungsnehmenden entfallen in den aufgelisteten Themen
jeweils ca. 40% der vergebenen Förderungsmittel.
Die Vereinfachung des Förderungsangebotes ist vor die-
sem Hintergrund nicht ganz trivial. Die Frage ist: Einfacher
für wen und zu welchem Zweck? Die Diskussionen dazu
fanden im beschriebenen Prozess auf zwei Ebenen statt –
auf der Themenebene und auf der Instrumentenebene. 
Bei der Neustrukturierung über Themen (siehe Kapitel
4.2) steht die übergreifende Steuerbarkeit für Politik und
Verwaltung im Vordergrund. Die Vereinfachung für die
Verwaltung ergibt sich, wenn die Zahl der Themen klei-
ner ist als die Zahl der der Programme. Dem Ziel scheint
man mit Blick auf die erste Finanzierungsvereinbarung
näher gekommen zu sein. Für die Zielgruppen ist damit
aber noch nichts gewonnen. Bei der für die Zielgruppen
relevanten Ebene geht es zunächst um die angebotenen
Förderungsmöglichkeiten. Die ergeben sich aus der In-
strumentierung (was wird wie gefördert?) und den Aus-
schreibungen (wo und wann kann ich einreichen?) 
Startpunkt Instrumenten-Portfolio. Mit dem Programm -
angebot ist auch die Instrumentenvielfalt gewachsen.
Jedes neue Programm hat neue Variationen zur Ausge-
staltung der spezifischen Projektarten hervorgebracht.
Erst in der ersten Konsolidierungsphase im Rahmen des
Themenmanagements (Kapitel 1.3 und 3.6) konnte ein
definierter Satz von Förderungsinstrumenten („Instru-
mentenkoffer“) zentral etabliert werden, auf den die
Programme seitdem zugreifen.
In dieser gewachsenen Struktur hat die FFG bei Beginn
des hier beschriebenen Reformprozesses im Zuge der
Umsetzung des FoFinaG ca. 40 Instrumente im Arsenal.
Auf die drei am stärksten genutzten Instrumente entfal-
len 68% der zwischen 2018 und 2021 zugesagten För-
dermittel – das sind: das Unternehmensprojekt, das ko-
operative F&E-Projekt, und (Kompetenz)Zentren. Der
für die FFG zentrale Fördertatbestand der AGVO, For-
schungs- und Entwicklungsbeihilfen (Art. 25), wird ge-
genüber den Förderungsnehmenden auf 12 Instrumente
aufgefächert. Die FFG bietet also drei großvolumige
Basis-Instrumente an und darum herum eine große Zahl
von Spezialinstrumenten für eng abgesteckte Interven-
tionen. Diese Vielfalt schlägt sich am Ende in einer
großen Zahl von Ausschreibungen nieder. An Förderun-
gen Interessierte sehen sich einem dicht besetzten Aus-
schreibungskalender mit einer breiten Palette jeweils
förderbarer Projektkonstellationen gegenüber. Wie die
Systemevaluierung gezeigt hat (Mayer et. al 2009b),
sind in diesem System gerade für kleine und mittlere Un-
ternehmen mit wenig Förderungserfahrung die Zugangs-
barrieren beachtlich. 

Vereinfachung erfordert Umdenken. Im bottom-up Be-
reich (siehe Kapitel 1.3) bedeutet Vereinfachung auf der
Instrumentenebene, auf konkrete Interventionsmodelle
zu verzichten und Steuerungsansprüche aufzugeben. So
wie zwischen Agentur und Ressort mehr operativer Be-
wegungsspielraum für die Agentur eingefordert wird, er-
fordert der Rückbau der Instrumentenvielfalt den Ver-
zicht auf formale Vorgaben für die Organisation und
Ausrichtung der geförderten Vorhaben. Der Gestal-
tungsspielraum verschiebt sich damit von den Fördern-
den zu den Förderungsnehmenden. 
Dieser Schritt zur Vereinfachung steht noch aus (Kapitel
3.2). Erste Diskussionen in den Arbeitsgruppen haben
deutlich gemacht, dass es hier um einen Change-Prozess
geht, der das etablierte Steuerungsverständnis grundle-
gend in Frage stellt und einige Trade-offs bereithält. Der
zentrale Entscheidungspunkt bezieht sich auf die Frage,
ob Ziele primär über formale Anforderungen oder aber
über Ziele, Bewertungskriterien und damit die Projekts-
elektion angesteuert werden sollen. 
Derzeit dominiert die Steuerung über formale Anforde-
rungen, sprich relativ eng aufgesetzte Instrumente. Da-
hinter steht die durchaus berechtigte Sorge, dass ge-
genüber optimierenden „Förderprofis“ gewünschte Pro-
jektkonstellationen gar nicht zu Stande kommen. Ein
Beispiel: Ohne vorgegebene Richtwerte für die Kosten-
verteilung in kooperativen Vorhaben könnten For-
schungseinrichtungen zu dominant werden und die ge-
wünschte Einbindung von Unternehmen unterkritisch
bleiben. 
Abschließend hat sich dieser Anspruch – die Vereinfa-
chung des Förderungsangebots für den Förderungswer-
benden – als anspruchsvoller herausgestellt als antizi-
piert. Das „neue Betriebssystem“ eröffnet neue Ansatz-
punkte zur Erhöhung der Durchlässigkeit und Aufbre-
chen etablierter Nischen. Absehbar ist, dass der Weg hin
zu einem vereinfachten Angebot mit mehr Gestaltungs-
spielräumen für die Förderungsnehmenden nur schritt-
weise zu bewältigen ist.

5. Vorläufiges Fazit 
Mit dem Abschluss der beiden ersten Finanzierungsver-
einbarungen haben die Ministerien und die FFG Neu-
land betreten. Die Übertragung der Mittel eines Minis -
teriums erfolgt nunmehr für jeweils mehrere – im Regel-
fall drei – Jahre im Rahmen eines stetig wiederkehren-
den Prozesses. Die Verlässlichkeit dieser Planungsgrund-
lage ist im Vergleich zum Zustand davor ein großer Qua-
litätssprung. Der entscheidende Faktor dafür war die
Einführung des Forschungsfinanzierungsgesetzes. Die
Versuche in den Jahren zuvor, das Förderungsportfolio
zu harmonisieren und zu klareren Rollenverteilungen zu
kommen, zeigten, dass dafür irgendeine Form der insti-
tutionellen Verbindlichkeit notwendig ist. Im öster-
reichischen Kontext ist das Instrument zur Herstellung
einer solchen Verbindlichkeit ein Gesetz. 
Das FoFinaG stellt aber in erster Linie Möglichkeiten be-
reit, diese nutzen sich nicht von selbst. Die Aufgabe der
Finanzierungsvereinbarungspartner bestand daher darin,
diese Möglichkeiten auch umzusetzen und die Chance
wahrzunehmen, versäulte Programmstrukturen, eine un-
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klare Arbeitsteilung und die Vielzahl paralleler Schnitt-
stellen zu überwinden. Damit so das Ganze tatsächlich
mehr als die Summe der Teile wird (in der Vergangenheit
schien bisweilen das Gegenteil der Fall zu sein), mussten
BMK und FFG nicht nur ihr Verhältnis zueinander in
Form der Finanzierungsvereinbarung neu regeln, son-
dern müssen auch jeweils durch interne Harmonisierung
und Zentralisierung ihrer Prozesse die Voraussetzungen
dafür schaffen. Der Schlüssel zum Erfolg des neuen Sys -
tems ist freilich eine entsprechende Vertrauensbasis zwi-
schen den Vertragsparteien und ihren Akteur:innen. Die
Finanzierungsvereinbarung in Zusammenspiel mit den
Richtlinien bietet dazu einen grundlegenden, verlässli-
chen Referenzrahmen. Von entscheidender Bedeutung
ist nun die Art und Weise, wie die handelnden Personen
diesen Rahmen beleben und die dort verankerten Mög-
lichkeiten für die übergreifende Gestaltung des Gesamt-
systems und eine neue Arbeitsteilung nutzen. 
Der gesamte Prozess hat gezeigt, dass bei einem solchen
Projekt ein langer Atem und realistische Erwartungen er-
forderlich sind, ohne aber durchaus ambitionierte Ziel-
setzungen aus den Augen zu verlieren. Die vielen Erfah-
rungen mit teils erfolglosen Versuchen aus der Zeit vor
dem Forschungsfinanzierungsgesetz waren dabei durch-
aus hilfreich, weil sie einen Fundus an Lösungsmöglich-
keiten bereitstellten. So gelang es, das gesamte Vorha-
ben auch in politisch turbulenten Zeiten mit vielen un-
vorhergesehenen Entwicklungen zu verwirklichen. Über-
sehen werden darf freilich nicht, dass der Anreiz durch-
zuhalten und sich auf neue Kooperationsformen einzu-
lassen steigt, wenn dies mit verbesserten finanziellen
Perspektiven einhergeht, welche neue Gestaltungsmög-
lichkeiten eröffnen. Die Logik des Forschungsfinanzie-
rungsgesetzes, verstärkt durch das Klima- und Konjunk-
turpaket der Bundesregierung, bewirkte genau das.
Schließlich wurden der FFG mit der Finanzierungsverein-
barung 2022-2023 fast 770 Mio. Euro Zusagevolumen
(einschließlich Administration) übergeben, in der gesam-
ten Dreijahresperiode 2021-2023 rund 1,1 Mrd. Euro. 
Es bleibt aber noch viel zu tun. Einiges, was auf den Tel-
lern der vergangenen drei Jahre zu viel war, wird noch
einmal serviert werden und mit den ersten Umsetzungs-
erfahrungen in die erste dreijährige Finanzierungsverein-
barung 2024-2026 Eingang finden.
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Leistungsfähigkeit durch 
Eigenverantwortung – Auf dem Weg 
zu mehr strategischer Steuerung durch 
Ministerien und mehr operativer 
Autonomie für Agenturen

Mario Steyer 

The institutional evaluation of the Austria Wirtschaftsservice (AWS) and the Austrian Research Promotion Agency
(FFG) was carried out by a consortium of Fraunhofer ISI and the Austrian Institute for SME Research (KMU For-
schung Austria) and aimed at systematically reflecting on the organisational and content-related functioning of
the two largest research promotion institutions in Austria owned by the federal government. In doing so, both
the institutional preconditions of the differently developed tasks and organisational structures as well as the work
and mode of operation of the agencies in the field of research, technology and innovation promotion were taken
into account. The result of the evaluation proved to be an important building block on the way to a new control
and funding logic in the Austrian RTI system, in addition to the actual purpose of the institutional evaluation and
the achievement of the organisations goals in accordance with its legally defined objectives.

Peter Kaufmann 

1. Einleitung

Eine Evaluierung der beiden größten Institutionen in der
angewandten Forschungs- und Innovationsförderung in
Österreich ist ein seltenes Ereignis, insbesondere, wenn
diese gemeinsam erfolgen soll. Nach mehr als zehnjähri-
gem Bestehen der Austria Wirtschaftsservice Gesell-
schaft mbH (AWS) und der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft mbH (FFG) wurde auf Ini -
tiative der beiden (damaligen) Eigentümervertreter
(Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft und Bundesministerium für Verkehr, Innova-
tion und Technologie) im Jahr 2016 eine institutionelle
Evaluierung ausgeschrieben. Ziel war es, „die organisa-
torische und inhaltliche Funktionsweise, systemimma-
nente Eigenschaften, Funktionslogiken und Wirkungen
der Institutionen AWS und FFG im komplexen Förde-
rungssystem [zu] analysieren und handlungsrelevante
Schlussfolgerungen an[zu]bieten“1.
Neben dem zweistufigen, europaweiten Ausschrei-
bungsverfahren aufgrund der vergaberechtlichen Vorga-
ben (Oberschwellenbereich gemäß Bundesvergabege-
setz2) waren zwei Aspekte wichtig: Die systemische Re-
levanz des Evaluierungsgegenstands für das österreichi-
sche Forschungs-, Technologie- und Innovationssystem
legte nahe, neben der Präzisierung des Auftrags ein ex-
plizites Nicht-Ziel zu formulieren, um einerseits einen
breiten Governance-orientierten Ansatz sicherzustellen,
und andererseits durch Transparenz jegliche vermutete
Hidden Agendas hintanzuhalten. Der Passus war folgen-
dermaßen formuliert und sollte sich als ein wichtiger
Orientierungspunkt für die Evaluierung herausstellen:
„Die Evaluierung soll keine Systemevaluierung des öster-

reichischen Förderungssystems, keine Evaluierung von
einzelnen Programmen und Programmlinien oder Wir-
kungsanalyse der von den Agenturen vergebenen Förde-
rungen selbst darstellen. Beide Agenturen sollen jeweils
nur entlang der in diesem Dokument ausgeführten zen-
tralen Fragestellungen, aber nicht vergleichend evaluiert
werden. Darüber hinaus soll die Evaluierung nicht dazu
dienen, Informationen zum Zweck einer Veränderung
der institutionellen Integrität der Agenturen z.B. durch
Aufspaltungen oder Zusammenlegungen zu gewinnen“3.
Diese Einschränkung der Entwicklungsoptionen mag
zwar aus Sicht der Evaluator*innen etwas limitierend ge-
wirkt haben. Seitens der Auftraggeber wurde damit je-
doch das Ziel verfolgt, eine ohnehin nicht als realistisch
eingeschätzte Entwicklungsoption aus der Diskussion
herauszunehmen, und damit den Fokus der Evaluation
auf die essentiellen Evaluationsfragen beizubehalten.
Eine wichtige Prärequisite für das Gelingen der Eva-
luierung war, mögliche Unvereinbarkeiten seitens der
Evaluator*innen zu unterbinden, aber gleichzeitig das
kontextuelle und systemische Wissen über die FTI-Land-
schaft Österreichs im Evaluator*innenteam sicherzustel-
len. Dies wurde verfolgt, indem Bietergemeinschaften
bestehend aus einem nationalen Team mit einer exter-
nen, internationalen Perspektive zur Angebotslegung

1 Ausschreibungsunterlage Teil B, Leistungsbild zu „Dienstleistungsauftrag
für Evaluierung der Förderungsgesellschaften Austria Wirtschaftsservice
GmbH (AWS) und Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)“, Dezem-
ber 2015.

2 BVergG 2006, BGBl I Nr. 15/2010 idgF.
3 Ausschreibungsunterlage Teil B, Leistungsbild zu „Dienstleistungsauftrag

für Evaluierung der Förderungsgesellschaften Austria Wirtschaftsservice
GmbH (AWS) und Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)“, Dezem-
ber 2015, Hervorhebung durch die Autoren.
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eingeladen wurden. Die Integrität der Ergebnisse sollte
zusätzlich abgesichert werden, indem die Projektleitung
innerhalb der letzten drei Jahre keine Zusammenarbeit
mit den zu evaluierenden Agenturen in Projektleiter-
funktion aufweisen durfte4. Dadurch wurde eine Pro-
jektleitung durch eine*n österreichischen Evaluator*in
praktisch ausgeschlossen, dies wurde jedoch seitens der
Evaluierungscommunity, aufgrund der wichtigen Rolle
der beiden Agenturen im österreichischen FTI-System,
überwiegend positiv aufgenommen und Konsortien mit
erforderlichen Strukturen gebildet.
Durch diese Vorarbeiten wurde versucht die Vorausset-
zungen zu schaffen, um – abgesehen von Effektivität und
Effizienz – auch Themen wie Governancestrukturen und
Steuerung durch die Eigentümerressorts sowie den Status
der Autonomie der Agenturen dezidiert zu bearbeiten.

2. Konkrete Ausschreibungsziele und 
Herangehensweise der Evaluation

Der Ausgangspunkt der Evaluierung stellte jene Annah-
men und Ziele dar, die in den Jahren 2002-2004 zur
Strukturreform des vormals heterogenen Förderungsbe-
reichs (mit acht Vorgängerorganisationen), und damit
zur Gründung der beiden Agenturen führten. Diese fin-
den sich in den Materialien5 zum Austria Wirtschaftsser-
vice-Errichtungsgesetz (AWSG) sowie zum Österrei -
chischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH-Errich-
tungsgesetz (FFGG). Die vier konkreten Ziele der Struk-
turreform wurden in der Ausschreibung wie folgt zusam-
mengefasst:
„(a) Reduktion organisatorischer und inhaltlicher Kom-
plexität: Allein die Vielfalt der Akteure wurde vor 2002-
2004 als Steuerungserschwernis und mitunter -verlust
der Politik interpretiert. Die Inkompatibilität der Förde-
rungseinrichtungen erschwerte die Koordination der
Förderer untereinander, ein Prozess, der durch Eigenin-
teressen noch verstärkt wurde;
(b) Lösung immanenter Koordinationsprobleme durch
die Schaffung von ressortübergreifenden Förderungsge-
sellschaften;
(c) Erhöhung der politischen Steuerungsfähigkeit ge-
genüber den Zielgruppen: Die unterschiedlichen Funkti-
onslogiken der Förderungseinrichtungen schufen in Teil-
bereichen ein Problem der koordinierten Kommunikati-
on mit den Zielgruppen;
(d) Verbesserung der Umsetzungschancen von Regie-
rungszielen, nämlich Effizienz und Intensivierung des
Ressourceneinsatzes, weswegen die Funktionalität der
Umsetzungsebene von zentraler Bedeutung war.“6

An dieser Stelle können zweierlei Zugangsweisen zur
Analyse herangezogen werden. Einerseits eine evaluati-
ve Perspektive, wobei Zwecke und Funktionen von Eva-
luierungen vielfältig sind, eine allgemein anerkannte De-
finition von Evaluierung nicht vorhanden ist. Neben der
grundlegenden Beschreibung nach Mertens, „Evaluation
[as] systematic investigation of the merit or worth of an
object (program) for the purpose of reducing uncertainty
in decision making”7, kann für die Evaluierung der För -
dergesellschaften auch auf die Verpflichtung der Evalua-
tor*innen zu den Standards guter Evaluierung von fteval
und DeGEval verwiesen werden.8

Ausgestattet mit diesen Grundlagen für Evaluation be-
stand die zweite und größere Herausforderung im Nach-
zeichnen und der konzeptionellen Fundierung einer
(möglichen) Steuerungslogik für zwei strukturell unter-
schiedliche, aber dem Zweck nach ähnliche Organisatio-
nen. So beschreiben die Autor*innen des beauftragten
Konsortiums in einer reflexiven Nachbetrachtung auch
zentrale Dimensionen der Analyse und erläutern die
theoretische Einbettung. „Die Evaluierung erforderte
eine Vorgehensweise, die der Komplexität des Untersu-
chungsgegenstandes gerecht wird: Organisatorischer
Wandel unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren, es
lässt sich keine kontrafaktische Situation erstellen und
Organisationen folgen in ihrem Tun oftmals impliziten
Werten und Normen.“9 Durch die Verschneidung der
vier Ziele der Strukturreform mit den Evaluationsfra-
gestellungen wurden vier Leitthemen definiert: (1) wie
sich die interne Struktur und Organisation der Agentu-
ren darstellt, (2) welche Unternehmenskulturen sich in
den Agenturen herausgebildet haben, (3) wie sich die
Agenturen innerhalb des österreichischen Innovations-
systems positionieren und (4) wie die Agenturen von
den Eigentümerressorts gesteuert werden.
Diese vier Leitthemen erforderten auch separate theore-
tische Grundlagen, um die Untersuchungsgegenstände
konzeptionell fassbar bzw. abgrenzbar zu machen, und
eine fundierte Grundlage für die empirische Strategie zu
bilden. Die theoretischen Grundlagen fußten somit auf
Arbeiten zum Neo-Institutionalismus (z.B. Hasse/
Krücken 2005; Koch 2009; Meier 2009; Meyer/Rowan
1977; Schaefers 2009) primär zur Analyse der Themen
Struktur/Organisation/Positionierung, den Unterneh-
menskulturansatz nach Schein (Schein 1985, 2003; 
Tischer/Meyer/Mayrhofer 2008; Hochfeld/Kaiser/
Schraud  ner 2014), sowie der Principal-Agent-Theorie
(Braun 1993, 1998; Braun/Gilardi 2002; Lane 2013)10

zur Analyse von Steuerungsfragen.
Die empirische Umsetzung fußte primär auf einem qua-
litativen und deskriptiv-quantitativen Methodenset, be-
stehend aus Literaturanalysen, Auswertungen von Se-
kundärdaten, Mitarbeiter- und Zielgruppenbefragungen,
narrativen und Leitfaden-gestützten Interviews, insge-
samt fünf Validierungsworkshops und einem internatio-
nalen Vergleich mit europäischen Förderagenturen. Da -
rüber hinaus war dem Evaluationsteam eine begleitende
Expert*innengruppe beigestellt, die Fachexpertise ent-

4 Ausschreibungsunterlage Teil A, Bestimmungen „Dienstleistungsauftrag
für Evaluierung der Förderungsgesellschaften Austria Wirtschaftsservice
GmbH (AWS) und Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)“, Dezem-
ber 2015.

5 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXI/I/I_01181/index.shtml;
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00510/index.shtml 

6 Ausschreibungsunterlage Teil C, Leistungsbild zu „Dienstleistungsauftrag
für Evaluierung der Förderungsgesellschaften Austria Wirtschaftsservice
GmbH (AWS) und Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)“, Dezem-
ber 2015.

7 Mertens (1998), zitiert in: Stockmann/Meyer (2014), S. 72.
8 Siehe www.fteval.at/content/home/standards/fteval_standards/ bzw.

www.degeval.org/degeval-standards/standards-fuer-evaluation/ – insbe-
sondere bei den Standards der DeGEval sei auf die vier zentralen Kategori-
en von Evaluation (Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauig-
keit) als Orientierung und qualitätssicherndes Merkmal hingewiesen.

9 Bührer/Kaufmann/Daimer et al. (2018), S. 14.
10 Vgl. ebenda.
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weder zu theoretischen Zugängen oder internationalen,
institutionellen Settings im Sinne einer Reflexionsplatt-
form beitrugen.

3. Institutionelle Vorbedingungen 
Ausgehend von den theoretischen Arbeiten zeigten sich
bei einer detaillierten Betrachtung der beiden zu eva-
luierenden Agenturen rasch organisationale, strukturelle
und wesensbildende Unterschiede. Seit der Gründung
der AWS 2002 und FFG 2004 waren in diesen unter-
schiedlichen Unternehmenskulturen entstanden, deren
Einfluss auf die Steuerungslogik und die entstandene
Governance auch durch die voranschreitende Integrati-
on von Vorläuferorganisationen weiter angewachsen
war. Vier Aspekte sollen hierbei hervorgehoben werden,
welche in Summe das Evaluierungsergebnis bestimmen
sollten und die Empfehlungen seitens der Evaluator*in -
nen prägten.
Der bereits erwähnte Punkt der strukturellen Unver-
sehrtheit der Agenturen spielte im Vorfeld der Eva-
luierung eine bedeutende Rolle. Nicht nur aufgrund
ihres Unternehmens- und Organisationszwecks waren
sowohl AWS als auch FFG darum bemüht, eine best-
mögliche Abgrenzung der Förder- und Instrumenten-
portfolios zu erreichen und aufrecht zu erhalten. Die
spezifischen Rollen im österreichischen FTI-System
waren zur Zeit der Evaluierung grundsätzlich klar festge-
legt, wobei der Fonds zur Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung (FWF) die Grundlagenforschung11, die
FFG die anwendungsorientierte Forschung und experi-
mentelle Entwicklung und die AWS die marktnahe Ent-
wicklung und Finanzierung unterstützen. Gerade bei
Förderinstrumenten und thematischen Programmaus-
richtungen lässt sich die Trennung zwischen angewand-
ter Forschung und marktnaher Entwicklung nur bedingt
scharf abgrenzen. Das Feld der Forschungsförderung war
daher wiederkehrenden Umstellungen und somit neue
Aufgabendefinitionen für die Agenturen ausgesetzt,
welche sich primär in den Vorgaben der Ressorts nieder-
schlugen, jedoch Großteils durch die Abwicklung seitens
der Agenturen operationalisiert wurden. So wurden
zwar einerseits gemeinsame Programmlinien bzw. Pro-
gramm“dächer“ von FFG und AWS geschaffen (z.B. die
Frontrunner-Initiative zur Förderung von Technologie-
unternehmen, die auf dem Weltmarkt führend sind),
welche die Sequenzierung der Förderkette bedachten –
es kam aber ebenso zu Überlappungen von Programm-
zwecken und -zielen durch beide Ressorts. Zur Auflö-
sung etwaiger Konflikte oder von außen erkennbarer
doppelter Bespielungen musste daher (auch) im kleintei-
ligen operativen Management eine entsprechende Ab-
grenzung geschaffen werden, um einen USP des Förder-
programms oder der Agentur zu unterstreichen. Darüber
hinaus werden FFG-Förderungen via der so genannten
Basisprogramme im eigenen Namen (finanzielle (Teil-
)Autonomie) durchgeführt, also nicht nur im Namen des
Bundes abgewickelt, was einen weiteren Aspekt einer
spezifischen – in diesem Fall reduzierten – inhaltlichen
Steuerung ergab.
Als Alternative hierzu hätte sich die Änderung der Ver-
tretung der im Bundeseigentum befindlichen Agenturen

angeboten. Bei vorangegangenen Regierungsbildungen
wurde diese Thematik wiederkehrend aufgeworfen, je-
doch nicht weiterverfolgt. Die vorgefundene Situation
könnte daher als „double-double“ bezeichnet werden –
bei beiden Agenturen fand jeweils zur Hälfte von zwei
Ministerien die Wahrnehmung der Eigentümerrechte im
Rahmen eines Beteiligungsmanagements statt. Gleich-
zeitig gab es einen jeweils deutlichen Überhang der Mit-
telzuführungen zu den Agenturen – bei der AWS seitens
des Wirtschaftsressorts, bei der FFG seitens des Techno-
logieministeriums. Dies bedingte in weiterer Folge auch
eine (Be-)Nutzung der Agenturleistungen und des jewei-
ligen Portfolios ausgerichtet an den jeweiligen ministeri-
ellen gesetzlichen Kompetenzen und führte zu unter-
schiedlichen inhaltlichen Ausprägungen bis hin zu unter-
schiedlichen Reviewprozessen. 
Im Vorfeld der Evaluierung machte sich somit der Ver-
dacht breit, dass der Bund durch seine Doppelfunktion
als Auftraggeber sowie Träger seiner Einrichtungen
selbst in einen Rollenkonflikt geraten sei, was sich durch
widersprüchliche Steuerungsimpulse manifestieren
könnte. Realpolitisch wurden diese Grenzen aus Sicht
der Ministerien kaum überschritten bzw. diese Sphären
vermischt, da die Eigentümerrolle im Vergleich zur the-
matischen, programmatischen und instrumentellen
Rolle deutlich zurückhaltender ausgeübt wurde.
Vor der Evaluierung stellte sich somit die Frage, ob die
Leistungen der aus acht Vorgängerorganisationen her-
vorgegangenen zwei Agenturen ausreichend voneinan-
der abgegrenzt sind. Auch wenn die grundsätzlichen
Ausrichtungen der beiden Agenturen bezüglich anwen-
dungsorientierter Forschung und Entwicklung sowie in-
novative Investitionsunterstützung ausreichend erschi-
en, gibt es doch an den „Rändern“ überlappende The-
men, die von beiden Agenturen abgedeckt werden
(F&E-basierende und andere innovative Unternehmens-
gründungen, Schutzrechte, Venture Capital und Über-
führungen von innovativen Lösungen in den Markt).
Hier stellte sich die Frage, ob eine stärkere Abgrenzung
nötig sei oder andere Lösungen sinnvoll erscheinen.
Schlussendlich stellte sich noch die Frage, ob die Behar-
rungstendenzen von jeweils durch einzelne Beauftra-
gungen geregelte, existierenden Förderformaten einem
innovativen und flexiblen Förderportfolio entgegenste-
hen, das eine moderne Innovationspolitik in Reflexion
auf ein dynamisches Umfeld zeigen sollte. Wenn neue
Instrumente und Förderformate nicht alte ersetzen kön-
nen, dann ist Innovation im Portfolio primär nur durch
zusätzliche Angebote möglich. Dies wäre nur durch zu-
sätzliche Budgets realisierbar und es resultiert daraus ein
unübersichtlich werdendes Förderportfolio mit steigen-
den Überlappungen.

4. Befunde und Empfehlungen der 
Evaluierung 

Auch wenn sich die Vorbereitung der Evaluierung auf-
grund der Involvierung von zwei Eigentümerministerien

11 Zuständig für den FWF war und ist das Wissenschaftsressort, zur Zeit der
AWS-FFG-Evaluierung gemäß Bundesministeriengesetz vereint mit dem
Wirtschaftsressort und damit im selben Ministerium wie ein Teil der AWS
und FFG Eigentümervertretung.
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als ein relativ komplexer Prozess herausstellte, konnte
man sich auf eine sinnvoll abgegrenzte und gemeinsame
Vorgehensweise einigen, sodass die Ausschreibung eine
zufriedenstellende Nachfrage seitens potenzieller Eva-
luator*innen nach sich zog. 
Die für eine derart umfassende Evaluation nötige Ko-
operationsbereitschaft vonseiten aller Stakeholder, nicht
zuletzt der evaluierten Agenturen, konnte im Vorfeld
und zu Beginn der Umsetzung der Evaluierung aufgrund
der länger dauernden Vorbereitungszeit und der sich
daraus gebildeten Erwartungshaltungen sowie durch
eine gewisse Investition in den Ausgleich von anfängli-
chen Informationsasymmetrien mittels Kick-off Ge-
sprächen sichergestellt werden. 
Die Integration der unterschiedlichen Teile einer Eva-
luierung, d.h. die Fokussierung entlang der Evaluations-
fragen in der Leistungsbeschreibung, der gewählten
theoretischen Fundierungen und darauf aufbauenden
empirischen Analysen haben sich als tauglich erwiesen,
um schlussendlich zu relativ klaren Bewertungen und
Aussagen zu kommen, die an dieser Stelle nicht alle wie-
derholt werden.12

Zusammengefasst wurde den Agenturen auf organisatio-
naler Ebene durchwegs ein gutes Zeugnis erstellt, eine
hohe Funktionalität und Erfüllung der Zwecke und Ziele
war dokumentierbar. Eine Herausforderung für beide
Agenturen war eine teils kritische Einschätzung zu meh-
reren Qualitätsmerkmalen durch die „Kunden“. Hier
geht es primär um Transparenz, Geschwindigkeit und
Flexibilität der Entscheidungen. Diese Herausforderung
anzugehen war jedoch Aufgabe aller Beteiligten, d.h. sie
ist ohne eine aktive und verbesserte Rahmensetzung
durch die Eigentümerressorts nicht zu bewerkstelligen.
Ein zentraler Befund der vorliegenden Evaluierung hin-
sichtlich der Steuerung lautete, dass das gesamte Gover-
nancesystem von (anhaltend) hoher Komplexität geprägt
war. Dies war einerseits dem Umstand geschuldet, dass
die Steuerung der Agenturen nach wie vor über zahlrei-
che Ausführungsverträge erfolgte, die für alle Beteiligten
sehr aufwendig und ressourcenbindend war. Andererseits
existierte kein einheitliches koordiniertes Steuerungsver-
ständnis seitens der Eigentümer, und den Ressorts fehlt
es an einer klaren, handlungsleitenden Eigentümerstrate-
gie. Nicht zuletzt daher lassen sich divergierende Selbst-
und Fremdbilder bei der Aufgabenteilung zwischen Res-
sorts und Agenturen beobachten. Allerdings entsprechen
diese divergierenden Rollenzuschreibungen letztlich der
Tatsache einer unvollständigen Delegation von Aufgaben
an die Agenturen.  Es erfolgt eine unklare Aufgabentei-
lung zwischen Agenturen und Ressorts, die zu einer „Un-
tersteuerung auf strategischer Ebene und einer teilweisen
Übersteuerung auf operativer Ebene“ führt.13

Eine Komplexitätsreduktion in organisatorischer Hin-
sicht erschien auf den ersten Blick schon dadurch er-
reicht, dass es anstatt acht Organisationen nur mehr
zwei Agenturen gibt. Vor dem Hintergrund anhaltend
unterschiedlicher Rahmenbedingungen und trotz der
Bemühungen durch diverse Prozesse, die Vorgängeror-
ganisationen von FFG und AWS zu jeweils einer Organi-
sation werden zu lassen, bleibt die Realität der Gover-
nance als Ausdruck der entsprechenden Rahmenbedin-
gungen jedoch unter dem Potenzial.

Die Reduktion inhaltlicher Komplexität erscheint nicht
nur im Hinblick auf die Governance immer noch ein fast
unerreichbares Ziel zu sein. Die Ausdifferenzierung der
Politik- und Interventionsfelder, die steigende Interna-
tionalisierung, die zunehmenden Effekte neuer Themen
und der ständig voranschreitenden Technologieentwick-
lung auf die sozioökonomische Entwicklung von Volks-
wirtschaften etc. müssen konsequenterweise zu einer
steigenden inhaltlichen Komplexität politischen Han-
delns führen.
Die Lösung immanenter Koordinationsprobleme als
übergeordnetes Ziel der Schaffung von FFG und AWS er-
scheint nur insofern erreicht, als die Schaffung zweier
Agenturen mit soweit wie möglich harmonisierten Pro-
zessen die Koordination von Steuerungsimpulsen im
Sinne ihrer notwendigen Ausgestaltung sicherlich er-
leichtert hat. Darüber liegt allerdings die dadurch nicht
direkt thematisierte Koordination ganzer Politikfelder,
deren Umsetzung (nicht vollständig) in den Aufgabenbe-
reich der Agenturen delegiert wurde. Auf der Basis der
vorliegenden Evaluierung kann dies als nur teilweise ge-
glückt bezeichnet werden. Wie auch schon in der Sys -
tem evaluierung 200914 herausgearbeitet, ist die Koordi-
nation zwischen den Ressorts zwar strukturell geregelt,
in der Realität aber unterentwickelt und nach wie vor
teilweise in die Agenturen verlagert, d.h. letztere über-
nehmen die Funktion der Abstimmung und der Diskus-
sion der von den Ressorts unabhängig voneinander an
sie herangetragenen Wünsche und konkreten Program-
mideen, Beauftragungen und anderer Leistungen.
Die avisierte Verbesserung der Umsetzungschancen von
Regierungszielen kann als überwiegend erreicht be-
trachtet werden. Dies ist allerdings weniger eine Funkti-
on des Governancesystems, sondern vor allem der Pro-
fessionalisierung der Agenturen hinsichtlich der einge-
setzten Prozesse. 
Verbesserungspotenzial wurde teilweise auch in der Zu-
sammenarbeit zwischen den Agenturen erkennbar. „Die
Zusammenarbeit und Koordination zwischen den bei-
den Agenturen kann, auch wenn die Schnittmenge
quantitativ relativ klein ist, insofern noch geschärft wer-
den, indem die Kriterien zur Beauftragung der einzelnen
Agenturen noch expliziter gemacht werden. Damit wird
man Überlappungsbereiche klein halten, aber nicht völ-
lig beseitigen können. Da eine trennscharfe Abgrenzung
nicht gänzlich möglich ist, muss eine gute Zusammenar-
beit und Abstimmung an diesen Randbereichen erfol-
gen, die bereits im Stadium des Programmdesigns be-
ginnt, indem die Auftraggeber mit den Agenturen eine
gemeinsame Lösung suchen.“15

Für die Formulierung der Handlungsempfehlungen wur -
de auf ein für die Evaluierung von komplexen Untersu-
chungsgegenständen typisches Setup zurückgegriffen –
die Szenarienbildung. Im Rahmen von drei Zukunftsop-
tionen wurde durch einen Vergleich mit ähnlichen eu-

12 Siehe Evaluierungsbericht: https://www.kmuforschung.ac.at/studies/eva
luierung-der-foerderungsgesellschaften-austria-wirtschaftsservice-gmbh-
aws-und-forschungsfoerderungsgesellschaft-mbh-ffg/ 

13 Bührer et al. (2017), S. 140.
14 siehe Systemevaluierung der österreichischen Forschungsförderung und 

-finanzierung (2009), Report 1 und 2 
15 Bührer/Kaufmann/Daimer et al. (2018), S. 16.
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ropäischen Organisationen und deren Kontexten eine
Bewertung für nächste Schritte und mittel- bis langfristi-
ge Entwicklungen vorgeschlagen: „Für die Beschreibung
der möglichen Zukunftsoptionen ist zu beachten, dass
eine inhaltliche Ausrichtung der Förderportfolios explizit
nicht Gegenstand der Evaluierung war. Vielmehr fokus-
sierte diese auf die Organisationen FFG und AWS, d.h.
deren interne Funktionalität, um ihre Mission umsetzen
zu können sowie ihre Relation mit ihren Eigentümern und
Auftraggebern. Dies sind auch die wesentlichen Dimen-
sionen der möglichen zukünftigen Entwicklungs pfade.“16

Die Governance, dargestellt anhand der Principal-
Agent-Beziehung und entlang der Dimensionen operati-
ve, finanzielle und personelle Autonomie(-grade), war
somit zentraler Entwicklungspunkt und wichtigstes Er-
gebnis der Evaluierung. Hierzu haben die Evalua -
tor*innen drei Ausprägungen von Agencification diffe-
renziert:
• Agencification Stufe 1: Weiterführung des Status quo
• Agencification Stufe 2: Weiterentwicklung des Status

quo
• Agencification Stufe 3: Höhere Autonomie durch Glo-

balsteuerung

Eine Weiterführung des Status quo hätte eine Persistenz
von Stärken und Schwächen zur Folge gehabt. Die gut,
aber möglicher Weise zu komplex und kompliziert abge-
wickelte Forschungsförderung würde nach wie vor mit
hohen Transaktionskosten funktionieren, eine vertiefte
Befassung mit strategischen Fragen der Agenturentwick-
lung oder einer Weiterentwicklung der Governance wären
nur schwer umsetzbar. Dies hätte zwar einen erarbeiteten
modus operandi garantiert, aber bei steigenden Budgets
und einer Ausweitung der FTI-Aktivtäten „rückt die Auf-
traggeberfunktion noch stärker in den Vordergrund, und
das System der Einzelbeauftragungen und Ausführungs-
verträge würde noch mehr Ressourcen auf beiden Seiten
binden. Eine Gefahr ist in diesem Zusammenhang auch in
einer weiteren Verstärkung der Informationsasymmetrien
zwischen Prinzipal und Agentur zu sehen.“17

Eine Weiterentwicklung des Status quo „fokussiert auf
eine Korrektur insbesondere der auf die Governance be-
zogenen Aspekte in Richtung Stärkung der Ressorts
durch eine konsequentere strategische Steuerung der
Agenturen, sowie gleichzeitige Stärkung der Agenturen
durch eine größere Unabhängigkeit auf der operativen
Ebene.“18 Gelingen konnte dies durch konsequent(er)
durchgesetzte Eigentümerstrategien, einer (sofern mög-
lich auch budgetär) höheren Bindungswirkung der Mehr-
jahresprogramme und dem Übertragen von Prozessen
und strukturellen Entwicklungsleistungen an die Agentu-
ren, wie z.B. die Förderinstrumentenentwicklung. Die
Weiterentwicklung weiterer Abläufe (verbesserte, weil
eindeutige Zielgruppenansprache; mehr Autonomie bei
stärkerer Kontrolle seitens der Eigentümervertreter)
konnten zu einer merklichen Reduktion der Komplexität
der Organisation der Forschungsförderung führen.
Die dritte Zukunftsoption „manifestiert den Übergang
von der Detailsteuerung hin zu einer ergebnisorientier-
ten Steuerung ‚auf Abstand', die mittels eines Global-
budgets zwar die gewünschten Wirkungen der Agentu-
ren mittels Zielformulierung bzw. thematischen Schwer-

punkten und der Definition von Wirkungsindikatoren
vorgibt, die konkrete Verteilung der Budgets auf Instru-
mente jedoch Großteils den Agenturen überlässt.“19

Die vorgeschlagenen Überlegungen sind im politischen
System auf großes Interesse gestoßen. Neben der fast
kompletten Umstellung der gewachsenen Prozessstruk-
turen und der angeeigneten Rollenbilder von Principal
und Agent gab es jedoch vor allem rechtliche und real-
politische Hürden wie beispielsweise der in Österreich
übliche und rechtlich erforderliche Einvernehmensher-
stellungsprozess mit dem Bundesministerium für Finan-
zen im Rahmen des Haushaltsrechts. Die Evalua tor*in -
nen äußerten sich diesbezüglich dazu, dass die Reduzie-
rung dieser Komplexitäten „aufgrund der Rahmenbedin-
gungen (Regelungen der Europäischen Kommission, wir-
kungsorientierte Haushaltsführung, generelle Ausdiffe-
renzierung der Wirtschafts- und Innovationspolitik etc.)
kaum zu erreichen ist, würde die beschriebene Umstel-
lung des Systems zumindest die Programmvielfalt deut-
lich reduzieren, zu Gunsten eines verbesserten The-
menmanagements.“ Dennoch war eine Option darge-
legt, welche, sollten die Vorgaben zur inhaltlichen Kom-
plexität in diesem Sinne anpassbar sein, fortan nicht
mehr undenkbar war.
Nach Vorliegen des Endberichts musste das Ergebnis der
Evaluierung die FTI-Landschaft Österreichs durchdrin-
gen. Dies geschah auf vielfältige Art: So wurde eine
fachspezifische Präsentation der Ergebnisse bei den Alp-
bacher Technologiegesprächen 2017 im Rahmen eines
Arbeitskreises durchgeführt20, über das Journal der
Plattform fteval21 reflexiv der Prozess der Evaluierung
und deren Ergebnisse bearbeitet sowie die Ergebnisse in
den damals laufenden OECD-Reviewprozess einge-
speist. Dies, und Diskussionen zwischen Ministerien
und Agenturen führten in der Folge dazu, dass im Jahr
2018 in den betroffenen Ministerien jeweils Governan-
ce-Prozesse gestartet wurden. Dies manifestierte sich
durch die Einrichtung mehrerer Arbeitsgruppen, unter
anderem zu den Themen Förderinstrumente, rechtliche
Grundlagen und finanzielle Gebarung von Förderung.
Die gezielte Bearbeitung entlang der in der Evaluierung
entwickelten Szenarien führte zur Einrichtung von Dis-
kussionsformaten und Entwicklungsplänen welche auch
wechselseitig, ministeriumsübergreifend und mit den
betroffenen Agenturen koordiniert und auf ihre Imple-
mentierung geprüft wurden. 

5. Conclusio
Die institutionelle Evaluierung von AWS und FFG kann
als weiterer (wichtiger) Schritt in Richtung einer mehr-

16 Bührer et al. (2017), S. 127.
17 Bührer et al. (2017), S. 131f.
18 Ebenda, S. 132.
19 Ebenda, S. 135.
20 Alpbacher Technologiegespräche 2017, Arbeitskreis 2 „Forschungs- und

Innovationsförderung in Österreich. Governance zwischen Steuerung und
Autonomie.“ https://www.alpbach.org/de/session/tec17-breakout-sessio
n-02-forschungs-und-innovationsforderung-in-osterreich-governance-
zwischen-steuerung-und-autonomie-08-25-01-00/ 

21 Siehe fteval Journal for Research and Technology Policy Evaluation
(2018), Issue 46.
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jährigen Budgetierung (im Sinne eines Globalbudgets für
Förderagenturen) und somit gesamtheitlichen Betrach-
tung von FTI nach der 2009 erfolgten Systemevaluierung
angesehen werden. Ein weiterer Schritt auf diesem Weg
stellt dabei auch die OECD Review 2019 dar, welche
Österreich einerseits hohes Potenzial bescheinigt, aber in
seinen Empfehlungen auch die hauptsächlichen Empfeh-
lungen aus der Evaluierung aufnahm: „Develop the go-
vernance and operational framework of major funding
agencies, notably FFG and aws, by strengthening their
operational autonomy while building strategic steering
capacities in the Ministries in charge. Use such a frame-
work to enable better management of the programme
portfolios handled by the agencies.”22

Diese Evaluierung stellt ein weiteres Beispiel dar, dass
nur durch große und gezielte Evaluierungen die Basis für
weitläufige strukturelle Änderungen in einem sachpoliti-
schen Thema wie FTI gelegt werden kann. In diesem Fall
konnte, auch basierend auf vorangegangenen Analysen
wie der Systemevaluierung 2009, durch das Aufzeigen
der Prozesse zwischen Eigentümerressorts und Agentu-
ren sowie der Möglichkeiten und Potenziale einer „er-
gebnisorientierten Steuerung auf Abstand" ein Gover-
nanceprozess bei den Ministerien angestoßen werden,
der Grundsteine zur Entwicklung des Forschungsfinan-
zierungsgesetzes (FoFinaG) mit größerer Unabhängigkeit
der Agenturen und einem Dreijahresbudget gelegt hat,
das auch tatsächlich im Jahr 2020 in Kraft trat. 
Dabei sind die mittelbaren Effekte der Förderungsagen-
turen nicht zu vernachlässigen: Neben der dreijährigen
Finanzierung als Stabilitätsfaktor für die unmittelbar be-
troffenen Institutionen ergibt sich auch eine potenziell
positive Betroffenheit des FTI-Systems insgesamt. Durch
den umfassenden Charakter des Förderangebots der bei-
den Agenturen im Sinne zahlreicher Förderinstrumente,
der breiten Zielgruppe (F&E-durchführende und inve-
stierende Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtun-
gen, in FTI aktive Personen) und der stetig wachsenden
Fördermittel im Bereich der angewandten und marktna-
hen FTI ist ein umfangreicher Effekt erwartbar.
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1. Einleitung

Spätestens seit den 1990er Jahren hat in zahlreichen
(west-)europäischen Ländern eine Neuorientierung im
Verhältnis von Staat und Wissenschaft stattgefunden, die
sich unter dem Schlagwort New Public Management
(NPM) zusammenfassen lässt. Im Kern bedeutet dies,
dass der Staat seine (operative) Kontrolle über öffentliche
Forschungseinrichtungen reduziert und ihnen mehr Au-
tonomie in ihren Entscheidungen einräumt, im Gegenzug
aber Leistungssteigerungen erwartet (Ferlie et al 1996).
Im Zuge dieser Veränderungen in der Steuerung zwi-
schen wissenschaftlichen Einrichtungen und dem Staat
wurden verschiedene Mechanismen eingeführt, wie Glo-
balbudgetierung, leistungsorientierte Mittelvergabe und
Zielvereinbarungen. Die Einführung des New Public Ma-
nagements führte auch zu einer zunehmenden Bedeu-
tung von Wettbewerb und leistungsorientierter Finanzie-
rung, entweder als Teil der institutionellen Finanzierung
oder durch eine wachsende Bedeutung von Drittmitteln
(Hicks 2012; Geuna 2001; Jongbloed/Vossensteyn 2001;
Jongbloed/Lepori 2015). Auch die institutionelle Förde-
rung beruht (zunehmend) auf Leistungskriterien oder ist
zumindest von verschiedenen Kriterien abhängig, die
den strategischen Zielen der Organisation dienen.
Zwischen 1970 und Mitte 2000 ist der Anteil der Pro-
jektfinanzierung an den gesamten öffentlichen For-
schungsmitteln stetig gestiegen (Lepori/Jongbloed
2018; Lepori et al. 2007; Larrue et al. 2018). Allerdings
gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern,
was die Gesamtbedeutung und den Anteil der leistungs-
orientierten Finanzierung angeht (Jongbloed/Leopori
2015). Der Anteil der Projektförderung variiert je nach
Land sehr stark und kann von 5% bis 92% reichen; die
Mehrheit der europäischen Länder scheint sich in den
letzten Jahren zwischen 25% und 50% der Projektförde-
rung eingependelt zu haben (OECD 2018; Jonkers/Za -

cha rewicz 2016). Deutschland liegt mit einem Anteil an
der Projektförderung von ca. 36%-38% im Mittelfeld.
Im Vergleich dazu liegt Österreich bei ca. 25% und Ir-
land, der Spitzenreiter in der Projektförderung in Euro-
pa, weist einen Projektförderanteil von 68% auf. Insbe-
sondere Norwegen nimmt eine Sonderstellung ein, da es
seine gesamte öffentliche Forschungsförderung auf die
Erreichung nationaler strategischer Ziele ausgerichtet
hat, d.h. auch der Großteil der institutionellen Förde-
rung ist leistungsorientiert. Seit Mitte 2000 nimmt der
Anteil der projektgebundenen Forschungsförderung je-
doch nicht mehr zu (Larrue et al. 2018).
Bei der Projektfinanzierung, die oft auch als wettbe-
werbsorientierte Finanzierung bezeichnet wird, war
schon immer klar, dass bestimmte Ziele damit verbun-
den sind. Während diese Ziele in der Vergangenheit vor
allem mit der Förderung wissenschaftlicher Exzellenz,
der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses
oder der Stärkung des Forschungssystems verbunden
waren, ist in den vergangenen Jahren eine Auffächerung
der Ziele zu beobachten. Wie eine Befragung von 75
wettbewerblichen Förderprogrammen im Jahr 2018
zeigte, sollen Forschungsprogramme zunehmend Ergeb-
nisse liefern, die über das Forschungssystem hinausge-
hen und auch für nichtwissenschaftliche Akteure einen
Nutzen generieren. Etwa ein Drittel der untersuchten
Förderprogramme geben als Ziele „Antworten auf ge-
sellschaftliche Herausforderungen“ und/oder „wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit“ an (OECD 2018).
Vor diesem Hintergrund stellen wir im Folgenden dar,
welche Kernmerkmale die Finanzierung der öffentlichen
Forschungseinrichtungen in Deutschland aufweist und
welche Rolle hierbei der Pakt für Forschung und Innova-
tion spielt, der die institutionelle Finanzierung an die Er-
reichung verschiedener, wissenschaftspolitisch er-
wünschter Ziele knüpft, gleichwohl den Einrichtungen
aber hinreichende Freiheiten lässt, wie sie diese Ziele je-
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weils vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Missionen
operationalisieren und welche Wege zur Zielerreichung
sie einschlagen. Aus Vergleichsgründen und zur Berück-
sichtigung von wesentlichen Teilen der gesamten öffent-
lichen Wissenschaft in Deutschland werden die Finan-
zierungsstrukturen und -daten von Forschung und Ent-
wicklung an Hochschulen an verschiedenen Stellen be-
richtet und erläutert. Der Beitrag ist wie folgt gegliedert:
Im folgenden Kapitel stellen wir das System der außer -
uni versitären Forschung und ihrer Finanzierung dar. In
Kapitel drei beschreiben wir die vier großen außer -
universitä ren Forschungseinrichtungen und ihre Missio-
nen näher und gehen in Kapitel 4 auf die Zielsetzungen
und wesentlichen Merkmale des vor ca. 15 Jahren eta-
blierten Pakts für Forschung und Innovation ein. Das Ka-
pitel endet mit einigen zusammenfassenden Schlussfol-
gerungen.

2. Das System der außeruniversitären 
Forschungsorganisationen in Deutschland

2.1 Strukturen der deutschen Forschungslandschaft
Das deutsche Wissenschaftssystem lässt sich entlang der
Aufgaben (Missionen) der verschiedenen Akteure diffe-
renzieren. Dabei lässt sich grundsätzlich differenzieren
zwischen verschiedenen Arten von Hochschulen1 und
der außeruniversitären Forschung (AUF). Die mehr als
100 deutschen Universitäten sind überwiegend von den
jeweiligen Bundesländern finanzierte öffentliche Einrich-
tungen, die neben Lehre und Forschung auch den Wis-
sens- und Technologietransfer als Aufgabe haben. Die
bundesweit mehr als 20 technischen Universitäten ha -
ben dabei einen Fokus auf technisch-naturwissenschaft-
liche Disziplinen. Einen qualitativen Unterschied in der
Ausbildung gibt es in Deutschland traditionell weniger,
am ehesten unterscheiden sich die Universitäten in ihrer
Intensität und Spezialisierung der Forschung. Private
Hochschulen spielen in Deutschland eine untergeordne-
te Rolle und sind meist auf die Qualifizierung und weni-
ger auf die Forschung ausgerichtet. Die Hochschulen der
angewandten Wissenschaften (HAW, ehemals Fach-

hochschulen) sind in den 1970er Jahren aus den Inge -
nieurschulen hervorgegangen und haben insbesondere
die fachliche Qualifikation ihrer Studierenden zum Ziel.
Auch sie sind meist durch die jeweiligen Bundesländer
finanzierte Organisationen des öffentlichen Rechts.
In diesem Beitrag soll es in erster Linie um die außeruni-
versitären Forschungsorganisationen und deren gemein-
same Finanzierung von Bund und Ländern gehen, die in
der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) koor-
diniert wird. Die großen öffentlichen Forschungseinrich-
tungen werden entweder überwiegend (90:10) von der
Bundesregierung in Berlin – im Fall der Fraunhofer-Ge-
sellschaft und der Helmholtz Gemeinschaft – oder teil-
weise vom Bund und den Ländern (50:50) finanziert –
wie im Fall der Leibniz-Gemeinschaft und der Max-
Planck-Gesellschaft (siehe Abbildung 1).
Die öffentliche Förderung von Wissenschaft und For-
schung ist entlang von Projekt- und institutioneller För-
derung ausgerichtet (siehe Abbildung 2). Der größte Teil
der öffentlichen Forschungsförderung wird als institutio-
nelle Förderung vom Bund und den Ländern in die
Selbstverwaltung der Wissenschaft vergeben. Eine nicht
unerhebliche Menge wird aber auch über die Projektför-
derung vergeben. Ziel der insbesondere in verschiede-
nen Programmen des Bundes und unter der Hightech-
Strategie als Koordinationsinstrument vergebenen Pro-
jektförderung ist es, die Forschung im öffentlichen For-
schungssektor, aber auch in Unternehmen zu steuern
und thematisch auf wissenschafts- und innovationspoli-
tische Ziele auszurichten. Daneben werden Fördermittel
auch im Rahmen von Landesprogrammen vergeben zur
gezielten Erweiterung regionaler Kompetenzen, die vom
Bund nicht oder weniger intensiv adressiert werden.

Abb. 1: Institutionelle Mittel in der gemeinsamen Förderung von Forschung und Wissenschaft durch Bund und Län-
dern nach Einrichtungen, 2019

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung und auf Basis von BMBF (2020b), S. 261

1 Das statistische Bundesamt unterscheidet zwischen Universitäten, Pä -
dagogischen Hochschulen, Theologischen Hochschulen, Kunsthochschu-
len, Fachhochschulen (ohne Verwaltungsfachhochschulen) und Verwal-
tungsfachhochschulen (https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/hochschulen-
hochschularten.html). Zu den Universitäten zählen wiederum die Techni-
schen Universitäten und andere gleichrangige wissenschaftliche Hoch-
schulen (außer Pädagogischen und Theologischen Hochschulen) (Quelle:
Statistisches Bundesamt 2009, Fachserie 11, Reihe 4.4).
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Dabei werden Landes- ebenso wie teilweise auch EFRE-
Mittel der EU für landesspezifische (wissenschafts- und
innovations-)politische Ziele eingesetzt.

Eine differenzierte Darstellung der Finanzierung der öf-
fentlichen Einrichtungen spiegelt die unterschiedlichen
Strukturen und Missionen wider. Neben der Dimension
„Forschungsorientierung“, d.h. einer Unterscheidung
zwischen Grundlagen- und anwendungsorientierter For-
schung, kann die Finanzierung der außeruniversitären
Forschungsorganisationen und Hochschulen auch nach
der Finanzierungsquelle unterschieden werden (siehe
Abbildung 3). Von den gut 100 Mrd. € Aufwendungen
für Forschung und Entwicklung (FuE) des Jahres 2018
wurden etwa zwei Drittel privat und ein Drittel öffent-
lich finanziert. In der Durchführung von FuE steht die
Wirtschaft mit mehr als 72 Mrd. € und einem deutlichen
Anteil privater Finanzierung an der Spitze, gefolgt von
den Hochschulen, die in Summe etwa 17 Mrd. € für For-
schung und Entwicklung aufwenden und dabei zum
deutlich überwiegenden Teil öffentlich finanziert sind –
sowohl aus institutionellen Mitteln wie auch aus öffent-
lichen Drittmitteln. Die Max-Planck-Gesellschaft und
die Leibniz Gemeinschaft werden nahezu ausschließlich
aus öffentlichen Mitteln finanziert, die zum überwiegen-
den Teil aus der institutionellen Förderung stammen.
Die Helmholtz Gemeinschaft wird zwar mehrheitlich
ebenfalls aus öffentlichen Mitteln finanziert, hat aber
etwas höhere Anteile an privater Finanzierung. Die
Fraunhofer Gesellschaft hat mit etwa einem Drittel pri-
vaten Mitteln den höchsten Anteil unter den öffentli-
chen Forschungsorganisationen. Lediglich die in der Ab-
bildung nicht dargestellten Forschungsgemeinschaften
AiF (Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsein-
richtungen) und die Zuse-Gemeinschaft, ein Zusammen-
schluss gemeinnütziger, privatwirtschaftlich organisierter

Forschungseinrichtungen, haben noch höhere Anteile
privater Forschungsmittel an ihren Gesamtbudgets zu
vermelden.

Wie oben bereits ausgeführt, erfolgt die Finanzierung
der öffentlichen Forschungseinrichtungen unabhängig
von der Finanzierungsquelle in dem Sinne leistungsori-
entiert, als auch bei der institutionellen Finanzierung
bestimmte Erwartungen an die Aufgabenerfüllung mit
der Mittelallokation verbunden sind. Die Freiheit der
Wissenschaft ist in Deutschland im Grundgesetz in Arti-
kel 5 verankert und bedeutet neben einer Freiheit der
Ergebnisse, die ausschließlich wissenschaftlichen Kriteri-
en verpflichtet sind, auch eine Freiheit der Wahl der For-
schungsthemen sowie eine Selbstverwaltung der Wis-
senschaft. Dabei sind Globalhaushalte, die kameralis -
tisch verwaltet wurden, insbesondere in den Hochschu-
len in den 2000er Jahren im Rahmen einer Stärkung
ihrer Autonomie einer vermehrt leistungsorientierten
Verteilung der Mittel innerhalb des Wissenschaftssys -
tems gewichen. Im Rahmen des New Public Manage-
ment sind Kenngrößen und Leistungsindikatoren von
den Organisationen selbst stärker in den Mittelpunkt
gerückt worden (Jansen et al 2007; Schmoch/Schubert
2010). Auch die institutionelle Finanzierung der außer -
universitären Forschung ist spätestens seit Einführung
des Pakts für Forschung und Innovation stärker an die
Erreichung konkreter Ziele ausgerichtet worden.

2.2 Die Veränderung der Finanzierungsstrukturen in der
Wissenschaft
Neben einer Verknüpfung der institutionellen Finanzie-
rung mit bestimmten Zielerwartungen lässt sich ein wei-
terer internationaler Trend auch für Deutschland beob-
achten, nämlich die Tendenz, Ressourcen weg von der
institutionellen Finanzierung hin zu wettbewerbsbasier-
ten Finanzierungsquellen zu verlagern und die auf eine
bewusste staatliche Verlagerung von Ressourcen zurück-
zuführen ist. Wie Abbildung 4 im Fall der FuE-Ausgaben

Abb. 2: Finanzierung* der Universitäten und der außeru-
niversitären Forschungsorganisationen

Die außeruniversitären Forschungsorganisationen sind bei der DFG nicht voll
antragsberechtigt, sondern können lediglich über Kooperationen mit Hoch-
schulen an Programmen partizipieren. Die Leibniz-Gemeinschaft und die
Max-Planck-Gesellschaft sind hingegen antragsberechtigt, da die Organisa-
tionen direkt Mittel an die DFG abführen.
Quelle: eigene Darstellung.

Abb. 3: Die deutsche Forschungslandschaft nach Finan-
zierungs- und Forschungstypen, 2018

Quelle: BMBF (2020a); eigene Darstellung.
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der Hochschulen zeigt, sind die Anteile der Drittmittel
nach dem Jahr 2006, der Einführung der Hightech-Stra-
tegie, bis zum Zeitraum 2013-2015 angestiegen. Seit-
dem sind die Anteile wieder etwas zurückgegangen und
haben sich in den letzten Jahren auf einem Niveau von
etwa 45% stabilisiert. Differenziert man die Drittmittel-
einnahmen nach der Quelle der Mittel, so zeigt sich,
dass beispielsweise der Anteil der DFG-Mittel an allen
Drittmitteln der Hochschulen zwischen 2006 und 2009
von 28,8% auf 34,8% stieg, um anschließend auf ein Ni-
veau von 30,3% im Jahr 2020 zu sinken.2 Eine stetige
Zunahme kann hingegen für die von der Bundesregie-
rung (insbesondere dem Ministerium für Bildung und
Forschung) bereitgestellten Drittmittel beobachtet wer-
den. Hier erhöhte sich der Anteil von 19,5% im Jahr
2006 auf 30,4% im Jahr 2020. Die Anteile der gewerbli-
chen Wirtschaft sind im gleichen Zeitraum 2006-2020
von 26,2% auf 16,8% gesunken.
Für die vier AUF belegt Abbildung 4 unterschiedliche
Trends und Niveaus. Für die Max-Planck-Gesellschaft
lässt sich, von kleineren Schwankungen abgesehen, über
den kompletten Zeitraum eine konstante Drittmittel-
quote von etwa 20% ausmachen. Für die Fraunhofer Ge-
sellschaft, die das höchste Niveau an Drittmittel unter
den betrachteten Organisationen aufweist, hatte sich
ein Anstieg auf bisweilen über 70% des Gesamtbudgets
ergeben, was deutlich über dem im Fraunhofer-Modell
vorgesehenen Anteil von etwa zwei Dritteln lag. Die
Leibniz-Gemeinschaft hatte nach einem Anstieg der An-
teile bis etwa zum Jahr 2009 anschließend bis zum Jahr
2015 einen rückläufigen Trend auf ca. 30% zu verzeich-
nen, um bis zum Jahr 2020 einen stetigen Aufwärtstrend
bis auf ein Niveau von 40% zu vermelden. Die Helm-
holtz-Gemeinschaft erreichte zwischen 2006 und etwa
2012 Drittmittelquoten von knapp 40%. Die Anteile
gingen dann zurück und haben sich zuletzt, von einzel-
nen Abweichungen abgesehen, auf einem Niveau von
ca. 30% eingependelt.

Bezogen auf die institutionellen Mittel, die Bund und
Länder für die vier außeruniversitären Forschungsorgani-
sationen breitstellen, ist mit 3% seit 2010 (vorher 5%)
im Pakt für Forschung und Innovation ein garantierter
Aufwuchs festgeschrieben. Tatsächlich sind die institu-
tionellen Mittel aller vier Organisationen in den Jahren
zwischen 2005 (vor dem Pakt) und 2020 (am Ende der
dritten Paktphase) jahresdurchschnittlich deutlich stär-
ker gewachsen. Die Grundfinanzierung der Helmholtz-
Gemeinschaft ist in dem Zeitraum um durchschnittlich
5,6% angestiegen, die der Fraunhofer-Gesellschaft um
4,9%, die der Max-Planck-Gesellschaft um 4,1% und die
der Leibniz-Gemeinschaft um 3,7%. Die absoluten
Werte und die jährlichen Veränderungen gegenüber
dem jeweiligen Vorjahr in der Periode 2005 bis 2020
sind in Abbildung 5 dargestellt.
Leider sind in den verfügbaren Statistiken nur die Mittel
für die institutionelle Förderung insgesamt wiedergege-
ben und der Anteil der dem Pakt zugrunde gelegten
Mittel nicht separat dargestellt. Die über den Pakt für
Forschung und Innovation bereitgestellten Mittel sind
laut Aussage eines Vertreters einer der außeruniver-
sitären Einrichtungen in jedem Jahr aber um exakt den
vereinbarten Wert angestiegen. Die Abweichungen in
der hier verwendeten Statistik vom vereinbarten Wachs-
tum von 3% (bzw. 5% in der ersten Pakt-Phase) lassen
sich bei allen vier Organisationen über verschiedene
Faktoren erklären. So ist der Ausschlag im Jahr 2009 bei
der Fraunhofer-Gesellschaft unter anderem durch die In-
tegration der FGAN (Forschungsgesellschaft für Ange-
wandte Naturwissenschaften) zu erklären. Die weiteren
Abweichungen in den einzelnen Jahren kommen durch
weitere Sondertatbestände wie beispielsweise zusätzli-
che Aufgaben bei der Entwicklung neuer Themen wie
Wasserstoff oder Batterien zustande.
Der Aufwuchs der gesamten institutionellen Mittel ging
bei der Fraunhofer-Gesellschaft mit einem erhöhten
Wachstum der Beschäftigtenzahlen einher, so dass die
Mittel pro Kopf im Zeitraum 2005 bis 2017 gesunken
waren. Erst im Jahr 2018 ist durch eine Kompensation
der Abweichung vom Fraunhofer-Modell, das etwa 1/3
des Gesamtbudgets als institutionelle Mittel vorsieht,
das pro-Kopf-Niveau aus dem Jahr 2008 wieder erreicht
worden. Bei der Helmholtz-Gemeinschaft ist der Auf-
wuchs der institutionellen Mittel nicht mit einem ent-
sprechenden Personalwachstum einhergegangen, so
dass die Mittel pro Kopf im Zeitverlauf real von ca.
71.000 Euro auf ca. 85.000 Euro (zu Preisen von 2005)
angestiegen sind. Bei der Max-Planck-Gesellschaft lässt
sich ebenfalls ein steigender pro-Kopf-Trend in den Jah-
ren 2010-2015 feststellen. In dieser Zeit ist die MPG
personell so gut wie gar nicht gewachsen. Erst nach dem
Jahr 2015, als dann auch wieder ein Personalwachstum
eingesetzt hat, ist eine Reduktion der pro-Kopf-Mittel
feststellbar und erreichte zuletzt in etwa das Niveau von
2010. Im Fall der Leibniz-Gemeinschaft ist über den ge-
samten Beobachtungszeitraum ein nahezu konstanter
Wert der institutionellen Mittel pro Kopf in den Daten
ablesbar. Dies bedeutet, dass die WGL in etwa personell

2 Eigene Berechnungen auf Basis von Statistisches Bundesamt, Fachserie 11,
Reihe 4.5, Tabelle 1.7.1, verschiedene Jahrgänge.

Abb. 4: Anteile von Drittmitteln an den Gesamtausga-
ben der deutschen Hochschulen und der außer -
universitären Forschungsorganisationen

* Für die AUF sind die jährlichen Gesamtausgaben zugrunde gelegt, für die
Hochschulen jedoch lediglich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung.
Dem liegt die vereinfachte Annahme zugrunde, dass bei den AUF alle Akti-
vität FuE umfasst (für Fraunhofer und Max-Planck trifft dies zu und für Helm-
holtz nahezu vollständig; bei Leibniz liegt der Anteil von FuE bei 83-87% im
Vergleich der Jahre 2005-2018).
Quellen: Datenportal BMBF, Tabellen 1.2.2 und 1.6.1; Quelle: Statistisches
Bundesamt: Fachserie 14, Reihe 3.6, Tabelle 4.1; verschiedenen Jahrgänge
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ähnlich wie die reale Steigerung der institutionellen Mit-
tel gewachsen ist.
Die institutionellen Mittel, inklusive der über den Pakt
für Forschung und Innovation adressierten Anteile, wer-
den den Forschungsorganisationen nach den jeweiligen
Budgetgesprächen für das Haushaltsjahr zum Abruf zur
Verfügung gestellt. Die Organisationen rufen dann, im
Rahmen des jeweiligen Budgets und der tatsächlich an-
gefallenen Bedarfe die Mittel in engen Intervallen ab.
Bleibt vom Budget des Vorjahres etwas übrig, dann wird
von den Organisationen ein Antrag auf Selbstbewirt-
schaftung der Mittel gestellt. Im neuen Jahr werden
zunächst die gebildeten Selbstbewirtschaftungsmittel
abgerufen, ehe die neuen Mittel für das laufende Jahr
abgerufen werden. Auch nicht abgerufene bzw. in die
Selbstbewirtschaftung überführte Mittel lassen die
tatsächlichen institutionellen Mittel pro Forschungsor-
ganisation in der Statistik von Jahr zu Jahr also variieren.
Die oben beschriebene Freiheit der Wissenschaft nach
Artikel5 GG beinhaltet auch die eigenverantwortliche
Bewirtschaftung der Mittel und damit eine thematische
Unabhängigkeit. Dies bedeutet aber nicht, dass Politik
nicht steuernd eingreifen kann und will. Mit dem Pakt
für Forschung und Innovation ist aber erstmals die ga-
rantierte Steigerung der institutionellen Mittel an allge-
meine wissenschaftspolitische Ziele geknüpft – nicht je-
doch an disziplinäre/inhaltliche Ziele und Vorgaben. Der

Pakt für Forschung und Innovation stellt damit eine be-
sondere Form der institutionellen Förderung dar.

3. Aufgaben und Missionen der AUF
Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in
Deutschland sind vielfältig und verfolgen seit ihrer Grün-
dung eine je spezifische Mission. Auf der Seite der
Grundlagenforschung sind die Max-Planck-Gesellschaft
(MPG) und die derzeit 18 Institute der Helmholtz-Ge-
meinschaft (HGF) anzusiedeln, wobei die HGF von jeher
eine starke Orientierung ihrer Forschung an den großen
Herausforderungen aufweist und damit auch Forschung
an der Schnittstelle zur Anwendung durchführt. Die
MPG verfügt über ein breites Technologieprofil und eine
Reihe von Forschungsfeldern, die von Physik, Chemie
oder Biotechnologie bis hin zu Sozialwissenschaften und
Demographie reichen. Die HGF befasst sich hauptsäch-
lich mit Großforschung wie Energie, Medizin oder Biolo-
gie. Sie erhebt den Anspruch, dass ihre Forschung der
Gesellschaft dienen und Lösungen für die zentralen Fra-
gen unserer Zeit liefern soll. Die Fraunhofer-Gesellschaft
hingegen ist die größte anwendungsorientierte For-
schungsorganisation in Europa – sowohl in Bezug auf das
Budget als auch die Anzahl der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler. Die Mitglieder der Leibniz-Ge-
meinschaft, die 1990 gegründet und aus den in den
1970er Jahren entstandenen Instituten der „Blauen
Liste“ hervorgegangen ist, erfüllen unterschiedliche Auf-
gaben, die von langfristiger Forschung bis hin zu Dienst-
leistungen für andere Forschungseinrichtungen reichen.
Zu ihren Mitgliedern zählen nicht nur Forschungsein-
richtungen, sondern auch Bibliotheken und Museen.
Von den gesamten Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung (Durchführungsperspektive) in Deutschland in
Höhe von ca. 106 Mrd. Euro, wurden im Jahr 2020 ca.
19,3 Mrd. Euro von den Hochschulen und 15,6 Mrd.
Euro von staatlichen Forschungseinrichtungen veraus-
gabt.3 Knapp 12 Mrd. Euro – was einem Anteil an allen
Ausgaben für Forschung und Entwicklung von 11,3%
entspricht, sowie einem Anteil an den öffentlichen Aus-
gaben für FuE von 34,4% – entfielen auf die vier außer -
universitären Forschungsorganisationen. Die Helmholtz

Abb. 5: Entwicklung der institutionellen Förderung der vier außeruniversitären Forschungsorganisationen durch Bund
und Länder (links) sowie deren Veränderung gegenüber dem Vorjahr (rechts)

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Datenportal BMBF, Tabelle 1.2.2

Abb. 6: Entwicklung der institutionellen Mittel der vier
außeruniversitären Forschungsorganisationen pro
Mitarbeitende in konstanten Preisen

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis von Statistisches Bundesamt: Fachse-
rie 14, Reihe 3.6, Tabelle 5.1; verschiedenen Jahrgänge; OECD.Stat (https://
stats.oecd.org/); Datenportal BMBF, Tabelle 1.2.2.

3 Eigene Berechnungen auf Basis von OECD - MSTI.
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Gemeinschaft wies in 2020 ein Budget von 4,9 Mrd.
Euro auf, die Max-Planck-Gesellschaft von ca. 2,2 Mrd.
Euro, die Fraunhofer-Gesellschaft von 2,8 Mrd. Euro und
die Leibniz-Gemeinschaft von 2 Mrd. Euro.4
Organisatorisch unterscheiden sich die großen vier Ein-
richtungen im Wesentlichen darin, dass die beiden Ge-
sellschaften (Fraunhofer, Max Planck) aus rechtlich un-
selbständigen Instituten bestehen, die zwar große wis-
senschaftliche/strategische Freiheiten genießen, jedoch
letzten Endes von einer zentralen Administration ver-
waltet werden. Demgegenüber sind die beiden Gemein-
schaften – Leibniz und Helmholtz – ein Zusammen-
schluss von rechtlich selbständigen Einrichtungen, die
jeweils durch eine Geschäftsstelle koordiniert werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die öffentliche
Forschungslandschaft in Deutschland sehr differenziert
und entlang einer Aufgabenteilung der außeruniver-
sitären Forschungsorganisationen aufgestellt ist. Die Fi-
nanzierungsstrukturen sind dabei spezifisch auf die Mis-
sionen der vier großen Forschungsorganisationen abge-
stimmt. Dies bedeutet, dass Anteile von institutionellen
und programmbasierten Mitteln sowie Drittmitteln ins-
gesamt zwischen den Organisationen variieren, aber
auch die Anteile von öffentlichen und privaten Mitteln
sehr unterschiedlich sind (siehe auch Abbildung 1 weiter
oben in diesem Beitrag).
Im Rahmen des Pakts für Forschung und Innovation, der
im folgenden Kapitel näher beschrieben wird, finden
diese Unterschiede zwischen den Organisationen zwar
formal keinen direkten Niederschlag, wenn bei allen
Pakt-Partnern eine identische jährliche Steigerung der
institutionellen Mittel garantiert wird. Allerdings wird
durch individuelle Paktvereinbarungen und den daraus
abgeleiteten, spezifischen Schwerpunktsetzungen bei
den einzelnen Zielen den unterschiedlichen Missionen
der Organisationen Rechnung getragen. Alle Paktpartner
haben sich auf die grundlegenden Ziele des Pakts ver-
pflichtet, unabhängig von ihrer Mission. Allerdings vari-
ieren für die Paktpartner die konkreten Ziele unterhalb
der grundlegenden Ziele durchaus. Es wurden also den
jeweiligen Missionen angepasste Zielvereinbarungen
und Instrumente zu deren Erreichung zwischen Bund
und Ländern auf der einen Seite und den einzelnen Pakt-
Partnern vereinbart. Darüber hinaus berichten die ein-
zelnen Organisationen im jährlich erscheinenden Moni-
toring-Bericht ihre Fortschritte bei der Umsetzung der
Instrumente und der Erreichung der Ziele individuell
und entsprechend ihrer jeweiligen Schwerpunkte bzw.
Aufgaben im außeruniversitären Wissenschaftssystem.

4. Der Pakt für Forschung und Innovation
Der Pakt für Forschung und Innovation (PFI) ist eine
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern einerseits
und fünf5 Wissenschafts- und Forschungsorganisationen
andererseits. Eingeführt wurde der PFI erstmals gemein-
sam mit der ersten Hightech-Strategie mit Wirkung für
die Periode 2006-2010 (Phase I). In dieser ersten Phase
erhielten die Paktpartner eine Zusage zur Erhöhung ihrer
institutionellen Mittel in Höhe von 5% pro Jahr und ver-
pflichteten sich auf gemeinsame wissenschaftspolitische
Ziele, deren Erreichung sie in jährlichen Monitoring-Be-

richten der Bundesregierung und der Öffentlichkeit ge-
genüber darlegen. In zwei weiteren Phasen (Phase II:
2011-2015; Phase III: 2016-2020) und zuletzt für eine
Zehnjahresperiode (Phase IV) bis 2030 wurde der Pakt
verlängert bzw. neu vereinbart. Die jährlichen Budget-
steigerungen wurden für die zweite bis vierte Periode
mit 3% festgelegt, „vorbehaltlich der jährlichen Haus-
haltsverhandlungen mit den Einrichtungen und vorbe-
haltlich der Mittelbereitstellung durch die gesetzgeben-
den Körperschaften“ (siehe Pakt, Seite 3).6
    „Mit dem PFI unterstützen Bund und Länder auf Basis

klarer Rahmenbedingungen und Ziele die Eigenver-
antwortung der Wissenschaft.“ Quelle: BuFi 2020,
Hauptband, S. 271.

Übergeordnetes Ziel des Pakts für Forschung und Innova-
tion (PFI) ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
deutschen Forschungssystems. Dies soll dadurch erreicht
werden, dass ihnen finanzielle Stabilität und finanzielle
Entwicklungsperspektiven geboten werden. Die GWK
bietet finanzielle Planungssicherheit und sagt zu, die
jährlichen Finanzzuweisungen um derzeit 3% zu erhöhen
– für den aktuellen Zeitraum 2021-2030 bedeutet dies
zusätzlich etwa 17 Mrd. €, d.h. durchschnittlich ca. 1,7
Mrd. pro Jahr.7 Darüber hinaus garantiert die Regierung
eine ausreichende Autonomie und Flexibilität in den Be-
reichen Budgetierung, Personal und Bau, öffentliches Be-
schaffungswesen und Beteiligungsrechte. Im Gegenzug
verpflichtet der Pakt die Forschungsorganisationen zu
mehreren ausgehandelten Zielen, die von allgemeiner
und bereichsübergreifender Relevanz sind. Die konkrete
Planung und Umsetzung dieser Ziele liegt in der Verant-
wortung der Organisationen selbst und ist durch einen
jährlichen Monitoringbericht zu dokumentieren.
    „Die Wissenschaftsorganisationen werden ein wissen-

schaftsadäquates Controlling durchführen und der
GWK regelmäßig die Erreichung der Ziele nachvoll-
ziehbar und anhand aussagekräftiger Indikatoren dar-
legen. Bund und Länder werden die Fortschritte der
Organisationen anhand der in den Zielvereinbarun-
gen gesetzten Zielmarken und internationaler Bench-
marks bewerten und in einem Monitoring-Bericht zu-
sammenfassen. Der Monitoring-Bericht wird in der
GWK verabschiedet und dem Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages vorgelegt.“

    (BMBF 2020a, S. 272).
Die Pakt-Partner, d.h. die GWK auf der einen Seite und
die Wissenschaftsorganisationen auf der anderen Seite,
haben sich auf gemeinsame forschungspolitische Ziele
verpflichtet. In der seit 2021 laufenden vierten Phase
sind dies die folgenden fünf grundlegenden forschungs-

4 Eigene Berechnungen auf Basis von OECD - MSTI und Statistisches Bun-
desamt (2022), Fachserie 14, Reihe 3.6., Ausgaben, Einnahmen und Per-
sonal der öffentlichen und öffentlich geförderten Einrichtungen für Wis-
senschaft, Forschung und Entwicklung 2020, Tabelle 1.3; https://www.de
statis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-14.html;
jsessionid=D10E297E4F2705799EBBCB3B299F776F.live711?nn=206136

5 Neben den in den voran gegangenen Kapiteln bereits beschriebenen
„Großen Vier“ AUF ist dies zusätzlich noch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG).

6 https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Papers/PFI-
IV-2021-2030.pdf

7 https://www.gwk-bonn.de/themen/foerderung-von-ausseruniversitaeren-
wissenschaftseinrichtungen/pakt-fuer-forschung-und-innovation/
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politischen Ziele, unterhalb derer es für jede der Organi-
sationen entsprechend ihrer Mission bzw. Schwerpunkt-
setzung konkretere und differenziertere Erwartungen an
die Zielerreichung gibt: 1) Man möchte eine dynamische
Entwicklung sowohl der Forschungsexzellenz in den je-
weiligen Bereichen als auch der Themen fördern. 2) Es
soll der Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft gestärkt
werden. 3) Es soll die Vernetzung zwischen den wissen-
schaftlichen Einrichtungen, den Hochschulen und auch
internationalen Organisationen vertieft werden. 4) Es
gilt, die besten Köpfe zu gewinnen und zu halten. Inner-
halb dieses Ziels bilden Gender-Aspekte durch die ange-
strebte Erhöhung von weiblichen Forschenden auf allen
Hierarchieebenen eine zentrale Rolle. 5) Man möchte
die Infrastrukturen für die Forschung stärken, womit
nicht zuletzt auch der Rolle einzelner Organisationen bei
der Bereitstellung solcher Infrastrukturen Rechnung ge-
tragen wird.
Einige der forschungspolitischen Ziele bestehen bereits
seit mehreren Phasen und bilden eine beständige Basis
(bspw. dynamische Entwicklung und Vernetzung) für die
Weiterentwicklungen der wissenschaftlichen Paktpart-
ner. Andere Ziele wurden erweitert bzw. neu ausgerich-
tet (bspw. Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft in der
aktuellen Phase mit den Transferpfaden und der Berück-
sichtigung der spezifischen Missionen der Organisatio-
nen), während die Stärkung der Infrastrukturen als eigen-
ständiges Ziel in der aktuellen Periode neu hinzukam.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der
Pakt für Forschung und Innovation als Politikinstrument
eine stetige Erhöhung (+3% p.a.) der institutionellen
Förderung für die vier großen Forschungsorganisationen
(und der DFG) mit der Lenkung der Forschungsinstitute
hin zu mehr Kooperation, besserer Forschung und höhe-
rer Wirkung verbindet. Diese Art von Intervention ist in-
sofern einzigartig, da sie die institutionelle Finanzierung
mit allgemeinen politischen Zielen verbindet. Dem kann
ansonsten in der Regel nur durch Programmförderung
begegnet werden – ein zentraler Ansatz staatlicher Wis-
senschafts- und Innovationspolitik, der in der sogenann-
ten Hightech-Strategie gebündelt ist.
Der Pakt ist aus mehreren Gründen ein Leuchtturmpro-
jekt in Deutschland. Erstens durch seine Größe (3%
Wachstumsrate der institutionellen Förderung für jede
der Paktmitglieder, bis Phase II sogar 5% p.a.). Zweitens
durch seine Dauer und Fortführung (seit 2006). Drittens
auf Grund seines Funktionsmechanismus (Verknüpfung
übergeordneter politischer Ziele mit institutioneller För-
derung) und viertens schließlich durch sein komplexes
Akteurs-Setting (gemeinsames Programm von Bund und
Ländern sowie die teils dezentrale Organisation der
außeruniversitären Forschungsorganisationen).

5. Zusammenfassende Schlussfolgerungen
Die Finanzierung der außeruniversitären Forschung in
Deutschland, die im Zentrum dieses Beitrags stand, folgt
einem international beobachtbaren Trend einer zuneh-
menden Orientierung der Mittelvergabe entlang konkre-
ter Zielsetzungen. Dies lässt sich einerseits festmachen an
dem gestiegenen Anteil der Projektfinanzierung im Ver-
gleich zur institutionellen Finanzierung, aber auch der

Verknüpfung der institutionellen Finanzierung mit kon-
kreten Erwartungen an die Erfüllung bestimmter über-
greifender Zielsetzungen, um nicht zu sagen Missionszie-
le. Dies wurde am Beispiel des PFI näher beschrieben.
Vor dem Hintergrund der grundgesetzlich garantierten
Freiheit der Forschung sowie der daraus abgeleiteten
Autonomie nicht nur der AUFs selbst, sondern auch
ihrer Untereinheiten (besonders stark ausgeprägt in den
beiden „Gemeinschaften“ HGF und Leibniz) ist ein
„Durchregieren“ von Seiten staatlicher Behörden in Be -
zug auf die Wissenschaftseinrichtungen schlechterdings
undenkbar. Daher basiert die Funktionsweise des PFI
vielmehr auf folgenden Erfolgsfaktoren: (1) „weak gover-
nance“, die v.a. auf das Operieren mit positiven Anrei-
zen setzt, hier eine verlässliche Zusage zur Steigerung
der jährlichen Budgets; (2) das Engagement der obers -
ten Führungsebene, die in regelmäßigen Treffen Rede
und Antwort zur Zielerreichung steht; (3) ausreichende
finanzielle und personelle Ressourcen, um die Ziele zu
erreichen; (4) die Festlegung realistischer und messbarer
Ziele; (5) Transparenz durch die Veröffentlichung jährli-
cher Monitoringberichte; (6) der Verzicht auf Rankings
zwischen den AUFs – es geht nicht darum, dass bei-
spielsweise die Fraunhofer Gesellschaft „besser“ ist als
die Max-Planck-Gesellschaft, sondern beide haben je-
weils ihre spezifisch aus ihren Missionen abgeleiteten
Ziele zu erfüllen und schließlich (7) die Tatsache, dass
durch die Offenlegung von Daten ein Reputationsverlust
eintreten kann.
Durch diese Mechanismen ist Akzeptanz und „Owners-
hip“ durch die AUFs gewährleistet, die den Verzicht auf
harte Zielmarken mehr als ausgleicht und dem Wesen
von Forschung und den rechtlichen Rahmenbedingun-
gen besser entspricht. Am Beispiel der Gleichstellung
lässt sich auch aufzeigen, dass es hier gerade bei „Aufho-
lern“ wie der Fraunhofer-Gesellschaft in den letzten Jah-
ren zu deutlichen Leistungsverbesserungen gekommen
ist, die von den spezifischen Eigenschaften des PFI be-
fördert wurden: erhebliche zusätzliche Mittel, Möglich-
keit zur Festlegung eigener maßgeschneiderter Maßnah-
men, begleitet von der realen Sorge um Reputationsver-
lust bei Nicht-Erreichen der Ziele.
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Über den Pakt für Forschung und Innovation (PFI) ist,
auch in dieser Zeitschrift, schon Vieles geschrieben wor-
den. In diesem Beitrag soll nun ein Blick darauf gewor-
fen werden, wie die mit dem Pakt verbundenen Ziele in
einer Forschungsorganisation umgesetzt werden, die aus
97 eigenständigen Instituten besteht und spezifischen
Regelungen der gemeinsamen Finanzierung durch Bund
und Länder unterliegt.
Rund um die Beschlussfassung zur Finanzierung des
nunmehr für 10 Jahre geschlossenen vierten Pakts war
oft zu hören, die Leistungen der im Pakt geförderten Or-
ganisationen müssten transparenter bewertet und die
Geförderten stärker am Erreichten gemessen werden.
Die hieran anschließenden Überlegungen zwischen
Bund und Ländern sowie den Paktorganisationen rund
um die Weiterentwicklung einer geeigneten Indikatorik
um qualitative Bewertungen und Impact sind notwendig
und wichtig. Gleichwohl sollte nicht vergessen werden,
dass der Einsatz der Paktmittel in den Organisationen,
und in der Leibniz-Gemeinschaft in besonderem Maße,
schon immer in ein mit Bund und Ländern detailliert ab-
gestimmtes System qualitätsgesicherter Verfahren ein-
gebettet war und ist, über deren Ergebnisse regelmäßig
und transparent berichtet wird.

I. Die Leibniz-Gemeinschaft
Die Leibniz-Gemeinschaft verbindet als eingetragener
Verein derzeit 97 Forschungseinrichtungen. Ihre Ausrich-
tung reicht von den Natur-, Ingenieur- und Umweltwis-
senschaften über die Wirtschafts-, Raum- und Sozialwis-
senschaften bis zu den Geisteswissenschaften und von
der erkenntnisorientierten bis hin zur anwendungsnahen
Forschung und dem Wissenstransfer. In ihrem Selbstver-
ständnis ist sie als Forschungsorganisation besonderen
Typs eine Ermöglichungsstruktur für beste Forschungs-
praxis mit dem Ziel von wissenschaftlicher Exzellenz und

gesellschaftlicher Relevanz und für die fachliche und in-
terdisziplinäre Kooperation innerhalb der Gemeinschaft
und mit anderen Akteuren im Wissenschaftssystem. 
Aufgrund ihrer gesamtstaatlichen Bedeutung fördern der
Bund und die Gemeinschaft der Länder die Institute der
Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam, üblicherweise zu je
50%. Die Leibniz-Einrichtungen erhalten die Mittel von
Bund und Ländern in Form von Zuwendungen durch das
jeweilige Sitzland. Die notwendigen Abstimmungen
zwischen Bund und Ländern erfolgen in der Gemeinsa-
men Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern
(GWK). Bund und Sitzland sind durch ihre fachlich zu-
ständigen Ressorts in den Aufsichtsgremien der Einrich-
tungen vertreten. 
Die Leibniz-Institute beschäftigen aktuell etwa 20.500
Personen, darunter 11.500 Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler. Das Finanzvolumen liegt bei rund 2
Milliarden Euro. 
Nicht zuletzt der Pakt für Forschung und Innovation hat
dazu beigetragen, aus einem vormalig verhältnismäßig
losen Verbund von Einrichtungen eine Forschungsorga-
nisation zu formen, die die Selbständigkeit ihrer Mitglie-
der mit gemeinsamer Strategieentwicklung, Profilbil-
dung und Sichtbarkeit verbindet. Dabei ermöglicht die
dezentrale Struktur eine hohe Flexibilität und Agilität in
Themensetzungen und Vernetzung. Wesentlich für diese
Entwicklung waren auch die Gewinnung neuer Autono-
mie- und Freiheitsgrade, etwa im Rahmen des Wissen-
schaftsfreiheitsgesetzes1 und die Gestaltungsmöglichkei-
ten im Rahmen der Strategischen Vernetzung, des Leib-
niz-Wettbewerbs und der Aufnahmen und Erweiterun-
gen. Flexibilität und Gestaltungsräume weiter zu stärken

Jan Biesenbender & Bettina Böhm

Die Leibniz-Gemeinschaft im Pakt für 
Forschung und Innovation

Bettina Böhm

This contribution is on the implementation of goals associated with the Pact for Research and Innovation (PFI)
in the Leibniz Association, a research organization that consists of 97 independent institutes.
Evaluation of output resulting from institutional funding is a key topic in ongoing political discussions. While
considerations on suitable indicators, qualitative assessments and impact are both necessary and important, it
should not be forgotten that research funding is and always has been embedded in a rather tight system of 
quality assurance procedures jointly developed with governments, the results of which are reported regularly
and transparently.
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1 Dieses führt die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft als Teil seines Gel-
tungsbereichs auf, ist aber andererseits als Bundesgesetz nicht unmittelbar
auf diese anwendbar. Entsprechende Flexibilisierungen sind zwischenzeit-
lich in eine Reihe landesrechtlicher Regelungen aufgenommen worden. Ziel
bleibt es, wirkungsgleiche Regelungen in allen Ländern zu erreichen.
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bleibt dabei angesichts der Einbettung in sechzehn ver-
schiedene Landesgesetze und eines zum Teil recht eng-
maschigen Systems von Entscheidungsprozessen in der
GWK auch weiterhin eine wesentliche Zielsetzung. 
Ein besonderes Wesenselement der Leibniz-Gemein-
schaft ist ihre Verantwortung für die Evaluierung ihrer
Einrichtungen. Alle Leibniz-Einrichtungen werden in
einem transparenten und unabhängigen Verfahren der
Qualitätssicherung turnusmäßig – spätestens nach sie-
ben Jahren – daraufhin überprüft, ob die Voraussetzun-
gen der gemeinsamen Förderung (überregionale Bedeu-
tung und gesamtstaatliches wissenschaftspolitisches In-
teresse) weiterhin gegeben sind.2 Neben dieser Funkti-
on liefert die Evaluierung wertvolle Hinweise darauf, in
welchen Bereichen nach Einschätzung fachlich ausge-
wiesener, unabhängiger Sachverständiger Stärken und
Schwächen und wo besondere Potentiale für die weitere
Entwicklung einer Leibniz-Einrichtung liegen. Die Stel-
lungnahmen des Senats der Leibniz-Gemeinschaft zur
Bewertung der evaluierten Einrichtungen werden ein -
schließlich der Bewertungsberichte der Gutachtergrup-
pen veröffentlicht. Überdies erfolgt eine laufende Qua-
litätssicherung durch die Wissenschaftlichen Beiräte der
Einrichtungen, unter anderem durch Audits der Einrich-
tungen zwischen den Evaluierungen. 

II. Der Pakt für Forschung und Innovation
Der im Jahr 2005 erstmals geschlossene Pakt für For-
schung und Innovation kombiniert forschungspolitische
Ziele mit finanzieller Planungssicherheit und verbesser-
ten Rahmenbedingungen für das Handeln der gemein-
sam von Bund und Ländern geförderten Forschungsein-
richtungen3 sowie der Deutschen Forschungsgemein-
schaft als Förderorganisation. 
In der vierten Paktphase (2021 bis 2030) erhalten die
Wissenschaftsorganisationen von Bund und Ländern
einen jährlichen Aufwuchs der Zuwendungen von 3%.4
Der Aufwuchs steht unter dem Vorbehalt der Mittelbe-
reitstellung durch die gesetzgebenden Körperschaften in
Bund und Ländern und der jährlichen Bedarfsgespräche
mit den Einrichtungen.
Die Pakt-Organisationen haben sich für die laufende
Paktphase auf die folgenden forschungspolitischen Ziele
verpflichtet: 
1.  Dynamische Entwicklung fördern
2. Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft stärken 
3. Vernetzung vertiefen
4. Die besten Köpfe gewinnen und halten
5. Infrastrukturen für die Forschung stärken

Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt durch organisations-
spezifische Zielsetzungen und Maßnahmen, die von
Bund und Ländern auf der Grundlage von Selbstver-
pflichtungen der Wissenschaftsorganisationen in Zielver-
einbarungen festgeschrieben wurden; die Organisatio-
nen verpflichten sich zur Durchführung eines wissen-
schaftsadäquaten Controllings und zu regelmäßiger Be-
richterstattung anhand aussagekräftiger Indikatoren.
Jenseits der organisationsspezifischen Ziele erfolgt eine
einheitliche Berichtslegung durch alle Organisationen
entlang einer Reihe von durch die GWK definierten

(qualitativen und quantitativen) Indikatoren, etwa zu
Gleichstellung, Drittmittelvolumen, Transfer, Hochschul-
kooperationen oder die Bereitstellung von Infrastruktu-
ren. Diese Indikatoren sollen aus Sicht der GWK Ent-
wicklungen im Zeitverlauf, wie auch eine vergleichende
Betrachtung zwischen den Paktorganisationen ermögli-
chen. Der unmittelbare Vergleich von Forschungsorgani-
sationen ist angesichts der sehr unterschiedlichen Mis-
sionen und Strukturen wie auch deren unterschiedlicher
Größe allerdings überaus voraussetzungsvoll. Insbeson-
dere quantitative Indikatoren müssen erläutert, gegebe-
nenfalls normiert und in den größeren Rahmen der stra-
tegischen Ausrichtung der jeweiligen Organisation ein-
geordnet werden. Eine aktuell beobachtbare Tendenz
zur Betonung der Indikatorik gegenüber beschreibenden
Anteilen in der Berichtslegung erschwert dieses und ver-
engt gegebenenfalls den Blick auf das Zählbare. 

III. Die Leibniz-Gemeinschaft im Pakt für 
Forschung und Innovation 

Der PFI adressiert die Leibniz-Gemeinschaft in ihrer Ge-
samtheit, also ihre Einrichtungen und ihr Handeln im
Verbund auf der Gemeinschaftsebene. Zielformulierun-
gen, Umsetzungsmaßnahmen und insbesondere auch
die Finanzströme im Rahmen des Pakts bilden sich in
diesem Zusammenspiel der Ebenen ab.

1.  Konkretisierung von Zielsetzungen und Maßnahmen
entlang der Paktziele
Strategieentwicklung und Entscheidungsfindung erfol-
gen in der Leibniz-Gemeinschaft im kontinuierlichen
Dialog zwischen den Akteuren auf Einrichtungsebene
und in den Organen (Vorstand, Präsidium, Senat, Mit-
gliederversammlung) und Gremien der Gemeinschaft
(Sektionen, Verwaltungsausschuss). In diesem Sinne
wurde die Selbstverpflichtungserklärung der Leibniz-Ge-
meinschaft – als Grundlage der Zielvereinbarung mit
Bund und Ländern für die vierte Phase des PFI – in
einem engen Abstimmungsprozess zwischen Präsidium
und Vertreterinnen und Vertretern aus Sektionen und
Verwaltungsausschuss entwickelt. Spezifische Zielset-
zungen und Maßnahmen wurden insbesondere zu Leib-
niz-WissenschaftsCampi5 und Leibniz-Forschungsver-
bünden6 als wesentliche Instrumente der Vernetzung,
zum Leibniz-Transfer in seiner großen Bandbreite vom
Technologietransfer bis hin zur Gesellschafts- und Poli-
tikberatung, zur Personalentwicklung und Stärkung von
Führungskompetenzen sowie zur Gestaltung und Beglei-
tung des Digitalen Wandels formuliert.7

2 Nähere Informationen zum Evaluierungsverfahren der Leibniz-Gemein-
schaft: https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/evaluierung/das-
evaluierungsverfahren-der-leibniz-gemeinschaft/

3 Neben der Leibniz-Gemeinschaft handelt es sich um die Fraunhofer-Ge-
sellschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft und die Max-Planck-Gesellschaft. 

4 Der Text des Paktes findet sich unter https://www.gwk-bonn.de/filead
min/Redaktion/Dokumente/Papers/PFI-IV-2021-2030.pdf. 

5 https://www.leibniz-gemeinschaft.de/forschung/leibniz-wissenschaftscampi 
6 https://www.leibniz-gemeinschaft.de/forschung/leibniz-forschungsverbuende
7 Die Erklärung der Leibniz-Gemeinschaft zu den Zielen im PFI IV findet sich

unter https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder
_und_Downloads/%C3%9Cber_uns/Strategie-_und_Wissenschaftspolitik/
Erkla%CC%88rung_der_Leibniz-Gemeinschaft_im_PFI_IV_2019_03_26.pdf. 
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2. Umsetzung der Paktziele
Ebenso wie die Festlegung erfolgt auch die Umsetzung
der Ziele im Rahmen des PFI im Zusammenspiel zwi-
schen Einrichtungen und Gemeinschaftsebene. Beispiel-
haft sei hier das Ziel der Einrichtung von mindestens fünf
Leibniz-Forschungsverbünden genannt, in denen sich
Leibniz-Institute zusammenschließen, um aktuelle The-
men von hoher wissenschaftlicher und gesellschaftlicher
Relevanz inter- und transdisziplinär zu bearbeiten: 
Das Instrument Leibniz-Forschungsverbund und die Kri-
terien für die Bewertung entsprechender Initiativen wur-
den im Austausch zwischen Einrichtungen, Sektionen
und Präsidium entwickelt.8 Initiativen entstehen im Ver-
bund einzelner Einrichtungen und werden hinsichtlich
auf für die Gemeinschaft strategisch bedeutsame The-
mensetzungen im Präsidium bewertet. Die Einrichtung
durch den Senat der Leibniz-Gemeinschaft erfolgt auf
der Grundlage von externen Begutachtungen und einem
Votum des Senatsausschusses Strategische Vorhaben,
die Finanzierung aus den Mitteln des Leibniz-Wettbe-
werbs (hierzu noch unten).
Die Frage, ob und in welchem Umfang entsprechende
Maßnahmen vom finanziellen Aufwuchs im Rahmen des
PFI profitieren, ist dabei wesentlich von den Beschlüssen
der GWK zur Umsetzung des Pakts abhängig:

3. Verwendung des finanziellen Aufwuchses
Über die Verwendung des finanziellen Aufwuchses im
Rahmen des PFI, also der vorgesehenen jährlichen Stei-
gerung der Grundfinanzierung um 3%, entscheiden
Bund und Länder im Rahmen der GWK. Grundlage ist
hierbei die Finanzarchitektur der Leibniz-Gemeinschaft,
die einen sogenannten Plafonds für laufende Maßnah-
men (ohne Baumaßnahmen) vorsieht, der sich wieder-
um in die Kernhaushalte der Leibniz-Einrichtungen und
in sogenannte Sondertatbestände gliedert. 
Für den Zeitraum bis 2025 wurde – auch als Ergebnis
eines intensiven Dialogs mit der Leibniz-Gemeinschaft –
festgelegt, den Aufwuchs des PFI für eine Steigerung der
Kernhaushalte der Leibniz-Einrichtungen um jährlich 2%
und im Übrigen für Sondertatbestände einschließlich der
Aufnahme neuer Einrichtungen zu verwenden. 
Die Positionierung der Leibniz-Gemeinschaft zur Frage
der Verwendung des Aufwuchses basierte auf einer ein-
gehenden Analyse und einer breiten Diskussion in der
Gemeinschaft, in der unterschiedliche Perspektiven und
Zielsetzungen verhandelt und – so weit wie möglich – in
Einklang gebracht wurden: 
Während die vorherige Paktphase einen jährlichen Auf-
wuchs für die Kernhaushalte der Institute von 1,5% vor-
sah, bestand nun in der Leibniz-Gemeinschaft ein breiter
Konsens, dass angesichts bestehender und zu erwarten-
der Kostensteigerungen der Substanzerhalt einen noch
höheren Stellenwert erhalten müsste. Aus der Notwen-
digkeit, die auch wissenschaftssystemische Funktion der
Einrichtungen zu stabilisieren (man denke hier etwa an
die zahlreichen großen wie kleinen Infrastrukturen in der
Leibniz-Gemeinschaft), leitete sich die Forderung nach
einer Steigerung der Kernhaushalte um 2% ab. 
Zugleich sollten Spielräume für strategische Ausbau -
möglichkeiten über Sondertatbestände erhalten wer-
den, auch zur dringend erforderlichen weiteren Digitali-

sierung der Einrichtungen9 und damit auch zur Stärkung
wissenschaftlicher Infrastrukturen. Im Bewusstsein, dass
die Verwendung eines Hauptteils der Paktaufwüchse für
die Stärkung der Kernhaushalte zu einer offensichtlichen
Verknappung der Mittel für strategische Vorhaben
führen würde, wurde von Seiten der Leibniz-Gemein-
schaft für eine Verlangsamung der Erweiterung der Ge-
meinschaft durch zusätzliche, aus dem Plafonds zu fi-
nanzierende neue Institute plädiert.10 Diesem Anliegen
trägt der Umstand, dass nunmehr nur in jedem zweiten
Jahr die Möglichkeit zur Beantragung von Aufnahmen
besteht,11 in gewissem Umfang Rechnung. Eine ange-
messene Balance zu finden zwischen der Stärkung des
Vorhandenen und der strategischen Erweiterung um
neue Einrichtungen bleibt aber eine Herausforderung für
alle Akteure, insbesondere unter den sich aktuell ver-
schärfenden finanziellen Bedingungen.
Schließlich war es ein besonderes strategisches Anliegen
der Leibniz-Gemeinschaft, zwei Wesenselemente der
Gemeinschaft, die enge Zusammenarbeit mit den Hoch-
schulen und die kollaborative, oft interdisziplinäre For-
schung, in der vierten Paktphase durch den Ausbau be-
reits erprobter Instrumente weiter zu stärken: 1. Leibniz-
WissenschaftsCampi als Format der engen thematischen
Kooperation mit Hochschulen und weiteren Einrichtun-
gen in einer Region; 2. Die bereits genannten Leibniz-
Forschungsverbünde, in denen die disziplinäre Breite
der Leibniz-Gemeinschaft nutzbar gemacht wird zur
inter- und transdisziplinären Bearbeitung aktueller The-
men von hoher wissenschaftlicher und gesellschaftlicher
Relevanz. Hier konnte angesichts der Prioritätensetzung
zugunsten von Kernhaushalten und strategischen Vorha-
ben die ursprüngliche Zielsetzung einer deutlichen fi-
nanziellen Stärkung der Instrumente12 nicht erreicht
werden; die GWK-Entscheidung für einen jährlichen
Aufwuchs von 2% der Mittel des Leibniz-Wettbe-
werbs13 ermöglichte aber, immerhin diesen Aufwuchs
von etwa 600 T€ p.a. in vollem Umfang den genannten
Instrumenten der Strategischen Vernetzung zugutekom-
men zu lassen. 

a.  Kernhaushalte und Programmbudgets
Die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft erhalten
ihre Zuwendungen im Rahmen der gemeinsamen Finan-
zierung durch Bund und Länder durch ihre jeweiligen
Sitzländer auf der Grundlage von Programmbudgets. 
Programmbudgets führen Informationen über Aufgaben,
Arbeitsziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse mit
Angaben über den Ressourceneinsatz der jeweils verant-
wortlichen Arbeitseinheiten zusammen; sie haben den
Charakter von Zielvereinbarungen und werden in Ver-

8 In einem Programmdokument wird das Instrument näher beschrieben:
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_
Downloads/Forschung/Forschungsverb%C3%BCnde/Programmdokument
_LFV_aktualisiert.pdf 

9 Dies betrifft etwa auch die Digitalisierung der Sammlungen der Leibniz-
Forschungsmuseen.

10 Im Zeitraum seit 2005 hat die Leibniz-Gemeinschaft 27 Einrichtungen in
ihren Kreis aufgenommen. 

11 Hierzu sogleich unter b. bb.
12 Als erforderlich angesehen worden war seitens der Leibniz-Gemeinschaft

eine Steigerung der Mittel von 5 auf 15 Mio. € p.a. 
13 Hierzu sogleich noch unter b. aa.
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handlungen zwischen der Einrichtung und dem jeweili-
gen Sitzland (und unter Einbeziehung der Wissenschaft-
lichen Beiräte der Einrichtungen) jährlich überprüft und
fortgeschrieben und durch das zuständige Aufsichtsgre-
mium beschlossen. 
Die Programmbudgets bilden den im Rahmen des PFI
zunächst bis 2025 beschlossenen Aufwuchs der Kern-
haushalte um jährlich 2% ab, wobei diese Steigerung
aus Sicht der Zuwendungsgeber wie auch der Institute in
erster Linie auf den Substanzerhalt, also den Ausgleich
von Kostensteigerungen bei Personal und im Betrieb der
Einrichtungen abzielt. 
Bei der Verwendung der institutionellen Förderung sind
Leibniz-Einrichtungen im Ergebnis sowohl den übergrei-
fenden Paktzielen als auch den spezifischen Zielen im
Rahmen ihres Programmbudgets verpflichtet. Eine di-
rekte Verbindung zwischen den Prozessen zur Formulie-
rung dieser Zielsetzungen besteht nicht, da die Organe
und Gremien der Leibniz-Gemeinschaft an der Aushand-
lung und Verabschiedung der Programmbudgets der
Einrichtungen nicht beteiligt sind. Da eine Verankerung
der gemeinschaftsweiten Ziele in den Programmbudgets
somit nicht zwingend gegeben ist, braucht es einen kon-
tinuierlichen Dialog mit den Einrichtungen, um Pro-
gramme, Standards und Leitlinien zur Umsetzung der
Ziele zu vereinbaren. So ist der Leibniz-Wettbewerb aus-
drücklich auch den Zielen des Pakts verpflichtet; Anreize
und unterstützende Maßnahmen in allerdings finanziell
sehr begrenztem Umfang werden auf zentraler Ebene
aus den Mitteln des Strategiefonds14 realisiert.

b. Sondertatbestände
Der über die Erhöhung der Kernhaushalte hinausgehen-
de Aufwuchs aus dem PFI kommt in der Leibniz-Ge-
meinschaft der Finanzierung von Sondertatbeständen
zugute. Hierzu gehören insbesondere der Leibniz-Wett-
bewerb, sogenannte große und kleine strategische Er-
weiterungen bestehender Leibniz-Einrichtungen sowie
die Aufnahme weiterer Einrichtungen in die gemeinsa-
me Förderung von Bund und Ländern.

aa. Leibniz-Wettbewerb
Der Leibniz-Wettbewerb ist mit jährlich 32 Mio. € aus-
gestattet. Davon fließen 5 Mio. € in die Instrumente der
Strategischen Vernetzung (Leibniz-WissenschaftsCampi
und Leibniz-Forschungsverbünde) und 2 Mio. € in einen
Strategiefonds für Maßnahmen, die vom Präsidium be-
schlossen werden. 
In den Jahren 2021-2025 wachsen die Wettbewerbsmit-
tel (mit Ausnahme der Mittel für den Strategiefonds) im
Rahmen des PFI parallel zu den Kernhaushalten um jähr-
lich 2% an. Aufgrund der besonderen Bedeutung und
der begrenzten Mittel zur Unterstützung der Strategi-
schen Vernetzung15 wurde, wie oben bereits erläutert,
entschieden, den Aufwuchs vorrangig dieser Programm-
linie zukommen zu lassen.
Insgesamt dient der Leibniz-Wettbewerb, in dem Leib-
niz-Einrichtungen in drei weiteren Programmlinien
(Leibniz-Beste Köpfe, Leibniz-Transfer, Leibniz-Koopera-
tive Exzellenz) in einem Antragsverfahren mit externer
Begutachtung um Projektmittel konkurrieren, explizit
auch der Erreichung der Paktziele auf Gemeinschaftse-

bene. Programmdokumente und Evaluierungskriterien
wurden mit Blick auf die Zielvereinbarung zur vierten
Paktphase nochmals in diesem Sinne geschärft. Ab-
schlussberichte der geförderten Vorhaben werden veröf-
fentlicht. Bund und Länder überprüfen darüber hinaus
die Verwendung der Wettbewerbsmittel. 
Mit den Mitteln des Strategiefonds werden ergänzend
strategische Initiativen und Maßnahmen zur Umsetzung
der Paktziele unterstützt, etwa in den Bereichen Open
Science, Internationalisierung und Wissenschaftskom-
munikation.

bb. Strategische Erweiterungen und Aufnahme weiterer
Einrichtungen 
Der verbleibende Aufwuchs im Rahmen des Pakts für
Forschung und Innovation wird im Wesentlichen für
(große und kleine) strategische Erweiterungen und die
Aufnahme weiterer Einrichtungen in die gemeinsame
Förderung verwandt. Dabei wechseln sich – wie oben
erläutert auch mit Blick auf die begrenzten Ressourcen –
nunmehr jährlich Verfahrensrunden für große Erweite-
rungen und Aufnahmen mit Verfahrensrunden für kleine
Erweiterungen ab. Anträge werden in der Regel von den
jeweiligen Sitzländern zugunsten ihrer Einrichtungen ge-
stellt und durch die Leibniz-Gemeinschaft in mehrstufi-
gen Prozessen begutachtet (im Fall der großen Erweite-
rungen und Aufnahmen zusätzlich unter Einbeziehung
des Wissenschaftsrats). Auf Grundlage dieser Begutach-
tungen und unter Berücksichtigung der im Plafonds ver-
fügbaren Mittel treffen Bund und Länder die Entschei-
dung über die Förderung von Erweiterungen bestehen-
der oder die Aufnahme neuer Einrichtungen in die ge-
meinsame Förderung.
Der Leibniz-Gemeinschaft kommt in diesen Verfahren
die Bewertung des strategischen Nutzens von Vorhaben
für die Leibniz-Gemeinschaft und der institutionellen
Passfähigkeit zu. Anlässlich von Anträgen für große stra-
tegische Erweiterungsvorhaben und zur Aufnahme
neuer Einrichtungen in die Leibniz-Gemeinschaft nimmt
sie seit 2020 im Rahmen einer Forschungsfeldbetrach-
tung bereits in einem frühen Verfahrensstadium zur Pas-
sung des Forschungsfelds der betreffenden Einrichtung
zu den strategischen Entwicklungszielen der Gemein-
schaft Stellung und ermöglicht so Bund und Ländern,
diese strategische Perspektive der Leibniz-Gemeinschaft
bei der Auswahl von zu begutachtenden Vorhaben ein-
zubeziehen.

4. Pakt-Monitoring und Berichtslegung
Zum PFI gehört auf der Seite der Paktorganisationen die
Verpflichtung zur Durchführung eines wissenschaftsadä-
quaten Controllings und jährlicher Berichte an die GWK
über die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und
den Stand der Erreichung der gesetzten Ziele. Besondere
Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Weiterent-
wicklung einer angemessenen Indikatorik, etwa zur
Feststellung von Erfolgen des Wissenstransfers in Politik
und Gesellschaft oder mit Blick auf die Bereitstellung

14 Siehe hierzu sogleich unter b.
15 Leibniz-WissenschaftsCampi und Leibniz-Forschungsverbünde werden

zurzeit jeweils mit maximal 300 T€ jährlich gefördert. 
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von forschungsbasierten Dienstleistungen und ihre Er-
gänzung durch qualitative Bewertungen und aussage-
kräftige Narrative. 
Geplant ist auf Seiten der GWK zusätzlich die Ein-
führung eines internationalen Benchmarkings. Eine von
der GWK in Auftrag gegebene Studie sieht dieses im
Grundsatz als methodisch umsetzbar an, wobei davon
ausgegangen wird, dass im Wesentlichen quantitative
Indikatoren auf der Basis von Publikationen und Paten-
ten geeignet seien. Aufgrund der spezifischen Missionen
der Paktorganisationen, die keine exakte Entsprechung
in Förder- und Forschungsorganisationen anderer Län-
der finden, sowie unterschiedlichen Rahmenbedingun-
gen in den Vergleichsländern sieht die Studie allerdings
einen hohen Bedarf an Kontextualisierung und Interpre-
tation der Ergebnisse solcher Vergleiche. Vor diesem
Hintergrund besteht aus Sicht der Paktorganisationen
ein erhebliches Risiko, dass die Ergebnisse eines Bench-
markings verkürzt im Sinne einer Leistungsmessung oder
sogar eines Rankings missverstanden werden. 

IV. Schlussbetrachtung 
Der Pakt für Forschung und Innovation stärkt das Wis-
senschaftssystem in Deutschland und trägt seit mehr als
15 Jahren zu seiner Wettbewerbsfähigkeit und positiven
Wahrnehmung in der Welt bei. Die Leibniz-Gemein-
schaft hat sich in dieser Zeit dynamisch entwickelt, nicht
nur in der Zahl ihrer Einrichtungen,16 sondern insbeson-
dere hinsichtlich der Leistungsfähigkeit ihrer Einrichtun-
gen und ihrer Erfolge in Vernetzung und Transfer. 
Es ist eine berechtigte Forderung, dass Leistungen und
Erreichtes der Paktorganisationen sichtbar und nachvoll-
ziehbar sein müssen. Diese Sichtbarkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit erreicht die Leibniz-Gemeinschaft über die
Paktberichterstattung im engen Sinne hinaus durch
transparente und qualitätsgesicherte wettbewerbliche
Verfahren und die Evaluierung ihrer Einrichtungen, aber
auch durch einen kontinuierlichen Dialog mit der Gesell-
schaft über die Inhalte und Ergebnisse ihrer Forschung
und ihren Beitrag zur Adressierung der großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen. Die Leibniz-Gemein-
schaft ist insofern eingebunden in ein engmaschiges Sys -
tem der Checks and Balances, in dessen Rahmen sie lau-
fend gegenüber der (Wissenschafts-) Politik und der brei-
teren Öffentlichkeit Rechenschaft ablegt über ihre Leis -
tungen und die Verwendung öffentlicher Mittel. Mit
Blick auf den Wunsch, in Politik und Gesellschaft noch
nachvollziehbarer zu machen, was durch den Einsatz öf-
fentlicher Mittel erreicht wird, erscheint eine Weiterent-
wicklung dieser partizipativen und dialogischen Formate
mindestens so zielführend wie eine weitere Ausdifferen-
zierung von Indikatorik oder Berichtslegung.
Die dezentrale Organisationsstruktur wie auch die spezifi-
schen Verfahren und Entscheidungsprozesse, in denen
über die Verwendung der Mittel entschieden wird (etwa
die Aushandlung und Verabschiedung der Programmbud-
gets der einzelnen Leibniz-Einrichtungen) machen die Ver-
ständigung auf Paktziele wie auch deren Umsetzung und
das Monitoring auf der Gemeinschaftsebene komplex: 
So verfügen die einzelnen Einrichtungen der Leibniz-Ge-
meinschaft über einen im Vergleich mit anderen Paktor-

ganisationen hohen Grad an Autonomie. Da, spiegel-
bildlich und wiederum im Vergleich mit anderen Paktor-
ganisationen, die rechtlichen Möglichkeiten zur Etablie-
rung verbindlicher Strategien und damit verbundener
zentraler Steuerung verhältnismäßig schwach ausge-
prägt sind, erfordert die Erreichung der Paktziele ein be-
sonderes Maß an Verständigung und gemeinsamer Lö-
sungsfindung von Gremien und Instituten. Dies kann ei-
nerseits Entscheidungsprozesse verlangsamen und Kom-
promisse erfordern, andererseits aber auch zu breit ge-
tragenen und damit nachhaltig wirksamen gemeinsamen
Überzeugungen beitragen.
Dabei zeigen die vergangenen Paktperioden, dass in
einer Wechselwirkung von Paktzielen und Strategie der
Gemeinschaft und durch das Zusammenspiel von Instru-
menten wie Strategische Vernetzung, Förderlinien des
Leibniz-Wettbewerbs und Strategiefonds eine (Selbst-)
Steuerungswirkung erzielt wird, die sich auch in messba-
ren Ergebnissen spiegelt. Beispielhaft sei, neben „klassi-
schen“ Indikatoren wie Publikationszahlen die Etablie-
rung von zurzeit 19 Leibniz-WissenschaftsCampi als
Ausdruck der engen Vernetzung mit den Hochschulen in
nahezu allen Bundesländern und fünf Leibniz-For-
schungsverbünden mit verbindlichen gemeinsamen For-
schungsprogrammen genannt. 
Im Rückblick der vergangenen 16 Jahre Pakt für For-
schung und Innovation wird deutlich, dass die Leibniz-
Gemeinschaft ebenso wie ihre einzelnen Einrichtungen
deutlich in ihrer Leistungsfähigkeit, Wirksamkeit, Strate-
giefähigkeit und Veränderungsdynamik gestärkt und
Leibniz-Forschung als wesentliche Säule der nationalen
und internationalen Wissenschaft ausgebaut wurde.
Diesen Weg gilt es nun in der vierten Paktphase konse-
quent weiterzuverfolgen. Aufgrund der absehbar
schwierigen finanzielle Rahmenbedingungen, insbeson-
dere infolge von Kostensteigerungen in allen Bereichen
von Personal, Bau und Betrieb, wird dabei immer wieder
auch über eine angemessene Balance zwischen
Substanz erhalt und Stärkung des Vorhandenen einer-
seits und dem Wunsch nach (Selbst-)Ergänzung durch
Aufnahme weiterer Einrichtungen andererseits zu disku-
tieren sein. Eine hohe Priorität sollte dabei weiterhin die
Vernetzung der Institute untereinander und mit anderen
Akteuren innerhalb und außerhalb des Wissenschafts -
sys tems behalten, als Ermöglichungsstrukturen für inter-
und transdisziplinäre Arbeit an großen Fragestellungen.

n Jan Biesenbender, Dr., zuständig für die Verfah-
ren der Aufnahmen und Erweiterungen in der Leib-
niz-Gemeinschaft, Referent der Generalsekretärin,
E-Mail: biesenbender@leibniz-gemeinschaft.de
n Bettina Böhm, Dr., Generalsekretärin der Leib-
niz-Gemeinschaft, Berlin, 
E-Mail: boehm@leibniz-gemeinschaft.de

16 Seit dem Jahr 2005 sind 8 Institute aufgrund der strengen und transpa-
renten Kriterien der Qualitätssicherung aus der Leibniz-Gemeinschaft
ausgeschieden (https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/evaluie
rung/das-evaluierungsverfahren-der-leibniz-gemeinschaft), während – wie
oben erwähnt – 27 neue Einrichtungen in die gemeinsame Förderung
von Bund und Ländern aufgenommen wurden. 
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Das Prinzip der Einheit von Lehre und Forschung als 
Alleinstellungsmerkmal tertiärer Hochschulen in der
Schweiz definiert die Forschung als eine hochschulische
Aufgabe, die gleichbedeutend neben der Lehre und dem
Wissenstransfer steht. Die Autonomie der Hochschulen
und die verfassungsmässige Freiheit der Lehre und For-
schung wiederum setzen der Steuerung der Bildung und
Forschung enge Grenzen. Die Forschungsförderung und
finanzierung in der Schweiz ist deshalb eingebettet in
das sogenannte Bildungs-, Forschungs- und Innovati-
onssystem (BFI-System), dessen Steuerung und Finan-
zierung im komplexen Zusammenspiel verschiedener
und gleichzeitig sehr unterschiedlicher Akteure erfolgt.

Das Bildungs-, Forschungs- und 
Innovationssystem Schweiz
Das Verhältnis der Akteure und deren Rollen in der For-
schungsförderung und -finanzierung sind institutionell
durch die Bundesverfassung, welche die Kompetenzord-
nung zwischen Bund und Kantonen regelt, und durch
die historisch gewachsene Aufgabenteilung zwischen
Privatwirtschaft und öffentlicher Hand bestimmt. Die in-
haltliche Ausgestaltung der Forschung wiederum ist we-
sentlich durch die Hochschullandschaft geprägt. Große
Wirkung entfaltet in diesem Zusammenhang die Unter-
scheidung der Hochschultypen „universitäre Hochschu-
le“ und „Fachhochschule“, welche die beiden parallelen,
gleichwertigen, aber andersartigen Bildungswege zur
gymnasialen Maturität und zur Berufsmaturität auf
Hochschulstufe fortführen: Grundlagenforschung ist
primär die Aufgabe der universitären Hochschulen, wäh -
rend die anwendungsorientierte Forschung und Ent-
wicklung bei den Fachhochschulen angesiedelt ist.

Bildungsverfassung
Den Prinzipien des Föderalismus und der Subsidiarität
folgend, gehört die politische Kompetenz für Bildung

und Forschung zu den Aufgaben der Kantone. Es sind
deshalb die Kantone, die als Träger der Hochschulen in
Erscheinung treten; der Bund übernimmt diese Aufgabe
nur ausnahmsweise.
Im Jahre 2006 genehmigte das Schweizervolk eine Ver-
fassungsänderung, mit der die Verfassungsbestimmun-
gen zur Bildung und Forschung neu geordnet und die
sogenannte Bildungsverfassung geschaffen wurde. Ohne
an der Kompetenz der Kantone für das Schulwesen und
die Hochschulen zu rütteln, werden Bund und Kantone
dazu verpflichtet „gemeinsam im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des
Bildungsraumes Schweiz“ zu sorgen (Artikel 61a BV). 
Im Einzelnen differenziert die Bildungsverfassung die
Aufgaben folgendermaßen aus: Der Bund ist allein zu-
ständig für die Berufsbildung (Art. 63 BV); er darf eigene
Hochschulen betreiben und unterstützt die Kantone und
weitere von ihm anerkannte Institutionen des Hoch-
schulraums finanziell (Art. 63a BV); schließlich unter-
stützt er die „wissenschaftliche Forschung und Innovati-
on“ und darf Forschungsstätten betreiben (Art. 64 BV).
Die Umsetzung der Bildungsverfassung erfolgt auf der
Ebene des Bundes mit dem Bundesgesetz über die Förde-
rung der Hochschulen und die Koordination im schweize-
rischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und ko-
ordinationsgesetz, HFKG, Systematische Rechtssammlung
SR 414.20) und dem Bundesgesetz über die Förderung
der Forschung und der Innovation (FIFG; SR 420.1). Das
HFKG installiert die Schweizerische Hochschulkonferenz
(SHK) als politisches Steuerungsorgan der Hochschulland-
schaft im Sinne der Bildungsverfassung.
Auf Ebene der Kantone erfolgt die Umsetzung der Bil-
dungsverfassung über die Vereinbarung zwischen dem
Bund und den Kantonen über die Zusammenarbeit im
Hochschulbereich (ZSAV-HS; SR 414.205), mit der die
verfassungsmäßigen Kompetenzen der Kantone an die
gemeinsamen Organe, namentlich die SHK delegiert
werden.

Klara Sekanina & Christoph Grolimund

Forschungsfinanzierung im Kontext der 
föderalen Struktur der Schweiz

Christoph Grolimund

In accordance with the principles of federalism and subsidiarity, education and research are the responsibility of
the cantons, with few exceptions. Public research and innovation funding is defined as a federal task and is carried
out centrally via two funding organisations for research and for innovation. The Federal Act on the Promotion of
Research and Innovation RIPA regulates the tasks and control of research funding. Education, research and inno-
vation (ERI) policy are within the responsability of a single ministry. The ERI message sets the political priorities.
Between 80-90% of federal expenditure in the area of education, research and innovation is controlled via the
ERI message. It summarizes the objectives and measures for 4 years and the associated funding requests to 
parliament. There is a certain decoupling of the two parts.

Klara Sekanina
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Die SHK als bildungspolitisches Steuerungsorgan bildet
durch ihre Zusammensetzung gleichzeitig das Scharnier
zwischen Bund und Kantonen: in der SHK sind alle Kan-
tone, in der Regel durch ihre Bildungsdirektorinnen und
direktoren (Minister auf Ebene Kanton) und den zustän-
digen Departementsvorsteher bzw. Departementsvor-
steherin (Minister auf Ebene Bund) vertreten.
Für die Anwendung der Gesetze ist das Staatssekretariat
für Bildung, Forschung und Innovation SBFI zuständig.
Dieses Bundesamt ist dem Eidgenössischen Departe-
ment für Wirtschaft, Bildung und Innovation WBF (Mi-
nisterium) zugeordnet. Damit liegt die politische Verant-
wortung für Bildung, Forschung und Wirtschaft in der
Zuständigkeit eines einzigen Ministers, um den gegen-
seitigen Dependenzen von Bildung, Forschung, Innova-
tion und Wirtschaft Rechnung tragen zu können.

Grundfinanzierung der Hochschulen
Die Kantone übernehmen als Träger die Grundfinanzie-
rung der kantonalen Hochschulen. Der Bund unterstützt
die beitragsberechtigten Hochschulen mit Grundbeiträ-
gen für Lehre und Forschung (Art. 49-53 HFKG). Die
Grundbeiträge entsprechen einem festen Prozentsatz
der so genannten Referenzkosten der Lehre und For-
schung, welche von der Schweizerischen Hochschulkon-
ferenz SHK festgelegt werden. Die SHK entscheidet auch
über die Beitragsberechtigung.
Als Träger der Hochschulen finanzieren die Kantone auch
die Infrastruktur der Hochschulen. Der Bund kann sich
unter bestimmten Voraussetzungen mit Bauinvestitions-
und Baunutzungsbeiträgen beteiligen (Art. 54-58 HFKG).
Das dritte Vehikel von Beiträgen des Bundes sind die
projektgebunden Beiträge mit denen die SHK hoch-
schulpolitische Entwicklungen unterstützen kann, indem
sie mehrjährige Projekte unterstützt (Art. 59-61 HFKG).
In einer Hochschullandschaft, die auf der Einheit von
Lehre und Forschung basiert, können die Kosten für
Lehre und Forschung nur bedingt abgegrenzt werden.
Die Grundfinanzierung durch die Kantone, aber auch die
Grundbeiträge des Bundes stellen auch eine Grundfinan-
zierung der Forschung sicher.

Finanzierung der Forschung
Die Kategorien Grundlagenforschung und anwendungso-
rientierte Forschung und Entwicklung bzw. wissen-
schaftsbasierte Innovation werden auch in der Schweizer
Hochschul- und Forschungslandschaft herangezogen, um
Forschungsaktivitäten zu beschreiben, zu planen und zu
organisieren. Entsprechend sind diese Kategorien im
FIFG verankert. Gleichzeitig dient die Unterscheidung
von Grundlagenforschung und von anwendungsorien-
tierter Forschung und Entwicklung der Profilbildung der
Hochschultypen Universität vs. Fachhochschule: Der
breit formulierte Bildungsauftrag universitärer Hochschu-
len geht einher mit der auf Erkenntnisgewinn orientier-
ten Grundlagenforschung. Die praxisorientierte Lehre an
Fachhochschulen basiert auf anwendungsorientierter
Forschung und Entwicklung (Art. 26 HFKG).
Die öffentliche Hand übernimmt die Hauptverantwor-
tung für die Finanzierung der Grundlagenforschung,
während sich die öffentliche Hand und die Privatwirt-
schaft die Verantwortung für die Finanzierung der an-

wendungsorientierten Forschung und Entwicklung tei-
len. Dabei werden rund zwei Drittel der Forschungs-
und Entwicklungsausgaben durch die Privatwirtschaft
getragen. (BFS Bundesamt für Statistik, Wissenschaft
und Technologie).
Das schweizerische Förderungssystem ist zentralistisch
angelegt und kennt im Wesentlichen zwei Förderorgane:
Mit dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung (SNF) finanziert der
Bund sein Förderorgan für die wissenschaftliche For-
schung in allen Disziplinen, die an einer Hochschule ver-
treten sind (Art. 10 FIFG). Mit Innosuisse, der Schweize-
rischen Agentur für Innovationsförderung, finanziert der
Bund ein Förderorgan für die wissenschaftsbasierte In-
novation (Art. 19 FIFG).
Die Forschungsförderung durch den SNF erfolgt
grundsätzlich kompetitiv und peer-reviewed, die The-
menwahl erfolgt bottom-up. Innosuisse kann Innova-
tionsprojekte von Hochschulen und nicht-kommerziel-
len Forschungsstätten fördern, die in Zusammenarbeit
mit Unternehmen erfolgt, welche die Umsetzung sicher-
stellen. 
In weitaus geringerem Umfang erfolgt die rein subsidiäre
Unterstützung der 31 „Forschungseinrichtungen von na-
tionaler Bedeutung“ (Art. 15 FIFG) außerhalb des Hoch-
schulraums mit einem Anteil von etwa 1.6% der BFI-För-
dermittel für 2017-2020.
Die bundeseigene Forschung, die Ressortforschung,
konzentriert sich auf Aufgaben, die der Bund für seine
Aufgabenerfüllung benötigt und wird außerhalb der Bot-
schaft finanziert. Die Summe der Aufwendungen ent-
spricht im Vergleich rund 4.4 % der BFI Mittel (SBFI
2020, S. 49)

Weitere Akteure im BFI-System
Den Akademien der Wissenschaften kommt die Aufgabe
zu, die ethische Verantwortung der Wissenschaft zu för-
dern; vor allem aber sollen sie gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Herausforderungen frühzeitig erkennen, so
dass das BFI-System rechtzeitig darauf reagieren kann.
Eine besondere Rolle im BFI-System kommt dem
Schweizerischen Wissenschaftsrat SWR zu. Als außerpar-
lamentarische Kommission berät der SWR den Bundes-
rat und die Bundesverwaltung: der SWR evaluiert die
Wirksamkeit der Förderinstrumente und der Maßnah-
men des Bundes und nimmt Stellung zu forschungs- und
innovationspolitischen Vorhaben des Bundes.

Entwicklung der Förderung von Forschung
und Innovation über die Zeit
Das heutige BFI-System im Allgemeinen und die For-
schungsförderung im Speziellen haben sich über Jahr-
zehnte entwickelt und wurden immer wieder reformiert.
Ein prägendes Element der Entwicklung der Förderung
von Forschung und Innovation war zweifellos die mit
der industriellen Revolution eingeleitete starke Entwick-
lung von Technik und Wissenschaft. Die noch junge
Schweiz reagierte darauf mit der Gründung des Po-
lytechnikums, der heutigen ETH Zürich. Das Gesetz zur
Gründung einer „eidgenössischen polytechnischen
Schule in Verbindung mit einer Schule für das höhere
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Studium der exakten, politischen und humanistischen
Wissenschaften“ (Gesetz vom 7. Februar 1854) kann auf
dem Hintergrund der Verfassung – für die Bildung sind
die Kantone zuständig – auch als erste Fördermaßnahme
des Bundes gesehen werden.
1880 entsteht mit der „Eidg. Anstalt zur Prüfung von
Baumaterialien“, der heutigen EMPA eine erste „Annex-
anstalt“ (heute Forschungsanstalten des ETH-Bereichs)
des Polytechnikums an der Schnittstelle von Hochschu-
le, Wirtschaft und Gesellschaft.
Vor der Gründung und der finanziellen Ausstattung der
Forschungs- und Innovationsorgane des Bundes, na-
mentlich des SNF und der Innosuisse bzw. deren Vor-
gängerorganisation Kommission für Technologie und In-
novation (KTI), zu einem Zeitpunkt als Forschung und
Entwicklung an Bedeutung gewann, entstand über die
Kooperation zwischen Industrie und Hochschule eine
Form der Mischfinanzierung an der ETH Zürich1: „So
banden etwa die Versuchsanstalt für Wasserbau (1930)
oder die Abteilung für industrielle Forschung AFIF
(1937) die ETH in ein korporatistisches Sicherheitsnetz
von bundesstaatlichen, kantonalen und industriellen
Außenbeziehungen ein.“ Konkret konnten über die Ko-
operationen sowohl die Ausstattung als auch der Betrieb
mitfinanziert werden.
Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründete „Eid-
genössische Stiftung zur Förderung schweizerischer
Volkswirtschaft durch wissenschaftliche Forschung an
der eidgenössischen Technischen Hochschule“ verfolgte
als Ziel die Bearbeitung von Fragestellungen aus Hoch-
schule oder Praxis und die Fortentwicklung der schwei-
zerischen Industrien. Der Stiftungsrat war einflussreich
zusammengestellt. Neben den Vertretern der wichtig-
sten schweizerischen Industrien nahmen auch Bundesrä-
te Einsitz, wie die Protokolle der im Jahr 2022 liquidier-
ten Stiftung verraten. Bereits damals stand die Idee des
Wissenstransfers im Zentrum: In der Schweizerischen
Bauzeitung von 1937 betont die Volkswirtschaftsstif-
tung „Die Stiftung verstärkt so (über die Förderung von
Lehrenden der Hochschulen) auch die verbindenden
Fäden zwischen Wissenschaft und Praxis, indem sie die
Dozenten mit den Problemen der Praxis — also dem
Endziel der Lehrtätigkeit — in unmittelbare Berührung
bringt.“2 Dass die Volkswirtschaftsstiftung ein politisch
anerkanntes Anliegen aufnahm, wird daran erkennbar,
dass der Bundesrat das private Stiftungskapital von
500'000 Schweizer Franken um eine Million erhöhte
(Schweizerisches Bundesblatt (BBl) 71 (1919) 32, Bd. IV,
S. 387-393).
Während der Weltwirtschaftskrise verfasste der Bund
1934 seine Botschaft zur Arbeitsbeschaffung und andere
Krisenmaßnahmen. Die Förderung des Exportes stand
an erster Stelle, auch die Einführung neuer Industrien
wurde gefördert und die Weiterentwicklung der Technik
unterstützt. Damit wurde der Grundstein zur Förderung
der „technischen Forschungstätigkeit“ zur Arbeitsbe-
schaffung gelegt.3 Im Jahr 1943 wurde die Kommission
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (KWF)
gegründet, daraus entstand 1996 die Kommission für
Technologie und Innovation (KTI) und schließlich im
Jahr 2018 die heutige Agentur zur Innovationsförde-
rung, Innosuisse. 

In der Nachkriegszeit erweitert der Bund das Bundesge-
setz über die Vorbereitung der Krisenbekämpfung und
Arbeitsbeschaffung die klassischen Instrumente der
Wirtschaftsförderung um Beiträge an wissenschaftliche
und technische Forschung. Gefördert wurden auf die-
sem Weg Hochschulen und wissenschaftliche Organisa-
tionen, die nicht unmittelbar gewinnorientiert waren.
Komplementär entstand im Jahr 1952 der SNF zur Un-
terstützung von Projekten der Grundlagenforschung in
allen wissenschaftlichen Fächern.4 Die Förderbeiträge
des SNF fließen in die freie Grundlagenforschung, in die
Nachwuchsförderung, und später auch in die (top-
down) Programmforschung in relevanten Bereichen mit
strukturellen Schwächen oder in Forschungsfragestellun-
gen zu wichtigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Themen. 
Am 4. März 1973 stimmte das Schweizervolk einem For-
schungsartikel (Artikel 27sexies) in der Bundesverfas-
sung zu und gab damit dem Bund „eine umfassende
Kompetenz für die Förderung und Koordination der vom
Bund finanzierten und mitfinanzierten Forschung“ (Bun-
desblatt 133, S. 1040). In der gleichen Abstimmung
schaffte der Bildungsartikel das Ständemehr nicht; die
Bildung blieb bis 2006 in der alleinigen Kompetenz der
Kantone. Am 7. Oktober 1983 verabschiedete das Parla-
ment das Bundesgesetz über die Forschung, mit dem der
Bund zum ersten Mal eine Rechtsgrundlage für die Ko-
ordination und Förderung der Forschung schuf. In der
Botschaft zu diesem ersten Forschungsgesetz postuliert
der Bund drei verschiedene „Charaktere“ von „For-
schungsvorhaben“, denen die Fördermaßnahmen anzu-
passen sind: „ausschließlich wissenschaftlich motivierte
Forschung, auch reine Grundlagenforschung genannt“,
„gesellschaftlich motivierte Forschung“ und „wirtschaft-
lich motivierte Forschung“. Zwar haben sich über die
Jahrzehnte die Begrifflichkeiten weiterentwickelt, das
Grundverständnis ist geblieben: Grundlagenforschung
inkl. Nachwuchsförderung, Forschung zur Erarbeitung
von Handlungswissen (NFP) und anwendungsorientierte
Forschung und Entwicklung über die Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft und wissenschaftsbasierte Innovati-
on. Obwohl die Botschaft eine umfassende Sicht auf die
Forschung für notwendig hält, kennt das Forschungsge-
setz von 1983 als Institutionen der Forschungsförderung
nur den Schweizerischen Nationalfonds und die Akade-
mien. Die Kommission für Technologie und Innovation
KTI – 1996 aus der Kommission zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung entstanden – wird erst mit
der Revision von 2009 in das Forschungsgesetz aufge-
nommen; das Gesetz heisst neu Bundesgesetz über die
Förderung der Forschung und der Innovation (For-
schungsförderungs- und Innovationsgesetz, FIFG).
Eine weitere Reform der Hochschullandschaft führte in
den 1990er Jahren zur Schaffung der Fachhochschulen
(Bundesgesetz über die Fachhochschulen vom 6. Okto-

1 https://ethz.ch/de/die-eth-zuerich/portraet/geschichte/epochen/1911-
1968.html

2 Schweizerische Bauzeitung vom 3. Juli 1937, S. 1.
3 https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=1003

2450 (06.06.2022).
4 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bfi-politik/chronologie-bildung-

forschung-und-innovation-in-der-schweiz.html (06.06.2022).
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ber 1995): Buchstäblich hunderte von größeren, kleine-
ren und kleinsten Ausbildungsstätten mit einem MINT-
Profil wurden in 7 kantonalen Fachhochschulen zusam-
mengeführt und dem Tertiär A-Bereich zugeordnet. In
einem zweiten Schritt wurden die Kunstberufe und die
Gesundheits- und Sozialberufe ebenfalls in die Fach-
hochschulen integriert. Über die Praxisorientierung der
Lehre und die Anwendungsorientierung der Forschung
wurde das Fachhochschulprofil geschärft und die Spe-
zialisierung forciert.
Als ehemalige Tertiär-B Ausbildungsstätten mussten die
neugegründeten Fachhochschulen ihre Forschungskapa-
zitäten zum Teil von Grund auf aufbauen. Die KTI mit
ihren nationalen Themenschwerpunkten trug mit ihren
Förderinstrumenten wesentlich zum Aufbau der ange-
wandten Forschung der Fachhochschulen im MINT-Be-
reich bei. Für die Förderung und Stärkung der praxisorien-
tierten Forschung in den Bereichen Soziale Arbeit, Ge-
sundheit, Bildung, Musik und Theater, Kunst, Angewand-
te Psychologie und Angewandte Linguistik finanzierte der
Bund ein eigens geschaffenes und zeitlich beschränktes
Förderinstrument DORE (Do REsearch) des SNF. 
Mit der Volksabstimmung von 2006 wurde auch die In-
novationsförderung als Aufgabe des Bundes in der Ver-
fassung verankert und mit der Revision des FIFG von
2011 auf Gesetzesebene umgesetzt. Das Bundesgesetz
über die Förderung der Forschungs- und Innovation
(FIFG) von 2012 (Stand 15. April 2022) legt die
Grundsätze, die Aufgaben, die beitragsberechtigten
Vollzugsorgane und deren Qualitätssicherung fest.
Dabei bilden die Regelungen die liberalen ordnungspo-
litischen Prinzipien des Bundes ab: Die Förderung unter-
liegt dem Prinzip der Subsidiarität, die Mittel werden im
Wettbewerb vergeben. Im Bereich der Grundlagenfor-
schung genießen die akademischen Akteure eine große
Autonomie, das bottom-up Prinzip hat hohes Gewicht;
private und öffentliche Akteure agieren komplementär.
Im Bereich der Innovationsförderung ist der Grad der
Kontrolle höher; die Fördervoraussetzungen und der
Kreis der Beitragsberechtigten werden direkt im Bun-
desgesetz festgehalten. Der Innosuisse mit der anwen-
dungsorientierten Forschung und Innovationsförderung
gewährt das Gesetz somit nicht die gleichen Freiheiten
wie dem Schweizerischen Nationalfonds mit der Grund-
lagenforschung (Botschaft zur Änderung des Bundesge-
setzes über die Förderung der Forschung und der Inno-
vation, S. 6). 

Zusammenfassender Überblick über 
Forschungsfinanzierung und Förderung
Gesetzliche Grundlagen
• Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2020),
Artikel 61-72 (Bildungsverfassung)

• Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen
und die Koordination im schweizerischen Hochschul-
bereich vom 30. September 2011 (Stand am 1. März
2021) (Hochschulförderungs- und koordinationsge-
setz, HFKG; SR 414.20)

• Zusammenarbeitsvereinbarung Bund-Kantone
• Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und

der Innovation (FIFG) vom 14. Dezember 2012 (Stand
am 15. April 2022) (SR 420.1)

Akteure
Die Kantone sind zuständig für das Bildungswesen. Sie
sind Träger der kantonalen Universitäten, der Fachhoch-
schulen und der Pädagogischen Hochschulen. Gestützt
auf die Verfassung haben sie sich zur Zusammenarbeit
mit dem Bund verpflichtet und ein gemeinsames Organ
der hochschulpolitischen Koordination geschaffen: die
Hochschulkonferenz. 
Der Bund ist für die Berufsbildung zuständig und Träger
der Hochschulen des Bundes. Er subventioniert die kan-
tonalen Hochschulen sowie die Forschung und Innovati-
on über die Institutionen der Forschungsförderung:
Schweizerischer Nationalfonds, Innosuisse und Akade-
mien. Internationale Kooperationen haben mit rund
20% aller Ausgaben im BFI-Bereich einen hohen Stellen-
wert.5 Der Bund präsidiert die Hochschulkonferenz und
initiiert und unterstützt wissenschaftliche Forschung zur
Erfüllung seiner Aufgaben (Ressortforschung). Das dafür
zuständige Amt ist das Staatsekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation. (SBFI)
Die Hochschulen betreiben Lehre, Forschung und
Dienstleistung. Das Schweizer Hochschulsystem besteht
heute aus 10 kantonalen Universitäten, 8 regional orga-
nisierten, kantonalen Fachhochschulen und 18 kantona-
len Pädagogischen Hochschulen. Der Bund betreibt die
2 Eidgenössischen Technischen Hochschulen, 1 Fach-
hochschulinstitut und 1 Pädagogische Hochschule. Dazu
kommen eine wachsende Zahl von privaten, anerkann-
ten (akkreditierten) universitären Instituten und Fach-
hochschulen gemäß Liste des Schweizerischen Akkredi-
tierungsrates.6
Die Wirtschaft betreibt ihrem Geschäftsmodell folgend
eigene Forschung und Entwicklung. Sie beteiligt sich als
Umsetzungspartner an Projekten von Innosuisse.

Institutionen der Forschungsförderung7

Der Schweizerische Nationalfonds SNF ist eine pri-
vatrechtliche Stiftung mit einem öffentlich-rechtlichen
Förderungsauftrag. Der SNF unterstützt die freie Grund-
lagenforschung über die Förderung von Einzelprojekten
und vergibt Stipendien für angehende und fortgeschrit-
tene Forschende und fördert Austauschprogramme mit
Partnerländern. Im Auftrag von Bundesrat und Parla-
ment koordiniert der SNF die Nationalen Forschungs-
programme NFP, mit denen Orientierungs- und Hand-
lungswissen zur Lösung von gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen erarbeitet werden, und
die Nationalen Forschungsschwerpunkte NFS, mit
denen der Bund langfristige Forschungsvorhaben von
strategischer Bedeutung für den Schweizer Forschungs-
und Innovationsplatz unterstützt.
Als Förderagentur des Bundes für die wissenschaftsba-
sierte Innovation soll Innosuisse Forschung und Markt

5 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/forschung-und-innovation/inter
nationale-f-und-i-zusammenarbeit.html (07.06.2022).

6 https://akkreditierungsrat.ch/akkreditierungsentscheide/institutionelle-ak
kreditierung/

7 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/forschung-und-innovation/inter
nationale-f-und-i-zusammenarbeit.html (07.06.2022).
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verbinden, um die Innovation zu fördern. Die Innosuisse
ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit, ist in ihrer Organisation und
Betriebsführung selbstständig und führt eine eigene
Rechnung. Das wichtigste Förderinstrument der Inno-
suisse ist die Förderung von F&E-Projekten („Innova-
tionsprojekten“) von Hochschulen und Umsetzungspart-
nern. Weitere Förderinstrumente der Innosuisse sind
Ausbildungsmodule zur Förderung des Unternehmer-
tums sowie professionelles Coaching von Jungunterneh-
merinnen und -unternehmern. Schließlich unterstützt
Innosuisse den Wissens- und Technologietransfer zwi-
schen Hochschulen, Wirtschaft und Gesellschaft mit ver-
schiedenen Instrumenten.8
Die Förderung auf internationaler Ebene (Art. 28 FIFG)
umfasst die internationale Forschungs- und Innovations-
zusammenarbeit über die Beteiligungen an Programmen
und Organisationen, sowie die strategische Vernetzung
über bilaterale Forschungsprogramme und dem Außen-
netz des Bundes, Swissnex.
Die Akademien der Wissenschaften sollen gesellschaftli-
che Entwicklungen im Bereich Bildung, Forschung und
Innovation frühzeitig erkennen, die „Wahrnehmung
ethisch begründeter Verantwortung“ in der Wissen-
schaft fördern und den Dialog zwischen Wissenschaft
und Gesellschaft fördern.

Die BFI-Botschaft: Gesamtsicht, Instrument
der Planung und politischen Steuerung

Bereits in seiner Botschaft zum ersten Forschungsgesetz,
im Jahre 1981, betonte der Bundesrat die Notwendigkeit
einer umfassenden Forschungspolitik. „Pragmatische“, „je
nach Dringlichkeit getroffene“ Entscheide haben über die
Jahre zu einer Vielfalt von forschungspolitischen Maßnah-
men geführt. „Ein umfassendes Konzept für die For-
schungsförderung in allen ihren verschiedenen Formen“
gebe es jedoch nicht (S. 1043). In den nachfolgenden Jah-
ren ist die Vielfalt an Maßnahmen und Instrumenten noch
größer geworden: die Instrumente der Förderung wurden
weiterentwickelt und die Forschungsförderung in den
größeren Kontext der Hochschullandschaft gestellt.
2002 legte der Bundesrat dem Parlament zum ersten
Mal eine Botschaft vor, mit der er die „Zielsetzungen,

Stoßrichtungen und Maßnahmen der Förderung von Bil-
dung, Forschung und Technologie“ zusammenfasst.
Diese erste BFI-Botschaft (damals in Anlehnung an die
Terminologie des Forschungsgesetzes noch BFT-Bot-
schaft genannt) beantragte dem Parlament vierjährige
Zahlungsrahmen und Verpflichtungskredite sowie Ände-
rungen von gesetzlichen Grundlagen für die Bereiche
der Berufsbildung, Hochschulen und Forschungen. 
Mit der Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung
und Innovation setzt der Bundesrat seither im vierjährli-
chen Rhythmus (Finanzplan und Legislaturplanung: SR
171 Art. 143142 Absatz 2, 146145 Absatz 4 Parlaments-
gesetz) Artikel 35 FIFG um: er zieht Bilanz über die lau-
fende BFI-Periode und legt Ziele und Maßnahmen fest
für die kommende Periode. Die BFI-Botschaft ist zugleich
Evaluation der laufenden Periode, strategische Planung,
Umsetzungsplanung und Finanzplanung für den gesam-
ten BFI-Bereich, d.h. für die Bereiche, für welche die Ver-
fassung dem Bund die Verantwortung überträgt: die Be-
rufsbildung, Weiterbildung, internationale Zusammenar-
beit in der Bildung, Hochschulen und Forschung und In-
novation. Mit den mehrjährigen Finanzbeschlüssen wer-
den ein Richtwert und die Obergrenze der Zahlungen
festgelegt; die damit verbundenen Jahresbudgets werden
auf jährlicher Basis zur Genehmigung und durch das Par-
lament beantragt (Art. 36 und Art. 37 FIFG). 80-90%

aller Ausgaben im BFI-Bereich werden heute
über die BFI Botschaft gesteuert. (Widmer,
Eberli und Rudin 2018). In Relation zum ge-
samten Budget des Bundes entspricht dies
über 10% der eingesetzten Mittel (SBFI
2020). Das SBFI, das die Botschaft vorberei-
tet, hat auf diesem Hintergrund große Ge-
staltungsmöglichkeit.
Weiterführende Forschungs- und Innovati-
onsfördermaßnahmen können über separa-
te Botschaften erfolgen, so wie im Jahr
2012 die Sonderbotschaft zum Aktionsplan
„Koordinierte Energieforschung Schweiz“ –
Maßnahmen in den Jahren 2013–2016 zur
Stärkung der Energieforschung. (BBl 2012,
S. 9017ff.).
Das FIFG zitiert verschiedene Instrumente
zur Steuerung und strategischen Planung

der Tätigkeiten im BFI-Bereich: die Selbstkoordination
und somit der Abstimmung der Tätigkeiten der Akteure
untereinander gemäß Art. 40 FIFG, die Koordination
durch den Bundesrat (Art. 41 FIFG) und die Forschungs-
und innovationspolitische Planung (Art. 43 FIFG). Die
Mehrjahresplanungen der Forschungsorgane stehen
dabei im Mittelpunkt. Die Akteure koordinieren sich un-
tereinander, sie berücksichtigen die bundesrätlichen
Schwerpunktsetzungen, und sie informieren über die
mittelfristigen Ziele, die dafür vorgesehenen Maßnah-
men und deren Finanzierungsbedarf. Darauf basierend
entsteht die BFI-Botschaft und die Finanzplanung des
Bundes. Mehrjahresplanungen können zur Überarbei-
tung zurückgewiesen werden, dies geschieht insbeson-

Abb. 1: Landkarte der Forschungsfinanzierung

8 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/forschung-und-innovation/for
schung-und-innovation-in-der-schweiz/foerderinstrumente/nationale-ins
titutionen-der-forschungs--und-innovationsfoerderun.html (07.06.2022).
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dere bei zu hohen Finanzierungsanliegen. Diese Mehr-
jahresplanungen sind auch die Grundlage für die Erstel-
lung der Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und
den Forschungsorganen. Das SBFI schließt mit den For-
schungsorganen Leistungsvereinbarungen (Art. 8 FIFG)
auf Grundlage der Finanzbeschlüsse der Bundesver-
sammlung ab. Die Leistungsvereinbarungen sind wenige
Seiten lang und legen den Mitteleinsatz und die Ziele
dar, die mit den zur Verfügung gestellten Mitteln erreicht
werden sollen, auch bundesrätliche Zusatzaufgaben wer-
den konkretisiert. Der ETH-Bereich oder Innosuisse wer-
den über strategische Ziele gesteuert, basierend auf der
Planung und einer Zwischenevaluation. Die vorgenom-
menen Evaluationen der BFI-Förderung der letzten 4
Jahre fließen in die neue BFI-Botschaft ein und dienen
der Berichterstattung und Überprüfung der Förderpolitik. 
Damit die BFI-Botschaft die Aufgabe als Instrument der
Evaluation und der strategischen Planung wahrnehmen
kann, erstreckt sich die Erarbeitung über einen Zeitraum
von mehr als 2 Jahren und beteiligt alle Sektionen des
zuständigen Bundesamtes, des Staatssekretariates für
Bildung, Forschung und Innovation SBFI. Zusätzlich gilt
es, in Antizipation der parlamentarischen Beratung,
auch die verwaltungsexternen Stakeholder einzubezie-
hen. Der Schweizerische Wissenschaftsrat wirkt bera-
tend mit. Der Umfang der Botschaften tendiert dazu
immer länger zu werden: die Botschaft 2008-11 umfasst
196 Seiten, die Botschaft 2017-2020 296 Seiten und die
Botschaft 2021-2024 wieder 244 Seiten. 
Eine Analyse der BFI-Botschaften 2008-2020 der Uni-
versität Zürich (Widmer, Eberli und Rudin 2018) kommt
zum Schluss, dass die „Zielkörper“ der BFI-Botschaften
relativ beständig bleiben; die Herausforderungen, auf
welche die BFI-Botschaften verweisen, sind breit und
langfristig: internationaler Charakter des BFI-Bereichs,
Fachkräftemangel, Standortwettbewerb und Umbau des
Energiesystems. Die Studie schlussfolgert weiter, dass
auch die Ziele der BFI-Botschaft eine „gewisse Konti-
nuität“ vorweisen: „die Bedeutung des BFI-Bereichs für
die individuelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche
sowie umweltbezogene Entwicklung“, „ein durchlässi-
ges Bildungssystem“, Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses, Förderung der Forschung, internationale
Zusammenarbeit und Wissenstransfer in die Wirtschaft
sind Eckpfeiler aller untersuchter BFI-Botschaften.
Mit Blick auf die parlamentarische Beratung stellt die
Studie fest, dass die Bundesversammlung die Finanzbe-
schlüsse nur wenig ändert, „wobei sie die Mittel stets
erhöhte“.
Bevor die Studie sich zur Steuerungsfähigkeit der BFI-
Botschaft äussert, weisen die Autoren noch einmal auf
die Komplexität des BFI-Bereichs hin: „Die BFI-Botschaft
hat die Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik
des Bundes zum Gegenstand und ist daher grundsätzlich
mit ähnlich komplexen Rahmenbedingungen konfron-
tiert wie dieser gesamte Politikbereich“. Die Hintergrün-
de und Interessen der Akteure sind sehr unterschiedlich,
das betrifft namentlich auch die Leistungserbringer, also
die Hochschulen und Forschungsinstitutionen. Schließ-
lich betonen die Autoren die Verflechtung der Bildungs-,
Forschungs- und Innovationspolitik auf der internatio-
nalen, nationalen und kantonalen Ebene.

Weiter stellen die Autoren dann fest, dass die BFI-Bot-
schaften zwei grundsätzlich verschiedene Funktionen
wahrnehmen, die nur bedingt miteinander verbunden
sind: 1) Sie stellen ausführliche Informationen zu den
Zielen, Zuständigkeiten und Aktivitäten in den Förder-
bereichen zur Verfügung und dienen der Legitimation
der Maßnahmen. Adressaten sind der Gesamtbundesrat
und die Bundesversammlung. 2) Die BFI-Botschaften
formulieren Kreditanträge für die Förderbereiche, wel-
che Grundlage für das Handeln der Umsetzungsakteure
sind. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind die Erläu-
terungen in der Botschaft indes „weniger relevant als die
Leistungsvereinbarungen mit dem Bund oder die gesetz-
lichen Grundlagen.“
Die Studie stellt deshalb in Frage, ob die BFI-Botschaf-
ten die Steuerungsfunktion zweckmäßig erfüllen kön-
nen. Dabei weisen die Autoren darauf hin, dass das
„Objekt und Subjekt der Steuerung auffällig ungeklärt
erscheinen“. Die Inhalte werden von der Verwaltung
(SBFI) erarbeitet, vom Departement (WBF) beantragt
und vom Gesamtbundesrat verabschiedet. Das Parla-
ment kann sich zwar zu den Inhalten äussern, in seiner
Entscheidkompetenz sind jedoch nur die Kredite und al-
lenfalls Gesetzesänderungen. Die inhaltlichen Aussagen,
die „Strategische Planung“, bleibt ohne parlamentari-
sche Legitimation.
Mit Verweis auf die Wissenschaftsfreiheit und die hoch-
gewichtete Autonomie der Hochschulen sind Bildung,
Forschung und Innovation jedoch auch nicht zur Detail-
steuerung geeignet. Die Studie schließt daher mit der
Feststellung: „So gesehen entsprechen die in den BFI-
Botschaften enthaltenen strukturellen Brüche zwischen
Legitimationsgenerierung und Vollzugssteuerung den
Anforderungen, die an sie gerichtet werden.“

Zusammenfassung
Die öffentliche Forschungs- und Innovationsfinanzie-
rung wird in der schweizerischen Gesetzgebung als Bun-
desaufgabe definiert und erfolgt im Gegensatz zu man-
chen Ländern zentralistisch und hauptsächlich über zwei
Förderorganisationen: den Schweizerischen National-
fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
(SNF) und Innosuisse, die Schweizerische Agentur für In-
novationsförderung. Die Modalitäten der Finanzierung
und der Steuerung haben sich über Jahrzehnte ent-
wickelt und wurden laufend angepasst, dem Prinzip des
Föderalismus und der Subsidiarität folgend. Wichtige
Meilensteine waren die Gründung des Polytechnikums
(ETH Zürich) im Jahr 1854, frühe Formen der Mischfi-
nanzierung, die Gründung der Vorläuferorganisation der
Innosuisse im Jahr 1943 und die Gründung des SNF im
Jahr 1952.
Die verfassungsrechtliche Abstützung der Forschung er-
folgte mit einer Abstimmung im Jahr 1973. 1984 ent-
stand mit dem Forschungsgesetz die erste Rechtsgrund-
lage, welche Forschung und Koordination in einem Ge-
setz zusammenfasste. Die Förderung der Innovation
fand ihren Eingang 2006 auf Verfassungsebene und
2012 auf Gesetzesebene (FIFG). Ein wichtiger organisa-
torischer Schritt auf Bundesebene war die Fusion zweier
Staatssekretariate im Jahr 2013. Die Zuständigkeiten
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über Universitäten und die Forschung einerseits und die
Fachhochschulen und die Innovation anderseits wurden
zusammengeführt. 2002 wurde die erste BFI-Botschaft
zuhanden des Parlaments formuliert, welche eine Ge-
samtsicht auf die strategischen Ziele, Maßnahmen und
Finanzierungen in der Forschungs- und Innovationsför-
derung erlaubte.
Die Forschungs- und Innovationsförderung ist kompeti-
tiv und erfolgt in der Regel bottom-up. Die Zuständig-
keiten und Modalitäten der Kantone und des Bundes,
sowie die Koordination untereinander werden über ver-
schiedene Gesetzgebungen geregelt und sind gut defi-
niert. Für die Anforderungen der Forschungsfinanzie-
rung ist das FIFG maßgebend, welches sich auch zur Re-
gelung der BFI-Botschaften und der Koordination und
Steuerung äussert. Die Mehrjahresplanungen der For-
schungs organe stehen im Zentrum. Diese dienen der Er-
stellung der Leistungsvereinbarungen des Staats -
sekretariates für Bildung, Forschung und Innovation
(SBFI) mit den Forschungsorganen, sie sind Grundlage
für die BFI-Botschaft und die Finanzierungsanträge, und
sie werden bei der Finanzierung und der Evaluation zu
Rate gezogen. 
Eine Analyse der BFI-Botschaften der vergangenen drei
Förderperioden stellte eine Langfristigkeit und damit
eine Kontinuität der bundesrätlichen Ziele und eine Pla-
nungsverlässlichkeit fest. Eine BFI-Botschaft besteht im
Grundsatz aus zwei Teilen. Erstens sind dies die ausfor-
mulierten Pläne, Ziele und Inhalte, die als Legitimation
für die diversen Maßnahmen der abgebildeten Akteure
herange zogen werden. Zweitens enthält sie die damit
verbundenen, benötigten Finanzierungsanträge, die
dem Parlament unterbreitet werden. Es besteht eine ge-
wisse Entkoppelung der beiden Teile, da vereinfacht for-
muliert die Forschungsakteure und die Verwaltung die
Inhalte bestimmen und das Parlament die Finanzierung
verantwortet. Diese Grobsteuerung wiederum steht im
Einklang mit der hohen Autonomie der Bildung, For-
schung und Innovation.
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Wissenschaft als teures Hobby – eine 
Rezension zum Buch #IchBinHanna
René Krempkow

Die Initiator*innen von #IchBinHanna erreichten inner-
halb nicht einmal eines Jahres über 135.000 Tweets.
Zudem wurden einige wesentliche ihrer Forderungen in
den Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung
aufgenommen.1 Nun haben sie mit dem Buch #IchBin-
Hanna – Prekäre Wissenschaft in Deutschland (Bahr et
al. 2022) eine „Streitschrift“ vorgelegt. Damit wollen sie
ein traditionelleres Publikum erreichen. Kann ihnen dies
gelingen? 
Um es vorwegzunehmen: Dafür dürften sie gute Chan-
cen haben. Denn das Buch bietet in verständlicher Spra-
che und in drei Teile klar gegliedert einige im öffentli-
chen Diskurs bisher wenig ausgeleuchtete Einsichten: So
enthält Teil 1 eine historische Rekonstruktion unter Ein-
schluss der Rolle wesentlicher Protagonisten zur Frage:
Wie kam es zur gegenwärtigen Situation? In Teil 2 be-
schreiben die Autor*innen nicht nur die Beschäftigungs-
bedingungen des befristeten wissenschaftlichen Perso-
nals, sondern auch die Auswirkungen auf das und Zu-
sammenhänge mit dem deutschen Wissenschaftssystem
als Ganzem. In Teil 3 diskutieren sie Lösungsvorschläge
und Reformansätze. 

Auf den Punkt gebrachte Formulierungen und zugleich
argumentative Potenziale
Nachfolgend möchte ich exemplarisch ein paar Inhalte
aus den Teilen des Buches vorstellen, die mir wesentlich
erscheinen, und die mir ob ihrer auf den Punkt gebrach-
ten Formulierungen gefallen. 
Für den vorderen Teil des Buches möchte ich stellvertre-
tend nennen, wie sie mit der ersten Reaktion der Hoch-
schulrektorenkonferenz umgingen: Am 23. Juni 2021
hatte deren Vizepräsidentin Kerstin Kriegelstein in der
„ZEIT“ argumentiert, sie sehe „keine Alternative“ zum
System der generellen Befristungen. Die #IchBinHanna-
Initiator*innen halten ihr im Buch entgegen: Die Absur-
dität dieser angeblichen Alternativlosigkeit werde
schnell offensichtlich, wenn man versucht, dies Men-
schen in der freien Wirtschaft zu erklären (S. 19). 
Dies hat mir gefallen, denn damit haben sie in wunder-
bar prägnanter Weise ein Prinzip der Hochschulfor-
schung angewandt, nämlich „die Problemhorizonte der
Hochschulentwicklungsakteure zu erweitern bzw. zu
überschreiten“ (Pasternack 2006, S. 108). Zugleich
möchte ich aber hierfür und für ein paar folgende Argu-
mentationen aufzeigen, dass deren Potenziale für die
weitere Diskussion mittels Einbezug von Ergebnissen

empirischer Forschung noch gestärkt werden könnten.
So blieb hier in der Entgegnung der Autor*innen die
Möglichkeit ungenutzt, Ergebnisse der Hochschulfor-
schung zu den Anteilen befristet Beschäftigter in beiden
Sektoren gegenüberzustellen. Diese sind geradezu ge-
gensätzlich und liegen in der Privatwirtschaft in For-
schung und Entwicklung bei 9%, für Nachwuchsfor-
schende in der Wissenschaft (also im öffentlichen
Dienst) dagegen bei 92%. Seit Einführung des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes ist letzterer Anteil damit ent-
gegen von der Bundespolitik formulierten Zielen nicht
gesunken, sondern fast kontinuierlich gestiegen (vgl.
BuWiN 2021, 2017, 2013, 2008, Überblick in Kremp-
kow 2020). 

Wie kam es zur gegenwärtigen Situation?
Im Teil 1 arbeiten die Autor*innen heraus, dass die heu -
te dominanten Überzeugungen (wie die o.g. von Krie-
gelstein geäußerte) dies keineswegs schon immer waren;
und wer diese zuerst formuliert und durchgesetzt hat,
bis sie schließlich (im WissZeitVG) in Gesetzesform ge-
gossen wurden (S. 31ff.). Vielmehr habe der Wissen-
schaftsrat 1960 einen Nachwuchsmangel konstatiert
und zur Schaffung neuer (Dauer-)Stellen aufgerufen,
statt etwa zur Teilung oder Befristung vorhandener Stel-
len (S. 34). Das änderte sich dann ab Mitte der 70er
Jahre, indem der Wissenschaftsrat deutlich Position für
mehr befristete Stellen bezog.2 Dies ging einher mit
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1 Einige der wesentlichen Forderungen existieren freilich schon länger, so
u.a. formuliert von GEW, Mittelbauinitiativen und dem Netzwerk für Pro-
movierende und Promovierte Thesis e.V.; #IchBinHanna verschaffte ihnen
via Twitter aber neue bzw. größere Resonanz. 

2 Fairerweise ist hierzu zu ergänzen, dass die sich in den folgenden Jahr-
zehnten bis heute vollziehende Fehlentwicklung zwischenzeitlich erkannt
wurde und sich der Wissenschaftsrat (2014) mit der insbes. von der Abtei-
lungsleiterin Tertiäre Bildung, Sabine Behrenbeck, vorangetriebenen Emp-
fehlung (Drs. 4009-14) korrigierte. In dieser wurden – rund 40 Jahre später
– deutlich mehr unbefristete Stellen gefordert. 
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einer neuen Rhetorik, „die Promovierte zunehmend in-
fantilisierend als primär in der Qualifikation befindliche
Personen definiert (…), nicht als Mitarbeiter*innen mit
anspruchsvollen Aufgaben“ (ebd.). Aber auch die West-
deutsche Rektorenkonferenz (Vorläufer der HRK) und
insbesondere die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) spra-
chen sich seit den 70ern für diesen Weg aus. Bereits da-
mals fand sich in den MPG-Verlautbarungen das Argu-
ment, einzig neue Mitarbeiter*innen könnten neue Pro-
blemstellungen bearbeiten (S. 35). Diese Formel sei bis
heute aktuell, obwohl sie – wenn sie zuträfe – gerade für
die unbefristeten Professor*innen wenig schmeichelhaft
ist. Zu deren Durchsetzung habe nicht zuletzt auch die
personelle Verflechtung auf den Leitungsebenen der
wissenschaftlichen Großorganisationen beigetragen: So
war z.B. der Astrophysiker Reimar Lüst zunächst Grün-
dungsdirektor eines MPI, bevor er Anfang der 70er Vor-
sitzender des Wissenschaftsrates und anschließend bis in
die 80er MPG-Präsident war (ebd.). 
Diese historische Rekonstruktion unter Einschluss der
Rolle wesentlicher Protagonisten ist nicht nur sehr hilf-
reich für die Nachvollziehbarkeit, wie es zur gegenwärti-
gen Situation kam. Sie kann darüber hinaus – bei in den
letzten Jahren wieder beobachtbarer personeller Ver-
flechtung auf den Leitungsebenen der wissenschaftli-
chen Großorganisationen insbes. der „Allianz der Wis-
senschaftsorganisationen“ – nützlich sein für das Ver-
ständnis, inwieweit Machtpositionen einzelner Perso-
nen Entwicklungen im Wissenschaftssystems beeinflus-
sen und ggf. Weiterentwicklungen behindern können.
Vielleicht sollte hier auch über eine Begrenzung der
Machtfülle nachgedacht und – ähnlich wie bei anderen
Präsidentschaften – maximal 2 Amtszeiten erlaubt wer-
den (alle Großorganisationen einberechnend). Dies
könnte ein flankierender Lösungsvorschlag zusätzlich zu
den in Teil 3 des Buches genannten sein. 

Wissenschaft in Deutschland „nichts für Leute, die sie
sich nicht leisten können“ 
In Teil 2 fand ich die Formulierung besonders prägnant
und treffend: „Wissenschaft ist in Deutschland nichts für
Leute, die sie sich nicht leisten können. Sie ist über viele
Jahre eher ein teures Hobby für Menschen mit finanziel-
lem Polster…“ Dies bringt die Problematik der sozialen
Selektivität anstelle vorgeblicher Leistungsselektivität auf
dem Weg zur Professur in zwei Sätzen auf den Punkt. Al-
lerdings könnte auch dies mittels Einbezug von Ergebnis-
sen empirischer Forschung noch gestärkt werden.3 Kurz
zusammengefasst lässt sich nämlich aufgrund empirischer
Studien sagen, dass Nichtakademikerkinder im Vergleich
zu Akademikerkindern zuletzt eine dreifach geringere
Chance hatten, einen Doktortitel zu erwerben (vgl. Stif-
terverband 2021; Krempkow 2021a). Und diejenigen
Nichtakademikerkinder, die den Doktortitel erwarben,
haben dann wiederum eine rund vierfach geringere
Chance auf eine Berufung. Nach den letzten verfügbaren
Zahlen ist der Zugang zur Professur im Zeitvergleich
damit so sozial selektiv wie nie in den letzten 50 Jahren.
Damit einher geht, und dies wird im Buch ebenfalls klar
benannt, dass das deutsche Wissenschaftssystem zwar
eines der teuersten, aber gemessen an seiner seit einigen
Jahrzehnten dominanten Logik von Wettbewerb, Inno-

vation, Publikations- und Zitationsoutput keines der
weltweit besten ist. Zur Ineffizienz wesentlich bei trage
allerdings wiederum das Befristungs(un)wesen: Eine von
dessen Folgen für die Wissenschaft sei nämlich, dass in
kurzer Folge immer wieder neu eingestellte Personen
eine gewisse Einarbeitungszeit brauchen, die außerhalb
der Wissenschaft häufig auf ca. ein Jahr angesetzt wird.
Diesen Hinweis sehe ich ebenfalls als sehr wertvoll; aller-
dings ließe sich diese Überlegung mit Hilfe empirischer
Studienergebnisse noch weiterführen: Denn nach letzten
Erhebungen beträgt die durchschnittliche Vertragslauf-
zeit etwa zwei Jahre (vgl. BuWiN 2021; Krempkow
2020)). Demnach wäre die genannte Einarbeitungszeit
bereits etwa die Hälfte davon!4 Ginge man hier grob von
einer Produktivität von 50% oder 65% über die gesamte
Vertragslaufzeit aus (entsprechend der Argumentation
vieler Befristungsbefürworter, dass Qualifikand*innen
ihrer Qualifikation entsprechend nur 50% oder 65%-Teil-
zeitstellen erhalten), so wäre im ersten Vertragsjahr rein
rechnerisch nur mit einer sehr geringen bis gegen Null
gehenden Produktivität zu rechnen. Selbst wenn diese
Überschlagsrechnung u.a. aufgrund höherer als unter-
stellter Qualifikation sowie massiver unentgeltlichen
Mehrarbeit nicht ganz zutreffen dürfte (was oft auch auf
Missachtung von Arbeitszeitgesetzen beruht, z.B. Wo-
chenendarbeit ohne Arbeitszeitausgleich, sowie vorge-
schriebene Ruhezeiten nach Nachtarbeit), so bleibt eine
enorme Ineffizienz durch die erzwungene Fluktuation.5
Hier können dies nur durch das Buch angeregte erste
Überlegungen sein. Es wäre für eine umfassende Folgen-
abschätzung m.E. wichtig, dies von hierfür Ausgewiese-
nen komplett durchzurechnen6 und den angeblich von
den Hochschulen und Forschungsinstituten nicht tragba-
ren zusätzlichen Kosten des entfristeten Personals ge-
genüberzustellen (die v.a. die mit den Jahren höher wer-
denden Erfahrungsstufen im TV-L bzw. TVöD betreffen). 

Forschende als egozentrische Karriereoptimierer?
Ein weiterer sehr wichtiger im Buch als Folge der aktuel-
len Situation angesprochener Aspekt ist die Gefährdung

3 Zugunsten der Buch-Autor*innen möchte ich erwähnen, dass der offizielle
Bundesbericht zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchs (BuWiN
2021) es ihnen nicht leicht macht: Denn obwohl ein Schwerpunktthema
„Chancengerechtigkeit“ lautete, finden sich darin über die Kategorie Ge-
schlecht hinaus, so z.B. bezogen auf eine Herkunft aus dem Ausland, sowie
bezogen auf die soziale Herkunft (insbes. Bildungsherkunft, also Nichtaka-
demikerkinder), sowie Menschen mit Behinderung nur wenige Aussagen,
geschweige denn eine durchgehende Differenzierung der Ergebnisse zu-
mindest zu den zentralen Indikatoren (vgl. auch Krempkow 2021b). Dies
gilt trotz Vorliegen von Studien mit entsprechenden Ergebnissen (vgl. ins-
bes. Möller 2018; Zimmer 2018; Stifterverband 2017. Diese und weitere
Literatur s. Überblick in Krempkow 2019).

4 Selbst wenn man davon ausginge, dass inzwischen alle Hochschulen eine
Mindestvertragslaufzeit von z.B. drei Jahren für Qualifikationsstellen ein-
halten würden (was nach bisherigen Erfahrungen mit freiwilligen Selbst-
verpflichtungen unwahrscheinlich ist), wäre dies immer noch ein Drittel
der Vertragslaufzeit.

5 Hierbei wurden zunächst nur Lehre und Forschung betrachtet. Die zusätz-
lich vom wissenschaftlichen Personal zu leistenden Bewerbungs- und Ein-
stellungsprozesse usw., die sich aufgrund der meist sehr konservativen
Auslegung der Personalabteilungen bzgl. „Entfristungsrisiko“ als oft sehr
zeit- und nervenraubend gestalten, sind hier noch nicht mit eingerechnet.

6 Für die Privatwirtschaft wurden direkte und indirekte Fluktuationskosten
pro Fluktuationsfall von ca. 43.000€ (Mindest kosten) ermittelt (vgl. Wolf
2020). Dies entspräche an Hochschulen etwa dem Brutto einer 80%-Stelle
(E13) für 1 Jahr.
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der Wissenschaftsfreiheit. Die Autor*innen weisen da -
rauf hin, dass insbesondere befristet Forschende sich im
Interesse ihrer (vorläufigen) Verbleibchancen gezwun-
gen sehen, ihre Forschungsthemen und methodischen
Ansätze an wissenschaftsfremden Gesichtspunkten aus-
zurichten. Zu welchem Thema geforscht wird, mit wem
sich vernetzt wird und wem nicht, welche Fragestellun-
gen riskant sein und das eigene Fortkommen gefährden
könnten – solche Entscheidungen würden vorrangig un -
ter einer egozentrischen Sichtweise getroffen (werden
müssen, um unter vorgegebenen Rahmenbedingungen
Karriere- bzw. Verbleibchancen zu optimieren). Auch
hierzu gibt es empirische Fakten, die dies nicht nur als
(wenngleich plausible) Behauptung erscheinen lassen,
sondern die die Argumentation noch stärker fundieren
könnten: Einer bundesweit repräsentativen Wissen-
schaftlerbefragung zufolge nimmt selbst die i.d.R. verbe-
amtete deutsche Professorenschaft bereits seit längerem
einen hohen Druck zur Einwerbung von Drittmitteln
wahr, sodass Forschung ohne Drittmittel für viele kaum
möglich ist: Bereits vor etwa einer Dekade gaben nur
18% der Professor*innen an, auch ohne Drittmittel ihren
Forschungsfragen nachgehen zu können (vgl. Krempkow
2016). Seitdem wurde der Drittmitteldruck nicht gerin-
ger. Allerdings gilt dies keineswegs für alle Forschenden
und nicht für alle Fächergruppen gleichermaßen.7 Es
gibt glücklicherweise auch solche, die unbeirrt riskante
Fragestellungen angehen. Dies zeigte schon der enorme
Zuspruch z.B. zur „Experiment“-Förderlinie der Volks -
wagenStiftung (vgl. Barlösius/Philipps 2021). Solche For-
schende mittels mehr – auch staatlicher – Förderinitiati-
ven stärker zu unterstützen, könnte demzufolge ein zu-
sätzlicher Lösungsvorschlag sein. 

Es geht nicht nur um Arbeitsbedingungen, es geht um
die Grundpfeiler der Wissenschaft
In Teil 3 haben es die Autorinnen vermocht, nicht nur
die bisher diskutierten Lösungsvorschläge zusammenzu-
tragen, sondern auch prägnant zu synthetisieren: Dem-
nach „führt kein Weg an einer großen Reform vorbei, die
an mehreren Punkten ansetzen muss. Neben dem Befris -
tungsrecht müssen insbesondere die Finanzierung, die
Personalstruktur und die Rekrutierung von Grund auf
neu zugeschnitten und aufeinander abgestimmt werden.
(…) Die Kunst besteht also darin, mit Fachkompetenz
und viel diplomatischem Geschick eine umfassende Re-
form zu erarbeiten und breite Unterstützung für ihre
Umsetzung zu mobilisieren.“
Ihre einzelnen konkreten Forderungen,8 denen eine Re-
form des deutschen Wissenschaftssystems in jedem Fall
genügen sollten, sind (hier von mir kurz zusammen ge -
fasst): 
• Promotionen auf 100%-Stellen; 
• Vielfalt von Stellenprofilen anstelle Professur als ver-

meintlichem Zentrum der Wissenschaft; 
• Bestenauslese im Wissenschaftssystem, die diesen Na -

men verdient; 
• Sicherung der Expertise von Wissenschaftler*innen in

der Wissenschaft selbst.

Mein Fazit: Dies Buch ist eine durchweg lesenswerte
und sehr gut lesbare Zusammenfassung der Diskussion

n René Krempkow, Dr., wissenschaftlicher Re-
ferent in der Stabsstelle Qualitätsmanagement
der Humboldt-Universität zu Berlin, 
E-Mail: krempkor@hu-berlin.de

der letzten Jahre um Befristungen in der Wissenschaft in
Deutschland, ihrer historischen Entwicklung und Folgen
sowie von Lösungsvorschlägen und Reformansätzen. Le-
diglich in Hinblick auf die Fundierung einiger Argumen-
tationen mit empirischen Studien ist noch etwas Luft
nach oben. 
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die Hierarchie der Hochschule

Bernd Kleimann
Personalführung im 
Governance-Mix

Cornelia Meurer & Vanessa Bader
Führungszertifikate an 
Nachwuchs akademien in 
Deutschland

Michael Gutjahr et al.
Qualifizierung zur Personalführung
an deutschen Universitäten

Kristin Knipfer et al.
Verantwortungsvoll Führen: 
Destruktive Führung in der Wissen-
schaft und Ansätze zur Förderung
von Führungskompetenzen

P-OE-Gespräche mit Lambert T.
Koch, Christina Reinhardt und
Robert Wolf 

Korinna Strobel & 
Irena Wiederspohn
Was ist hier eigentlich der Job? 
Aufgabenfelder von Führung in der
Wissenschaft und ihre Vermittlung
am Beispiel der Helmholtz-
Akademie für Führungskräfte

Julia Dreher et al.
Kompetenzmodell für Führung – 
ein Praxisbericht zur Entwicklung
und Nutzung im Forschungszentrum 
Jülich
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ZBS 2/2022
Weitere Beispiele für die Vielfalt von
Beratung an Hochschulen

Alexander Bazhin
Lernberatung? Lerncoaching? 
Lernbegleitung!

Marco Mohr
Die Vermittlung von Strategien im
Umgang mit unzulässigen Fragen in
Bewerbungen als Seminarvorschlag
für Career Services an Hochschulen

Paul Spiegelberg
„Stipendienkultur Ruhr“ – Eine
hochschulübergreifende Kooperation
zur Stärkung der Region

Marina Metzmacher
Aus der Beratungspraxis der 
Zentralen Ombudsstelle für 
Studierende im Akademischen 
Beratungs-Zentrum der UDE

Stefan Bröhl
Die Etablierung einer unabhängigen
Beratungsstruktur als Unterstützung
für Studierende im Rahmen der 
Verfassten Studierendenschaft – 
Bericht aus der Uni Bielefeld

Alexander Kersting
„Ich hätte da mal eine Frage zum
BAföG...“ Die Bedeutsamkeit einer
breit aufgestellten und gut 
vernetzten Beratungsstruktur für
eine erfolgreiche Beratung. 
Ein Bericht aus der Praxis

Jörn Sickelmann
Das Drei-Schritt-Zeitmanagement für
Studierende und andere Lernende:
Ein Konzept aus der Praxis für die Praxis

QiW 2/2022
Studieneinstieg und 
Studien(einstiegs-)erfolg 

Qualitätsforschung

Pascale Stephanie Petri
Digitaler Studieneinstieg – 
Was wissen wir über die Vorhersage
von Studienerfolg und welche Rolle 
könnten digitale Kompetenzen 
spielen?

Lukas Georg Hartleb
Herausforderungen von 
First-Generation-Studierenden im
Studieneingang als qualitative 
Hinweise auf Studierbarkeit 

Günther Wenzel, Stefanie Kuso, 
Ursula Höllhumer & Eszter 
Geresics-Földi
Das berufsbegleitende Fernstudium
aus Sicht nicht-traditioneller 
Studierender 

Qualitätsentwicklung/-politik

Michael Meznik
Die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für 
Studienerfolg an Österreichs 
öffentlichen Universitäten



Aus der Reihe: Hochschulwesen – Wissenschaft und Praxis

Jetzt erhältlich im Fachbuchhandel und direkt beim Verlag – auch im Versandbuchhandel.

Bestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 

Joachim Nettelbeck

Serendipity und Planen
Zum reflexiven Verwalten von Wissenschaft und Gestalten ihrer Institutionen

Neue Einsichten sind nicht vorhersehbar. Sie unterlie-
gen dem, was Robert Merton für die Forschung mit
Serendipity gekennzeichnet hat, und sind deshalb
davon abhängig, dass den Wissenschaftlern Freiräume
eingeräumt werden. Die Methoden des New Public
Management haben sich auch in der Wissenschaft aus-
gebreitet und engen die Freiräume ein. Indikatoren
bestimmen zunehmend das Verhalten von Politik und
Verwaltung. Sie werden zu zwingenden Normen,
führen zur Standardisierung und behindern die kreati-
ve Seite der Wissenschaft. Demgegenüber plädiert
dieses Buch dafür, Planen und Verwalten von den Wis-
senschaftlern und der Eigenart von Wissenschaft her
zu denken, von ihrer Unvorhersehbarkeit. Es plädiert
für eine reflexive Verwaltung. Der Autor verdeutlicht
dies an ihm vertrauten Vorgängen und erklärt, welche
Haltung der Verwalter er sich wünschen würde. „Eine
solche Verwaltung ist eine anspruchsvolle, kreative
Tätigkeit, die ihren Teil zu einer demokratischen Ge-
staltung öffentlich finanzierter Forschung beizutragen
hat, sowohl im Interesse der Wissenschaftler und des
Gemeinwohls wie zur Zufriedenheit des Verwalters.“

ISBN 978-3-946017-21-9, Bielefeld 2021, 

238 Seiten, 49.80 Euro zzgl. Versand

Haben Sie mit Wissenschaftsverwaltung als Praxis oder wissenschaftlichem Gegenstand zu tun?

Joachim Nettelbeck
© Foto: Wissenschaftskolleg/Maurice Weiss
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